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Glossar
Begriff Definition
ABAG Die Allgemeine Bodenabtragsgleichung (kurz ABAG) wird eingesetzt, um den

langjahrigen mittleren flachigen Abtrag flr Einzelschldge in Tonnen pro Hektar (ha) zu
berechnen. Er setzt sich aus sechs verschiedenen Faktoren zusammen, die sich an den
Gegebenheiten vor Ort orientieren. Die ABAG ist das Vorgehen zur Bestimmung des
durch Wassererosion ausgelosten Bodenabtrags nach DIN 19708.

Kosten-Wirksamkeit
(efficiency)

Die Kosten-Wirksamkeit setzt die fiir die Forderung aufgewendeten Mittel ins
Verhaltnis zu den erreichten Wirkungen.

Wirksamkeit (effectivness)

Die Wirksamkeit setzt die erreichte Wirkung ins Verhéltnis zu gesetzten Zielen. Die
Wirksamkeit kann auch als Grad der Zielerreichung interpretiert werden.

Wirkungen (impacts)

Die Wirkung wird auf zwei verschiedenen Ebenen erfasst.

Die Wirkung einer (Teil-)MaRnahme ist die durchschnittliche Wirkung aller unter
dieser (Teil-)MaBnahme geforderten Flachen bzw. Vorhaben abzuglich vollstandiger
Mitnahmen.

Die Wirkung auf SPB- oder TF-Ebene entspricht der Gesamtwirkung aller relevanten
MaRnahmen des Programms (z. B. reduzierter Bodenabtrag/Hektar bezogen auf die
AL des Programmgebietes). Die Wirkung wird anhand des ,Impact Indicators”
quantifiziert.

Zweckdienlichkeit
(relevance)

Die Zweckdienlichkeit bzw. Relevanz wird eingeordnet anhand der Kriterien
Handlungsbedarf im Programmgebiet, Eignung der ELER-VO zur Probleml&sung sowie
Kontext der Forderung.




Entwicklungsplan fiir den landlichen Raum Hessen 2014 bis 2020, verlangert bis 2022 1

0 Zusammenfassung und Summary

Zusammenfassung

In diesem Bericht werden die Wirkungen des Entwicklungsplanes fiir den landlichen Raum Hessen 2014 bis 2020,
verlangert bis 2022, auf den Bodenschutz thematisiert. Untersucht werden zum einen die Wirkung der mit
Bodenschutzzielen (Schwerpunktbereich Bodenschutz 4C) programmierten MaRnahmen zur Verhinderung der
Bodenerosion, Verbesserung der Bodenbewirtschaftung sowie Beitrage zur Kohlenstoffspeicherung im Boden
und, zum anderen die Wirkung des Programms, durch weitere bodenschutzrelevante MalRnahme ohne ein
explizites Bodenschutzziel.

Fir die Analyse der Ressourcenschutzwirkungen wurden fiir die FlachenmalRnahmen (Vielfaltige Kulturen im
Ackerbau, Okolandbau, Ausgleichszulage) die Daten des Integrierten Verwaltungs- und Kontrollsystems
ausgewertet. Darlber hinaus wurden Daten des Landes zu einzelnen MaBnahmen (Bodenschutzkalkung,
Flurneuordnung, kleine Infrastrukturen), der Deutschen Vernetzungsstelle Landliche Rdaume (Europdische
Innovationspartnerschaften), aus Literaturreviews und des Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher
Untersuchungs- und Forschungsanstalten herangezogen. Methodisch werden Wirkungspfadanalysen,
Kalkulationen zur Allgemeinen Bodenabtragsgleichung sowie Mit-Ohne-/Vorher-Nachher-Vergleichen
durchgefihrt. Fir die Analyse und Bewertung der Wirkungen zum Erosionsschutz, zur Kohlenstoffspeicherung
im Boden sowie zur vereinfachten Bodenbewirtschaftung wurden malRnahmenbezogene Bewertungskriterien,
CMEF-Indikatoren sowie zusatzliche Indikatoren verwendet.

Im Hinblick auf das Ziel einer Senkung des Bodenabtrags durch Wassererosion konnten 13,6 % der Flachen in der
Wassererosionskulisse mit sehr hoher Erosionsgefihrdung durch die FlichenmaRnahme des Okologischen
Landbaus erreicht werden. Der potenzielle Bodenabtrag, welcher insgesamt durch das Programm vermieden
wurde, belduft sich auf Gber 0,6 Mio. t/a. In Bezug auf die maximal vermiedenen Tonnen pro Hektar Forderflache
wurden zwischen rund 21 und 30 t/a verhindert. Der Okologische Landbau zeichnet sich zum einen durch eine
hohe Bodenbedeckung und zum anderen durch grofRe Anteile in der Wassererosionskulisse aus. Durch das
Programm konnten potenziell 11.179 t Kohlenstoff in den Boden eingetragen bzw. potenziell gespeichert
werden. Dabei wurde der Grof3teil des organischen Kohlenstoffs durch den Okolandbau (68 %) und der kleinere
Anteil (32 %) von der Forderung Vielfaltiger Kulturen im Ackerbau eingebracht. Im Gegensatz zur konventionellen
Bewirtschaftung bzw. zur Situation ohne Férderung wurde so mehr Kohlenstoff in den Boden eintragen, was sich
in einer deutlich positiveren bzw. starker humusmehrenden, vereinfachten Humusbilanz (Netto zwischen rund
60 bei den Vielfiltigen Kulturen und 250 Humusiquivalenten pro ha/a beim Okolandbau) zeigte. Die investiven
MaBnahmen sowie die Europdischen Innovationspartnerschaften (EIP) hatten gréRtenteils eine gering positive
Wirkung auf die betrachteten Bewertungskriterien. Dies liegt zum einen an der nicht vorhandenen
Bodenschutzprogrammierung der Mallnahmen und der dadurch fehlenden Adressierung der Wirkungsfaktoren
wie z. B. Lenkung der Flachen auf die relevanten Kulissen (Erosionsschutz) und zum anderen an den langen und
z. T. indirekten Wirkungsketten der geforderten Vorhaben. Diese EIP-Vorhaben zeichnen sich durch einen
Modellcharakter aus, d. h. der Bodenschutz gelangt erst dann den Flachen zur Anwendung, wenn sie sich in der
Praxis etablieren. Die Bodenschutzkalkung hatte auf einer Flache von Uber 15.000 ha langfristige positive
Wirkung auf die Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe, was sich wiederum positiv auf die Bodenbewirtschaftung
der Forstflachen auswirkt.

Die Wirksamkeit des Programms in Bezug auf den Wassererosionsschutz wurde durch den Okologischen
Landbau und die Vielfaltigen Kulturen im Ackerbau nur mit geringen Anteilen der erosionsgefahrdeten Gebiete
erreicht. Das ist darin begriindet, dass keine rdumliche Steuerung der MaRnahmen in gefahrdete Gebiete erfolgt
und die Reichweite der MaRnahmen zu gering ist. Die Wirkung der gesamten bodenschutzrelevanten
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MalRnahmen auf den Basistrend ist fir den Bodenschutz und die Kohlenstoffspeicherung als positiv, aber gering
einzustufen.

Untersuchungen zur Kosten-Wirksamkeit (Effizienz) von MaBnahmen mit Bodenschutzziel (Flurneuordnung,
Kleine Infrastrukturen, Bodenschutzkalkung, Vielfiltige Kulturen, Okolandbau, Ausgleichszulage) zeigen, dass bei
den Implementations- und Gesamtkosten von flachenbezogenen MalRnahmen mit Bodenschutzziel die
Vielfaltigen Kulturen im Ackerbau die geringsten Kosten aufweisen. In Bezug auf die Kohlenstoffspeicherung im
Boden weisen die Okobetriebe im Vergleich zu den Betrieben mit Férderung Vielfiltiger Kulturen im Ackerbau
und auch die Kombination aus beiden Forderungen eine deutlich bessere Effizienz in Bezug auf die potenziell
gebundene Tonne Kohlenstoff im Boden auf.

Die Empfehlungen reichen von der Anhebung bodenschutzrelevanter GLOZ-Standards, iber das Anbieten
weiterer bodenbezogener MaRnahmen bis hin zu Moglichkeiten zur Erweiterung der raumlichen Reichweite. Die
Vorschlage beinhalten auch Empfehlungen fir den Umbau des MaRnahmenangebots hinsichtlich der Lenkung
auf erosionsgefahrdete Flachen.

Summary

This report examines the effects of the Entwicklungsplanes fiir den ldndlichen Raum Hessen 2014 bis 2020,
verldngert bis 2022 (Hesse Rural Development Plan [RDP] 2014 to 2020, extended to 2022), on soil protection. It
examines, on the one hand, the impact of measures programmed with soil protection objectives (Focus Area soil
protection 4C) to prevent soil erosion, improve soil management and contribute to carbon storage in the soil
and, on the other hand, the impact of the programme through further soil protection-related measures without
an explicit soil protection objective.

To analyse the resource conservation effects, data from the Integrated Administration and Control System was
evaluated for land measures (diverse crops in arable farming, organic farming, payments to farmers in areas
facing natural constraints). In addition, data from the federal state on individual measures (soil conservation
liming in forestry, land consolidation, small-scale infrastructure), the German Networking Agency for Rural Areas
(European Innovation Partnerships, EIP), literature reviews and the Verbandes Deutscher Landwirtschaftlicher
Untersuchungs- und Forschungsanstalten (Association of German Agricultural Research Institutes) were used.
Methodologically, impact pathway analyses, calculations for the Universal Soil Loss Equation and
with/without/before/after comparisons were carried out. Measure-related evaluation criteria, CMEF indicators
and additional indicators were used to analyse and evaluate the effects on erosion control, carbon storage in the
soil and simplified soil management.

With regard to the goal of reducing soil loss due to water erosion, 13.6 % of the areas at high risk of water erosion
(water erosion scenario) was achieved through the area-based measure of organic farming. The potential soil
erosion that was avoided overall by the programme amounts to over 0.6 million tonnes per annum. In terms of
the maximum tonnes avoided per hectare of subsidised area, between around 21 and 30 t/yr were prevented.
Organic farming is characterised on the one hand by high soil cover and on the other by large proportions in the
water erosion scenario. The programme potentially enabled 11,179 tonnes of carbon to be added to the soil or
potentially stored. The majority of the organic carbon was added through organic farming (68 %) and the smaller
proportion (32 %) through the promotion of diverse crops in arable farming. In contrast to conventional farming
or the situation without subsidies, more carbon was thus added to the soil, which was reflected in a significantly
more positive or stronger humus-increasing, simplified humus balance (net between around 60 for diverse crops
and 250 humus equivalents/ha/yr for organic farming). The investment measures and the EIP had a largely
positive effect on the evaluation criteria considered. This is due, on the one hand, to the lack of soil protection
programming in the measures and the resulting failure to address impact factors such as directing land to the
relevant areas (erosion control) and, on the other hand, to the long and, in some cases, indirect chains of effects
of the projects funded. These EIP projects are characterised by their model nature, i. e. soil protection is only
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applied to the land once they have been established in practice. Soil conservation liming in forestry had a long-
term positive effect on the stabilisation of nutrient cycles over an area of more than 15,000 hectares, which in
turn has a positive effect on soil management in forest areas.

The programme's effectiveness in terms of water erosion protection was achieved through organic farming and
diverse crops in arable farming, but only in a small proportion of the areas at risk of erosion. This is because there
is no spatial control of the measures in endangered areas and the scope of the measures is too limited. The effect
of all soil protection measures on the baseline trend can be classified as positive but minor for soil protection
and carbon storage.

Studies on the cost-effectiveness (efficiency) of measures aimed at soil protection (land consolidation, small-
scale infrastructure, soil conservation liming in forestry, diverse crops, organic farming, payments to farmers in
areas facing natural constraints) show that, in terms of the implementation and total costs of area-based
measures aimed at soil protection, diverse crops in arable farming have the lowest costs. In terms of carbon
storage in the soil, organic farms are significantly more efficient in terms of tonnes of carbon stored in the soil
than farms that receive subsidies for diverse crops in arable farming and also those that receive a combination
of both subsidies.

The recommendations range from raising soil protection-related good agricultural and environmental conditions
(GAEC) standards and offering additional soil-related measures to possibilities for expanding the geographical
scope. The proposals also include recommendations for restructuring the range of measures with regard to
targeting areas at risk of erosion.
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1 Einleitung

Die landliche Entwicklungspolitik ist die zweite Sdule der Gemeinsamen Agrarpolitik (GAP) der Europaischen
Union (EU). Mit dem EPLR Hessen — Entwicklungsplan fiir den landlichen Raum Hessen 2014 bis 2020, verlangert
bis 2022 wird die landliche Entwicklungspolitik der GAP in Hessen umgesetzt.!

Die GAP soll u. a. einen Beitrag zur Gewahrleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natiirlichen Ressourcen
und des Klimaschutzes leisten. Dabei spielt auch der Bodenschutz eine Rolle. Entsprechend wird der Bodenschutz
auch in den gemeinsamen Bewertungsfragen thematisiert (vgl. Abbildung 1).

Die Bewertungsfragen wurden — basierend auf dem damaligen Stand der Programmumsetzung — in den
Jahrlichen Durchfiihrungsberichten fiir 2016 (HMUKLV, 2017) und 2018 (HMUKLV, 2019) beantwortet und
missen zur Ex-post-Bewertung 2026 erneut beantwortet werden. Dafiir schafft der vorliegende Bericht die
Grundlage.

In diesem Bericht werden also die Bodenschutzwirkungen des EPLR Hessen ermittelt und bewertet. Die
Wirkungsevaluation des EPLR Hessen baut auf den Umsetzungs- und Wirkungsanalysen der FérdermalRnahmen
auf, die einen Wirkungsbeitrag zu den oben genannten Fragestellungen leisten, unabhangig davon, ob sie mit
einem expliziten Bodenschutzziel programmiert wurden.

1.1 Bewertungsauftrag

Aufgabe der Ex-post-Bewertung ist es, die Evaluierungskriterien Wirkungen (impacts), Wirksamkeit
(effectivness), Kosten-Wirksamkeit (efficiency) sowie die Relevanz bzw. Zweckdienlichkeit (relevance) der Politik
zu Uberprifen (Art. 57, VO (EU) Nr. 1303/2013; Art. 68, VO (EU) Nr. 1305/2013). Eine Definition der Begriffe ist
dem Glossar zu entnehmen. Unter Wirkungen werden alle mittel- bis langfristigen Veranderungen gefasst, die
infolge der Intervention entstanden sind. Die Wirksamkeit setzt die erreichte Wirkung ins Verhaltnis zu gesetzten
Zielen. Die Kosten-Wirksamkeit setzt die fiir die Forderung aufgewendeten Mittel ins Verhaltnis zu den erreichten
Wirkungen. So soll ermittelt werden, ob mit denselben Mitteln ein groRerer Umfang an Wirkungen hatte erzielt
werden kénnen oder ob dieselben Wirkungen kostenglinstiger zu erreichen gewesen waren (EU-KOM, 2021).

Spezifische Anforderungen fiir die Evaluierung des Europaischen Landwirtschaftsfonds fiir die Entwicklung des
landlichen Raums (ELER) sind im Common Monitoring Evaluation Framework (CMEF) festgelegt (Anhang IV und
V, DVO (EU) Nr. 808/2014). Der CMEF enthélt 30 Gemeinsame Bewertungsfragen, die unter Nutzung EU-weit
einheitlicher Output-, Ergebnis- und Wirkungsindikatoren zu beantworten sind (EU-COM, 2018a).

Die Bewertungsanforderungen des CMEF fir diesen Ziel- und Wirkungsbereich sind in Abbildung 1 dargestellt.

1 Die Férderperiode 2014 bis 2020 umfasst die Férderjahre 2015 bis 2022, da die Férderperiode ein Jahr verspitet begann und
um zwei Jahre verlangert wurde. Auszahlungen erfolgen bis zum Jahr 2025.
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Abbildung 1:  ELER-spezifische Bewertungsanforderungen des CMEF fiir den Bodenschutz

Bewertung des EPLR in Bezug auf die Schwerpunktbereichsziele (Focus area-related evaluation questions)

Ziel der Prioritét 4 Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen Okosysteme
Schwerpunktbereich 4C: Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der Bodenbewirtschaftung

Frage 10 In welchem Umfang wurden durch die Interventionen im Rahmen des Programms zur
Entwicklung des landlichen Raums die Verhinderung der Bodenerosion und die
Verbesserung der Bodenbewirtschaftung unterstiitzt?

Beurteilungskriterien Die neuen Es wurden Stabilisierung Der Bodenschutz Die Die Boden-
Schlageinteilungen Vorhaben mit der auf Flachen mit Bodenerosion bewirtschaftung
ermdoglichen eine Wirkungen auf Nahrstoff- Verwaltungs- wurde wurde
starker den Bodenschutz kreislaufe. vertragen ist verhindert. verbessert.
bodenschutz- umgesetzt. wiederhergestellt,
orientierte geschiitzt und
Bewirtschaftung. verbessert
worden.
Gemeinsame R10: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Flache, R11: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Flache,
Ergebnisindikatoren fur die Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der fiir die Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung
von Bodenerosion gelten von Bodenerosion gelten
(Schwerpunktbereich 4C) (Schwerpunktbereich 4C)

Bewertung des EPLR in Bezug auf die EU-Ziele (Evaluation questions related to EU level objectives)

EU-2020-Ziele EU-2020-Biodiversitatsstrategie: Aufhalten des Verlustes an biologischer Vielfalt und der Verschlechterung der
Okosystemleistungen in der EU und deren weitestmdgliche Wiederherstellung [...]

GAP-Ziele Gewidbhrleistung der nachhaltigen Bewirtschaftung der natirlichen Ressourcen und Klimaschutz

Frage 28 In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des landlichen Raums zum Ziel der GAP beigetragen,

(GAP-Ziele) die nachhaltige Bewirtschaftung der natiirlichen Ressourcen
und KlimaschutzmaRnahmen zu gewédhrleisten?

Beurteilungskriterien Die TeilmaRnahmen tragen zur Die TeilmaRnahmen tragen zu einer Verringerung der
Kohlenstoffspeicherung von Béden bei. bewirtschaftungsbedingten Erosionsgefahrdung
von Baden bei.

Gemeinsame 1.12 Gehalt des Bodens an organischer Materie 1.13 Wasserbedingte Bodenerosion
Wirkungsindikatoren im Ackerland

Quelle: Eigene Darstellung nach EU-COM (2018a), Bewertungskriterien vgl. Feinkonzept (Pufahl et al., 2023).
Verwaltungsvertrage bezeichnen Bewirtschaftungsvertrage der FlachenmaBnahmen, zwischen dem Antragstellenden und der
geldgebenden Stelle, tiber die Laufzeit, Flache und Art der geférderten MaRnahme.

Oberer Teil der Abbildung 1:

e Der Ausgangspunkt der Bewertung sind die MaBnahmen des Schwerpunktbereichs (SPB) 4C, der auf die
»Wiederherstellung, Erhaltung und Verbesserung der mit der Land- und Forstwirtschaft verbundenen
Okosysteme mit Schwerpunkt [..] auf die Verhinderung der Bodenerosion und Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung” ausgerichtet ist (Art. 5 ELER-VO; VO (EU) Nr. 1305/2013).

e Durch Frage 10 werden die Umsetzung und Wirkungen der MaRnahmen bewertet, die ein programmiertes
Ziel in Bezug auf den Bodenschutz (SPB 4C) haben. Eine Zuordnung von MaRRnahmen zu prioritdren (P) oder
sekundaren (x) Zielen erfolgte im Programmplanungsdokument und wird in Kapitel 3 ,Relevante
MaRnahmen und Umsetzung” genauer beschrieben. Die MaRnahmen mit programmierten SPB 4C-Ziel
werden unter Berlcksichtigung der gemeinsamen Ergebnisindikatoren R10 und R11 zur Bewertung
herangezogen.

Unterer Teil der Abbildung 1:

e Die Bewertungsfrage 28, Beitrag zur Gewdhrleistung einer nachhaltigen Bewirtschaftung der nattrlichen
Ressourcen und KlimaschutzmaRBnahmen, richtet das Augenmerk auf die Wirkungen des Programms
insgesamt und fragt nach seiner Wirksamkeit hinsichtlich der Erreichung der Ziele der EU-
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Biodiversitatsstrategie und der Umweltziele der GAP. In diesem Bericht wird nur die Ressource Boden
betrachtet, im Hinblick auf die Verringerung der Bodenerosion (Wassererosion) und die Stabilisierung des
Humushaushalts bzw. auf den Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung im Boden. Die Klimaschutzwirkung des
Programms, z. B. durch die Kohlenstoffspeicherung im Boden, werden im Bericht von Roggendorf und
Schwarze (2026) behandelt (Bewertungsfrage 24). Die Wirkungen des Programms auf den qualitativen
Wasserschutz (SPB 4B) werden im Bericht von Schwenger (2026) untersucht (Bewertungsfrage 28). Und in
diesem Bericht nicht mehr aufgegriffen.

e Die bodenschutzbezogenen Wirkungen des Programms sind durch die Wirkungsindikatoren 1.12 Gehalt des
Bodens an organischer Materie im Ackerland und 1.13 Wasserbedingte Bodenerosion zu quantifizieren.
Dabei werden, zusatzlich zu den MaRnahmen mit Ziel im SPB 4C, alle MaRnahmen des Programms mit
bodenschutzrelevanten Wirkungen bericksichtigt.

1.2 Aufbau des Berichtes

Kapitel 2 beleuchtet die Relevanz der ELER-Férderung fiir den Bodenschutz und ordnet diese vor dem
Hintergrund weiterer Instrumente zum Bodenschutz sowie dem Handlungsbedarf ein. Kapitel 3 stellt die
bodenschutzrelevanten MaBRnahmen des EPLR Hessen dar, die in der Wirkungsanalyse beriicksichtigt werden.
Die verwendeten Daten und Methoden fiir die Analyse der Wirkungen und der Kosten-Wirksamkeit sind in
Kapitel 4 dargestellt.

In Kapitel 5 werden die bodenschutzrelevanten Wirkungen des EPLR Hessen indikatorbasiert ermittelt. Auf dieser
Basis werden deren Wirksamkeit im Hinblick auf die Bodenschutzziele bewertet und die Bewertungsfragen
beantwortet (vgl. Abbildung 1). Bei der Bewertung der Wirksamkeit wird die erreichte Wirkung ins Verhaltnis zu
vorgegebenen Zielen gesetzt (Kapitel 5.7). Kapitel 6 wirft einen Blick auf die Kosten-Wirksamkeit der Férderung
und vergleicht verschiedene MaRRnahmen mit Bodenschutzziel hinsichtlich der Kosten (Implementationskosten
und Férdermittel) und der erreichten Wirkungen.

Die Bewertungsfragen 10 und 28 werden in Kapitel 7 beantwortet. Kapitel 8 kondensiert die empirischen
Befunde zur Relevanz, Wirkung, Wirksamkeit und Kosten-Wirksamkeit und endet mit Empfehlungen fiir die
Ausgestaltung einer zukinftigen Férderpolitik.

Anmerkung: Entsprechend der VO (EU) Nr. 1305/2013 werden die MaBnahmen folgendermaRen unterschieden:
Die oberste Ebene sind die MaRnahmen wie z. B. AUKM (M 10) und der Okologische Landbau (M 11). Im EPLR
Hessen wurde unter M 10 die TeilmaBnahme 10.1 Zahlungen von AUKM angeboten, fiir die in Hessen lediglich
die Vorhabenart Vielfdltige Kulturen im Ackerbau zur Férderung mit EU-Mitteln freisteht. Die anderen AUKM-
werden in Hessen mit nationalen Mitteln finanziert und sind damit nicht Gegenstand dieser Betrachtung. M 11
wurde mit den zwei TeilmaBnahmen Zahlungen fiir die Einfiihrung (11.1) sowie Zahlungen fiir die Beibehaltung
des Okologischen Landbaus (11.2) angeboten. Da sich die relevante Umsetzungsebene somit einerseits auf
Vorhabenarten und andererseits auf TeilmaBnahmen bezieht, wird im Zweifelsfall der Ubergreifende Begriff
»Malnahmen“ verwendet.

2 Relevanz der Férderung

Die aktualisierte Ausgangslage und der daraus resultierende Handlungsbedarf werden in Bezug auf die
Wirkungsbereiche Erosionsschutz, Kohlenstoffspeicherung im Boden sowie der Stabilisierung der
Nahrstoffkreislaufe dargestellt.

Ein weiteres wichtiges Bodenthemen ist der Schutz vor Bodenverdichtung durch landwirtschaftliche Tatigkeit
(gemaR der guten fachlichen Praxis, § 17 BBodSchG). Dieses Thema wird durch den ELER nur randstandig
adressiert und hier daher nicht betrachtet.
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2.1 Aktualisierte Ausgangslage und Handlungsbedarf

2.1.1 Erosionsgefahrdung

In Teilen des Landes Hessen sind Flachen durch eine hohe Wassererosion gefahrdet (vgl. u. a. dazu FZJ, 2012;
HLNUG, 2023). Nach Auswertungen der Daten des HLNUG und von InVeKoS-Daten unterliegen rund 23 % der
Ackerflachen einer sehr hohen bis extrem hohen Gefahrdung durch Wassererosion (vgl. Karte 1).

Karte 1: Karte der natiirlichen Wassererosionsgefdahrdung in Hessen
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Quelle: HLNUG, 2023, 2025.

In Hessen sind vor allem mit Léssbdden sowie die durch Buntsandstein geprdgten Gebiete und dort besonders
die Hanglagen von Wassererosion betroffen (Friedrich et al., 2006). Diese Flachen zeichnen sich durch Béden mit
hohen Schluffanteilen aus, oder es handelt sich um Sandbdden mit einem hohen Feinsandanteil (Honecker et al.,
2022). Die erosionsanfalligen Béden befinden sich in I6ssgeprdgten Gebieten im Rheingau, in der Wetterau, im
Limburger Becken sowie in den Gebieten mit feinkornig verwitterten Béden in den osthessischen
Buntsandsteingebieten (Friedrich et al., 2006).

Winderosion spielt in Hessen eine eher untergeordnete Rolle, grofle dadurch verursachte Schaden treten nur
lokal und zeitlich begrenzt auf (HLNUG, o.).). Dieser Aspekt wird im weiteren Bericht nicht weiter thematisiert.
Der Handlungsbedarf ist als hoch einzustufen, da es das Problem der Wassererosionsgefahrdung in Hessen in
sehr vielen Regionen gibt (vgl. Tabelle 1).
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Tabelle 1: Einschatzung des Handlungsbedarfs zum Wassererosionsschutz
Handlungs- Bedingungen Bewertung im
bedarf Programmgebiet
gering Es gibt einen geringen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld, z. B. weil kein

Problem vorhanden ist.

mittel Es gibt keinen vordringlichen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld. Ein
Problem ist zwar vorhanden, jedoch in deutlich abgeschwéachter Form (z. B. nur
in einzelnen Landkreisen).

hoch Es gibt einen vordringlichen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld. °

Quelle: Eigene Darstellung.

Ein Kontextindikator des CMEF (EU-COM, DG AGRI, 2023) bezieht sich auf den Bodenschutz und wird regelmaRig
auf Ebene der Mitgliedstaaten und Bundeslander erfasst. Der Kontextindikator C.42 Bodenerosion durch Wasser
(Soil erosion by water) umfasst zwei Unterindikatoren:

Als erster Unterindikator wird die Erosionsrate (Estimated rate of soil loss by water erosion) erfasst, welche in
Deutschland mit 1,23 t/ha/a fur das Jahr 2016 angegeben ist. Mit 1,6 t/ha/a weist Hessen einen vergleichsweise
hohen Wert auf. Nach dem zweiten Unterindikator Anteil der moderaten bis hoch erosionsgepragten
landwirtschaftlichen Flachen (Share of estimated agricultural area affected by moderate to severe water erosion
>11 t/ha/a) liegt der Anteil in Hessen bei 1,8 % (auf Acker: 2,3 %, auf Griinland: 0,4 %) und damit etwas Uiber dem
bundesdeutschen Mittelwert von 1,4 % (EU-COM, 2019). Diese Auswertung beruht allerdings auf der Annahme
einer homogenen Verteilung der Ackerkulturen auf Ebene der NUTS-1-Regionen. Die Erosionsgefahrdung ist
aber, wie bereits dargestellt, ein sehr kleinrdumiges und standortspezifisches Problem und kann mit solchen
Indikatoren nicht hinreichend beschrieben werden. Demnach werden fiir die weitere Beschreibung und
Quantifizierung der Erosionsereignisse Berechnungen auf Grundlage der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung
(ABAG) vorgenommen.

Flr Hessen wird die von Erosion gefahrdete Flache im Rahmen der Einteilung landwirtschaftlicher Flachen nach
dem Grad ihrer Erosionsgefahrdung durch Wasser (AgrarZahlVerpflV) sowie DIN 19708 Wasser erfasst (gem.
spezifischer Erosionsschutzverordnung Hess. Eros Verord CC). Sie wird aufgeteilt nach Cross Compliance (CC,
Weiteres zum Forderrecht siehe Kapitel 2.32) mit der Untergliederung fiir CCwasserl und CCwasser2, SOWie nach
dem potenziellen Bodenabtrag entsprechend der natiirlichen Erosionsgefahrdung (Enat-Stufen). Die sehr hoch
durch Wassererosion gefahrdete Ackerflache lag im Jahr 2021 bei zusammen knapp 105.000 ha, was ca. 14 %
der landwirtschaftlichen Nutzflache entspricht (siehe Tabelle 2).
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Tabelle 2: Einstufung der Ackerfliche nach dem Grad der Wassererosionsgefahrdung im Jahr 2021 in
Hessen

CC-Kulisse E..-Stufe  Bezeichung Erosionsgefihrdung Hektar

CCWassero Enat0 keine 1
Enatl sehr gering 4,758
Enat2 gering 15.523
En a3 mittel 17.444
E il hoch 58.979

CCasserl Enatd sehr hoch 6.212

CClyasser? E,a6.1 extrem hoch 56.158
Enatb.2 extrem hoch 28.100
E..:6.3 extrem hoch 14.595

Summe 201.770

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des HLNUG und InVeKoS (2021).

Zum Zeitpunkt der Programmlegung (2015) wurde neben dem geltenden Ordnungsrecht (BBodSchG?
BBodSchV?), das Thema Bodenerosion zuerst in der nationalen Biodiversititsstrategie (BMU, 2007) allgemein
aufgegriffen. Sie enthalt die Zielsetzung, die Bodenerosion bis 2020 kontinuierlich zurlickzufiihren. In Hessen
wurden die Vorgaben des BBodSchG in das Hessische Altlasten- und Bodenschutzgesetz tGiberfihrt (HAltBodSchg,
2007). Die EU verabschiedete 2011 ihre EU-Biodiversitatsstrategie, welche ein Aufhalten der Verschlechterung
der Okosysteme bis 2020, aber keine Konkretisierungen zur Bodenerosion enthielt (Agra-Europe 2011).

2.1.2 Kohlenstoffspeicherung im Boden

Fir eine hohe Bodenfruchtbarkeit ist vor allem ein hoher Humusgehalt entscheidend. Dieser richtet sich nach
der Menge und Zusammensetzung des Eintrags an organischer Substanz (auch organischem Diinger), ihrem
Abbau und ihrer Stabilisierung im Boden sowie den geogenen Bodeneigenschaften und duReren Klimafaktoren.
Durch eine Bewirtschaftung des Bodens oder das Einbringen von langfristigen Landschaftselementen wie z. B.
Hecken kann der Humusgehalt stabilisiert oder erhéoht werden. Humus wiederum besteht zu ca. 58 % aus
Kohlenstoff (Flessa et al., 2018; Wiesmeier et al., 2020; Jacobs et al., 2018). Demnach ist der Eintrag von
organischem Kohlenstoff in den Boden ein zentrales Bewertungskriterium.

Auf der einen Seite bietet ein erhdhter Gehalt an Bodenkohlenstoff die Moglichkeit, die Bodenstruktur zu
verbessern und eine erhéhte Wasserinfiltration zu erreichen, was wiederum die Erosionsanfalligkeit verringert
(Paul et al., 2023; Lenka und Fernandez-Gentino Garcia, 2021). Auf der anderen Seite ist mit dem Verlust von
Oberboden durch Erosion auch der Verlust von Humus und damit Kohlenstoff sowie Pflanzenndhrstoffen
verbunden (Honecker et al., 2022; Brunotte et al., 2022; Klein et al., 1999). Demnach ist auf Ackerflachen in
Hessen, auch vor dem Hintergrund des Klimawandels und der daraus folgenden veréanderten Bodenprozesse, der
standortangepasste Bodenkohlenstoffgehalt aufrechtzuerhalten und eine humusschonende Bodenbearbeitung
anzustreben.

2 Bundes-Bodenschutzgesetz

3 Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung
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Die Vorgabe, den standorttypischen Humusgehalt eines Bodens zu erhalten, um die Bodenfruchtbarkeit zu
sichern, leitet sich aus dem Prinzip der guten fachlichen Praxis (gfP) aus dem BBodSchG ab. Darauf aufbauende
Bestrebungen, gezielt den Kohlenstoffvorrat im Boden durch Anpassungen der Bewirtschaftung zu erhéhen, um
die THG-Emissionen aus dem Bereich der Landwirtschaft zu verringern, wurden gesetzlich erst nach dem
Zeitpunkt der Programmlegung (2015) in der betrachteten Forderperiode v. a. im Bundes-Klimaschutzgesetz
(KSG 2019) verankert (siehe dazu Kapitel 2.2).

Ackerflachen stellen eine wichtige GroRRe in der nationalen THG-Berichterstattung dar. Sie sind dem sogenannten
LULUCF-Sektor (Land use, land-use change and forestry) zugeordnet. Grob unterschieden werden die finf
verschiedene Flachennutzungen Wald, Ackerland, Griinland, Feuchtgebiete und Siedlungen. Je nachdem, ob sie
Kohlenstoff im Boden binden oder THG emittieren, werden sie in Senken oder Quellen eingeteilt. Ackerland in
Hessen ist von den genannten Flachennutzungen die zweitgrofRte Quelle von THG-Emissionen mit rund 0,5 Mio. t
COx-Aq. (Abbildung 2). Mit den umgesetzten ELER-MaRnahmen kann durch die Speicherung des Kohlenstoffs im
Boden ein Beitrag zur Bodenfruchtbarkeit und Humusmehrung geleistet werden.

Weitere Ausfiihrungen zu den THG-Emissionen im LULUCF-Sektor im Zusammenhang zum Klimaschutz und zur
Klimaanpassung (SPB 5E) sind dem Bericht von Roggendorf und Schwarze (2026) zu entnehmen.

Abbildung 2:  THG-Emissionen der Ackerflachen in Hessen im Zeitverlauf
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Quelle: Eigene Darstellung mit Werten von Gensior (2025).

Eine zeitliche Entwicklung des Kohlenstoffgehalts im Boden kann mit einem bodenbezogenen Kontextindikator
nachvollzogen werden. Dieser basiert auf dem LUCAS Topsoil Survey, wird durch das Joint Research Center (JRC)
der EU-KOM erfasst und im Rahmen des GAP-Monitorings berichtet. Der Kontextindikator C.41 Soil organic
matter in arable land gibt die geschatzte Menge an organischem Kohlenstoff in landwirtschaftlichen Flachen
(Ackerland, Griunland und Dauerkulturen) an (Oberboden: 0 bis 20cm). Differenziert werden zwei
Unterindikatoren: Zum einen die geschatzte gesamte Menge an organisch gebundenem Kohlenstoff und zum
anderen der mittlere Gehalt an organisch gebundenem Kohlenstoff (EU-COM, DG AGRI, 2023). Werte fiir den
Kontextindikator lagen fiir Deutschland nur fur die Jahre 2011, 2015 und 2018 vor (Tabelle 3).
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Tabelle 3: Kontextindikator C.41 Soil organic matter in arable land in Deutschland
s L Jahr
Unterindikator Einheit Bezugsraum
2011 2015 2018
1 Mean organic carbon content g/kg Deutschland 16,3 30,1 26,5
2 Total estimates of organic carbon content in arable land Megatonnen (Mt) Deutschland 11.781 1.306 1.004
davon Ackerland 416 620

Quelle: Eigene Darstellung mit den Werten von HMUKLYV, 2015; EU-COM, 2015, 2018b, 2020.

Im Jahr 2015 wurde fiir Deutschland ein mittlerer Gehalt von 30,1 g/kg (Unterindikator 1) sowie ein geschatzter
Gesamtwert von 1.306 Mt (Unterindikator 2) berichtet. Dem Ackerland wurden dabei 416 Mt zugewiesen, was
einem Anteil von ca. 32 % entsprach (EU-COM, 2015). Bis 2018 verringerte sich der Wert auf 26,5 g/kg
(Unterindikator 1) und 1.004 Mt (Unterindikator 2). Der Anteil des Ackerlandes beim Unterindikator 2 lag dort
bei 620 Mt bzw. 62 % (hier wurden auch die Dauerkulturen mit eingerechnet) (EU-COM, 2020). Bis auf die Region
um Darmstadt lag in den NUTS 2 Regionen in Hessen 2018 der mittlere Vorrat an organischem Kohlenstoff im
Ackerland in der Spannweite zwischen 20 und 30 g/kg. In der Region um Darmstadt lag der Wert bei 18,2 g/kg
(EU-COM, 2018b).

Werte fiir den Corg-Vorrat in Hessen liegen aufgrund der Auswertungen der Bodenzustandsbewertung
Landwirtschaft fur den Zeitraum von 2012 bis 2014 vor. Fiir den Gesamtboden (0 bis 100 cm) ist der Median des
organischen Kohlenstoffvorrats 79 t/ha, die Spannweite reicht von 34 bis 172 t/ha (abhéngig von der
Bodenklasse). In den untersuchten Oberb6éden (0 bis 30 cm) wurden hohere (51 t/ha) Vorrate als in den
Unterboden (27 t/ha) nachgewiesen. Die hochsten mittleren Cor-Vorrate im Gesamtboden liegen bei den
hydromorphen Boden vor, wie z.B. Gleye mit 134 t/ha. Bezogen auf die Boden-Klima-Rdume wiesen die
»Zentralhessischen Anbaugebiete” sowie die ,,Rheinebene und Nebentiler” die hochsten Werten Gber 83 t/ha
(Gesamtboden) auf (Glasner und Heller, 2022).

Die Kohlenstoffgehalte in den Ackerflichen der Bodendauerbeobachtung und in Modellrechnungen zur
Bodenzustandserhebung deuten in vielen Regionen Deutschlands auf einen negativen Trend (Verlust von
0,2 t/ha*a) hin (Flessa et al., 2018). Auch in Humusbilanzmodellierungen fir 2020 konnten in einigen Regionen,
die durch den Kartoffel- und Gemiiseanbau gepragt sind (z. B. in Rheinhessen) deutlich negative Humusbilanzen
verzeichnet werden (Baum et al., 2025). Ergebnisse aus dem Jahr 2025 zur Wiederholungsinventur zeigen fir
Deutschland (Hessen wurde mit beprobt) signifikant negative Veranderungen der Corg-Vorrate sowohl im Ober-
als auch im Unterboden der Acker (-1,6 % und 2,7 % bzw. -0,9+8,2 t/ha*a und -2,1+14,4 t/ha*a) (Poeplau et al.,
2025).

Die Kohlenstoffspeicherung im Boden gewinnt auch vor dem Hintergrund des Klimawandels zunehmend an
Bedeutung (Wustemann et al.,, 2023). Der Eintrag von organischem Kohlenstoff in den Boden sollte in
Deutschland, unter Beriicksichtigung des Klimawandels und den damit zusammenhingenden Anderungen
(schnellere soil organic carbon [SOC] Dekomposition, erhohter Kohlenstoffeintrag durch steigende
Nettoprimarproduktion), zwischen 1,3 t/ha und 2,3 t/ha héher liegen als heute, um zumindest den aktuellen Corg-
Vorrat im Boden zu erhalten (Riggers et al., 2021).

Aufgrund des sinkenden mittleren Gehalts an organisch gebundenem Kohlenstoff im Boden zu den betrachteten
Zeitpunkten und vor dem Hintergrund der Auswirkungen des Klimawandels auf den Bodenkohlenstoff (s. o.) ist
von einem hohen Handlungsbedarf auszugehen (vgl. Tabelle 4).
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Tabelle 4: Einschatzung des Handlungsbedarfs zur Kohlenstoffspeicherung im Boden
Handlungs- Bedingungen Bewertung im
bedarf Programmgebiet
gering Es gibt einen geringen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld, z. B. weil kein

Problem vorhanden ist.

mittel Es gibt keinen vordringlichen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld. Ein
Problem ist zwar vorhanden, jedoch in deutlich abgeschwéachter Form (z. B. nur
in einzelnen Landkreisen).

hoch Es gibt einen vordringlichen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld. °

Quelle: Eigene Darstellung.

2.1.3 Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe im Wald

Hessens Waldflache umfasst rund 848.300 Hektar bzw. 40,0 % der Landesfliche. Damit ist Hessen das
waldreichste Bundesland Deutschlands (Statistisches Bundesamt (DESTATIS) 2023). Die Bundeswaldinventur
2014 ergab, dass der hessische Wald zu 59 % aus Laubbdumen besteht und zu 41 % aus Nadelbdumen. Die
Waldverteilung in Hessen ist regional sehr unterschiedlich: So betrdagt der Waldanteil in landwirtschaftlichen
Gunstlagen wie im GielRener Becken nur 15 %. Im Odenwald, Spessart, Taunus, im noérdlichen hessischen
Schiefergebirge und im Weserbergland liegt er bei 50 % und dartber (HMUKLV, 2014). Im Laufe der
Forderperiode zeigten die Waldzustandsaufnahmen im Jahre 2021, dass sich der Wald seit 2019 in einem
anhaltend schlechten Vitalitatszustand befindet. Die mittlere Kronenverlichtung verbleibt auf einem hohen
Niveau. Der schlechte Vitalitatszustand fiihrt zu einem héheren Schadniveau und einer starken Destabilisierung
der hessischen Walder (HMUKLV, 2021b). In den Jahren von 2019 bis 2023 verschlechterte sich die Gesundheit
der hessischen Walder deutlich (NW-FVA und HMUKLV, 2023). Abbildung 3 zeigt auf, dass der Anteil an starken
Schaden an der Fichte, aber auch an allen Baumarten seit 2019 erheblich zugenommen hat.

Abbildung 3:  Anteil starker Schaden (inkl. abgestorbener Baume) aller Altersklassen in Prozent in Hessen
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Quelle: Nordwestdeutsche Forstliche Versuchsanstalt und Hessisches Ministerium fiir Umwelt, Klimaschutz, Landwirtschaft und
Verbraucherschutz (2023).

Grinde fir den schlechten Vitalitdtszustand des hessischen Waldes liegen in den Trockenheits- und
Schadereignissen der vergangenen Jahre aber auch in hohen Nahrstoffeintragen. Stickstoffemissionen (v. a. aus
Verkehr und Landwirtschaft) konnten in der Vergangenheit durch verschiedene MaRBnahmen reduziert werden.
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Auf den meisten Flachen des hessischen Waldschadensmonitorings tGberschreitet der Stickstoffeintrag im Mittel
der vergangenen zehn Jahre aber trotzdem den Bedarf der Walder fiir das Baumwachstum. Auch der
Gesamtsaureeintrag Gberschreitet die nachhaltige Saurepufferkapazitdt der Waldstandorte (HMUKLV, 2018b).
Es wird angenommen, dass in Deutschland 16 % der Waldflache so stark durch Bodenversauerung betroffen ist,
dass ohne eine aktive Regeneration der Verarmung nicht entgegengewirkt werden kann. Dies ist besonders im
Hinblick auf die zusatzlich akuten klimabedingten Stressfaktoren problematisch (AFZ - DerWald, 2020). In Hessen
sind nach Angaben des Landesbetriebs Hessen-Forst rund 350.000 ha Waldflache als kalkungsbediirftig
eingestuft (HMUKLV, 2015).

Die Verbesserung des Vitalitatszustands von Waldern kann durch MaRBnahmen wie die Erhohung des Anteils
trockenheitsresistenter Baumarten und die weitere Reduzierung von Stickstoffemissionen unterstiitzt werden.
Waldkalkungen sind in bestimmten Gebieten mit versauerten Oberbéden sinnvoll und notwendig. In einer
Richtlinie sind Waldkalkungen als MaRRnahme zum Bodenschutz integriert und sollen mit hoher Prioritat
durchgefiihrt werden (HMUKLV, 2018a). Aus der dargestellten Problemlage ergibt sich mittlerer
Handlungsbedarf zur Verbesserung der Nahrstoffkreislaufe im Wald (vgl. Tabelle 5).

Tabelle 5: Einschatzung des Handlungsbedarfs zur Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe
Handlungs- Bedingungen Bewertung im
bedarf Programmgebiet
gering Es gibt einen geringen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld, z. B. weil kein

Problem vorhanden ist.

mittel Es gibt keinen vordringlichen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld. Ein .
Problem ist zwar vorhanden, jedoch in deutlich abgeschwéachter Form (z. B. nur
in einzelnen Landkreisen).

hoch Es gibt einen vordringlichen Handlungsbedarf in diesem Wirkungsfeld.

Quelle: Eigene Darstellung.

2.2 Eignung des ELER zur Problemlosung

Bei der Diskussion der Eignung des ELER zur Problemldsung sind auch die weiteren Rahmenbedingungen,
insbesondere die Forderbedingungen des Europaischen Garantiefonds fir die Landwirtschaft (EGFL), der
sogenannten ersten Saule und deren Einfluss auf die Bodenbewirtschaftung zu beriicksichtigen. Dies sind in
erster Linie die Cross-Compliance-Regelungen, GLOZ-Standards und das Greening.

Der Bodenschutz wird im Rahmen des EU-Forderrechts in der ersten und in der zweiten Saule mit den CC-
Regelungen adressiert. Diese legen die Mindeststandards fest, die einzuhalten sind um Direktzahlungen zu
erhalten. Das Instrument der CC-Regelungen ist prinzipiell fir die Verbesserung der Bodenbewirtschaftung
geeignet, da hierdurch die Mehrzahl der EU-Betriebe und 85 % der landwirtschaftlich genutzten Flachen erreicht
werden (EuRH, 2023). In Hessen ist der Anteil an landwirtschaftlichen Flachen, die von Direktzahlungen erreicht
werden, mit 98 % noch deutlich héher als im EU-Durchschnitt (DESTATIS, 2024). Aufgrund der Kombination
finanzieller Einkommensunterstiitzungen mit der Entlohnung von Okosystemdienstleistungen weisen die CC-
Regelungen das Potenzial auf den Vollzug des Ordnungsrechts und dariiber hinausgehende GLOZ-Standards
(Guter landwirtschaftlicher und o6kologischer Zustand) Uber die Verknlipfung mit den Direktzahlungen zu
kontrollieren und zu sanktionieren (WBAE, 2018). Basierend auf Modellierungs-Ergebnissen konnten leicht
positive Effekte der CC-Vorschriften fir den Bodenschutz festgestellt werden (Feindt et al., 2021).



14 5-Lander-Evaluation 8/2026

Cross-Compliance-Regelungen (CC-Regelungen)

Die CC-Regelungen missen gemaR der VO (EU) Nr. 1306/2013 von allen Betrieben eingehalten werden, um die
Agrarzahlungen (Direktzahlungen) zu erhalten. Es besteht eine Pflicht zur Einhaltung der Vorschriften in den
Bereichen Umweltschutz, Klimawandel, guter landwirtschaftlicher Zustand der Flachen, Gesundheit von
Mensch, Tier und Pflanze sowie Tierschutz. Zu den CC-Regelungen gehéren sieben GLOZ-Standards (s. u.) und
13 Regelungen zu den Grundanforderungen an die Betriebsfiihrung (GAB).

Bodenbezogene GLOZ-Standards

Konkret werden zum Erosionsschutz im GLOZ 4-Standard ,Mindestanforderungen an die Bodenbedeckung”
Vorgaben zur bodenschonenden Bewirtschaftung definiert, einschlieBlich Begriinungspflicht und
Pflegezeitpunkt, was wiederum auch dem Schutz vor Erosion dient. Der GLOZ 5-Standard ,Mindestpraktiken
der Bodenbearbeitung zur Begrenzung von Erosion“ sichert die Mindestanforderungen sowie zuldssigen
Bodenbearbeitungszeitpunkte und -methoden abhangig vom Grad der Wasser- und Winderosionsgefahrdung
und ist demnach mit wirkungsvollen Vorgaben zum Schutz vor Erosion versehen. Ein konkretes Beispiel dafir
besteht in einem zeitlichen Pflugverbot (AgrarZahlVerpflV).

Im Bereich der Kohlenstoffspeicherung im Boden als zentralen Punkt fiir die Bodenfruchtbarkeit ist der GLOZ
6-Standard ,Erhaltung des Anteils der organischen Substanz im Boden” wirksam. Er beinhaltet das Verbot des
Verbrennens der Stoppelfelder und von Stroh auf Stoppelfeldern zum Erhalt des Bodenkohlenstoffs. Des
Weiteren wird der Austrag von Bodenkohlenstoff indirekt durch die GLOZ-Standards 4 und 5 durch Vorgaben
zur Begrenzung der Erosion thematisiert. Das Pflugverbot wirkt sich zudem positiv auf die
Kohlenstoffspeicherung im Boden aus, da durch den Schutz der Grasnarbe der im Boden gespeicherte
organische Kohlenstoff geschiitzt wird. Das Gebot des Dauergriinlanderhalts Gber die Verpflichtungen des
Greenings schiitzt ebenfalls das Griinland (bis auf wenige Ausnahmen) vor Umbriichen.

Greening

Das Greening als Baustein zur Erhaltung der Direktzahlungen gibt die Einhaltung von drei Elementen vor:
Anbaudiversifizierung, Schutz von umweltsensiblen Dauergriinland und die Flachennutzung im
Umweltinteresse (auch OVF) (VO (EU) Nr. 1307/2013). 30 % der Direktzahlungen sind an die Erbringung
definierter Umweltauflagen geknpft. Diesen Auflagen unterliegen generell alle
Direktzahlungsempfanger:innen. Als green by definition — und somit Betriebe, die nicht den
Greeningverpflichtungen unterlagen, aber dennoch die Zahlung erhielten — galten alle anerkannten
Okolandbaubetriebe und Betriebe, die im Jahr 2015 die Kleinerzeugerregelung beantragt hatten, sowie
Betriebe ohne Basiszahlungen und solche mit sehr hohen Griinlandanteilen.

Die groRe Mehrzahl der landwirtschaftlichen Betriebe setzte das Greening um. Bestandteil des Greenings war
auch die Anlage Okologischer Vorrangflichen (OVF). Diese waren mit geringen Wirkungen fir den
Erosionsschutz, die Bodenfruchtbarkeit und einer Verringerung der Belastung landwirtschaftlicher Bdden
verbunden (Lakner, 2018; Nitsch et al., 2017; Roder et al., 2021). Am wirkungsvollsten fiir den Bodenschutz
waren die Streifenelemente, Brachflachen und Zwischenfriichte (Lakner, 2018).

Der ELER als zweite Sadule bietet weitergehende Fordermoglichkeiten fiir landwirtschaftliche Betriebe. Von
Bedeutung sind hier insbesondere FlaichenmaBnahmen, aber auch investive Vorhaben und die europaischen
Innovationspartnerschaften (EIP). Den Bodenschutz adressieren kdnnen, bei entsprechender Ausgestaltung die
AUKM und der Okolandbau. Das Ambitionsniveau der meist fiinf- bis siebenjahrigen AUKM muss iiber dem der
ersten Saule liegen, baseline gem. Art. 28 VO (EU) Nr. 1305/2013, und I4sst positive Effekte fiir den Bodenschutz
erwarten. Die Hohe der AUKM-Zahlungen orientiert sich an den zusdtzlichen Kosten und dem
Einkommensverlust (Feindt et al.,, 2021). In Hessen waren dem SPB 4C Bodenschutz nur ca. 32 Mio. Euro
zugewiesen, was ca. 4,9 % des EPLR Gesamtbudgets darstellte (Roder et al., 2019). Das geringe Budget basiert
zum einen auf der Tatsache, dass insgesamt nicht genligend Mittel zur Verfligung stehen, um alle Problemlagen
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bedarfsgerecht zu adressieren (EuRH, 2023; Roder et al., 2019). Zum anderen unterliegt die zielbezogene
Mittelverteilung auch dem politischen Abwagungsprozess (Feindt et al., 2021). In Hessen wurden die meisten
AUKM auflerhalb des ELER, mit nationaler Finanzierung, umgesetzt.

Die ELER-Forderung ist demnach prinzipiell geeignet, gezielt an Problemlagen anzusetzen und Veranderungen
der Bodenbewirtschaftung zu bewirken, die liber das Ordnungs- und Férderrecht hinausgehen. Dariliber hinaus
kéonnen durch den ELER bodenschutzrelevante Wirkungen durch Foérderung investiver Vorhaben, der
Bodenschutzkalkung im Wald sowie von Bildungs- und BeratungsmalRnahmen erreicht werden.

Allerdings wird das Potenzial weder bei den Anforderungen der bodenbezogenen CC-Standards inkl. GLOZ (erste
Saule) noch bei der bodenbezogenen Ausgestaltung der MaRnahmen und Hohe des zur Verfligung stehenden
Budgets (zweite S&ule) vollstdndig ausgeschopft. Zudem wird nur ein Teil der Bodenthemen adressiert
(Versiegelung und Bodenverdichtung fehlen).

Die Eignung des ELER bodenschutzrelevante Themen zu adressieren ist als mittel einzustufen (vgl. Tabelle 6).

Tabelle 6: Eignung der ELER-VO zur Lésung der Problemlagen und ihre Implementation im EPLR
Eignung Bedingungen Bewertung im
Programmgebiet
gering Der EPLR kann aufgrund der Vorgaben/Ausgestaltung der ELER-VO nur einen
geringen Beitrag zur ProblemlGsung leisten.
mittel Der EPLR kann aufgrund der Vorgaben/Ausgestaltung der ELER-VO einen °
deutlichen Beitrag zur Problemlésung leisten.
hoch Der EPLR kann (theoretisch) aufgrund der Vorgaben/Ausgestaltung der ELER-VO

einen hohen Beitrag zur Problemldsung leisten.

Quelle: Eigene Darstellung.

2.3 Kontext der Forderung

Viele MaRnahmen zum Bodenschutz auf land- und forstwirtschaftlichen Flachen werden auch durch die nationale
Forderung auBerhalb des ELER angeboten (HMUKLV, 2015).

Bodenschutz ist in einen strategischen und rechtlichen Rahmen eingebunden, wobei Impulse vor allem von der
EU gesetzt werden.

Der Européische Fonds fiir regionale Entwicklung (EFRE) hatte 2014 bis 2020 in Hessen fiir die Finanzierung
bodenschutzrelevanter Vorhaben auf land- und forstwirtschaftlichen Flachen keine Bedeutung. Dieses Ergebnis
basiert auf der Sichtung von EFRE-Projektlisten (HMWEVW, o0.J.). Mit Bezug zum Bodenschutz allgemein wurden
lediglich ein Vorhaben zur Bodensanierungen und Entsieglungen von alten Industrieflichen und einer
militarischen Konversionsflache sowie ein Vorhaben zur Veredlung von Pflanzenkohle aus regionalem Restholz
gefordert (HMWVW, 2024).

In Hessen haben auRerhalb des ELER geférderte AUKM eine groRe Bedeutung. Uber die Gemeinschaftsaufgabe
Agrarstruktur und Kistenschutz (GAK) erfolgt seit 2014 eine Forderung von vielen MaRnahmen, die
Bodenerosion vermindern, Kohlenstoff im Boden binden sowie von einigen ForstmalRnahmen. Der wichtigste Teil
der GAK Forderung fiir den Bodenschutz wird im Rahmen der Forderung von besonders nachhaltigen Verfahren
im Ackerbau oder bei einjahrigen Sonderkulturen geférdert. Enthalten sind dort neben den Vielfdltigen Kulturen
im Ackerbau die Malnahmen: Beibehaltung von Zwischenfriichten und Untersaaten Uber den Winter,
Anbauverfahren auf erosionsgefdahrdeten Standorten, Integration naturbetonter Strukturelemente der Feldflur
sowie Klima, Wasser und Boden schonende Nutzung oder Umwandlung von Ackerland (BMEL, 2016, 2019b). Im
Jahr 2021 wurden als Summe aller Mittel (GAK, mit GAK verbundene EU-Mittel sowie zusatzliche nationale
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Mittel) Gber 7,9 Mio. Euro fiir diese MaRnahmen verausgabt. Die geforderte Flache lag bei 84.249 ha (BMEL,
2021a). Im Vergleich mit dem ELER, welcher 2021 Fordermittel im Umfang von ca. 13 Mio. Euro nur fir die
Forderung Vielfaltiger Kulturen im Ackerbau zur Verfiigung stellte und laut InVeKoS-Angaben 2021 (ber
86.900 ha erreichte, weisen die Zahlungen eine vergleichsweise geringe Bedeutung auf. Auch wichtig fur den
Bodenschutz aber mit weniger Flache verbunden sind nicht-produktive, investive NaturschutzmaRnahmen wie
die Anlage von Hecken, Feldgehdlzen, Uferbepflanzungen und Baumreihen, welche seit 2017 lber die GAK
gefordert werden. Fir den gesamten Naturschutzbereich wurde allein fiir das Jahr 2020 ein Budget von
2,01 Mio. Euro zur Verflgung gestellt (60 % Bund, 40 % Land) (HMLU, 2024a).

Seit 2014 werden im Forstbereich MalRnahmen zur Bewaltigung der Folgen von Extremwetterereignissen, wie
z. B. Wiederaufforstung, geférdert (RP-Kassel, 2023; WIBank und Regierungsprasidium Darmstadt (RP
Darmstadt), Dezernat V52 Forsten, o.).; Extremwetterrichtlinie-Wald). Damit wurden Gelder zur Verfligung
gestellt, welche die zur Programmlegung noch vorgesehene TeilmaBnahme 8.4 Flachenrdumung zur
Unterstitzung flir die  Wiederherstellung von durch  Waldbrand, Naturkatastrophen und
Katastrophenereignissen geschadigter Walder inhaltlich nahezu ersetzt. Sie war mit weniger birokratischem
Aufwand zu beantragen und abzuwickeln. Demnach wurde die TeilmaRnahme nicht in Anspruch genommen,
weshalb sie in diesem Bericht auch nicht weiter thematisiert wird. Im Rahmen der Extremwetterrichtlinie (2019)
wurden bis Mitte Oktober 2023 knapp 70 Mio. Euro gezahlt (HMLU, 2024a).

Die Zertifizierung fur den Aufbau von organischem Kohlenstoff (sogenannte ,, Humuszertifikate“) ist ein anderes
Instrument, welches wahrend der FP zunehmend Aufmerksamkeit erhalten hat. Unter bestimmten
Voraussetzungen ist es moglich, als Bewirtschafter:in Zertifikate zu erhalten, wenn nachweislich, dauerhaft und
zusétzlich sowie ohne indirekte Landnutzungsanderungen (sogenannte Leakage-Effekte) Kohlenstoff aus der
Atmosphare im Boden gebunden wird. Dazu zdhlen MalRnahmen wie z. B. Umwandlung von Ackerland in
Grinland, Verbleiben oberirdischer Erntereste auf dem Feld oder Anbau humusmehrender Kulturen (Wiesmeier
et al., 2020). Diese Zertifikate sind bisher nicht Bestandteil des europaischen Emissionshandels (EU-ETS), sondern
werden von privatwirtschaftlichen Initiativen und Firmen erstellt, um freiwillige Leistungen zu honorieren. Wie
sich diese freiwilligen Zertifikate in Zukunft im Bereich der Landwirtschaft entwickeln ist nicht abzusehen, sie
kénnen aber ein Anreiz sein, dass sich Landwirt:innen starker mit einer nachhaltigen Bodenbewirtschaftung und
Humusversorgung auseinandersetzen (ebd.).

Auch im hessischen Weinbau wird die Thematik Boden- und Erosionsschutz adressiert. Im Rahmen der Beratung
flir einen gewadsserschutzorientierten Weinbau werden verschiedene Moéglichkeiten aufgefihrt, welche
besonders die offengehaltenen Weinbergsbdden in Hanglagen vor Bodenerosion schiitzen kénnen. Kritisch sind
dort vor allem die Junganlagen und die Steillagen (RPDA, 2024).

Tabelle 7: Bedeutung des EPLR im Verhiltnis zum Kontext
Eignung Bedingungen Bewertung im
Programmgebiet
gering Die potenziellen Wirkungsbeitrage des EPLR sind im Vergleich zu alternativen

Instrumenten als gering einzuschatzen. (Die Zielerreichung/Problemlésung wird
durch den EPLR kaum beeinflusst.)

mittel Die potenziellen Wirkungsbeitrdage des EPLR sind im Vergleich zu alternativen °
Instrumenten als bedeutsam einzuschatzen. (z. B. zur Flankierung anderer
Instrumente um besondere Ziele zu erreichen/Einzelfallldsung).

hoch Die potenziellen Wirkungsbeitrdage des EPLR sind im Vergleich zu alternativen
Instrumenten als zentral/sehr hoch einzuschatzen.

Quelle: Eigene Darstellung.
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3 Relevante MaBnahmen und Umsetzung

3.1 Zielsetzungen

Die fir die Bodenschutzwirkung relevanten MaRnahmen mit prioritdrem (P) oder sekunddrem Ziel (x) im SPB 4C
sind dem oberen Abschnitt von Tabelle 8 zu entnehmen. Fiir die Bewertung der Bodenschutzwirkung des
Gesamtprogramms werden auch MaRnahmen ohne programmiertes Ziel aber mit moglicher Wirkung gemaR des
Feinkonzepts aufgefiihrt (@) (Pufahl et al., 2023).

Tabelle 8: MaRnahmen mit und ohne Bodenschutzziel

Zielsetzung

Code Abkiirzung TeilmaBnahme/Vorhabenart Kurzbezeichnung SPB 4C

mit programmiertem Bodenschutzziel

Investitionen in die Neuordnung landlichen Grundbesitzes und
VA 4.3-2 Flur vestit : ,,I X Y ung : Y fzesu Flurneuordnung X
Gestaltung des landlichen Raumes

Forderung fir Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder

™ 7.2 7.2 Kleine Infrastrukturen X
Ausdehnung aller Arten von kleinen Infrastrukturen

MBS 85 Forderurig fur Ihvestltlonen zur Starkut\g der Widerstandsfahigkeit Bodenschutzkalkung P
und des 6kologischen Werts der Wald6kosysteme
7 " _ . . e

™ 10.1 vk ahlunge'n fr Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen (Vielféltige Vielfaltige Kulturen «
Kulturen im Ackerbau)

TM11.1/11.2 8K0 Zahlungen fur die Einfiihrung/Beibehaltung 6kologischer Skolandbau P

landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren und -methoden

™ 13.2/13.3 AGZ ZanIungen flr aus r.lfaturbedi'ngten oder anderen spezifischen Ausgleichszulage o
Griinden benachteiligte Gebiete

ohne programmiertes Bodenschutzziel

Forderung fir die Einrichtung und Tétigkeit Operationeller Gruppen

™M 16.1 EIP-Agri
en der EIP ,Landwirtschaftliche Produktivitat und Nachhaltigkeit”

Europdische Innovationspartnerschaften [0)]

P = prioritéres Ziel, x = sekundires Ziel, @ = ohne Ziel, im Feinkonzept vereinbarte Untersuchung bei erwarteter Wirkung

* = Ziel ist erst nach Neuabgrenzung (ab 2021) gultig.

Quelle: Eigene Darstellung entsprechend des genehmigten Programms (HMUKLV, 2015), den Angaben der Verwaltungsbehorde,
der Fachreferate sowie dem Feinkonzept (Pufahl et al., 2023).

3.2 Geplante Outputs der MaBnahmen

Zur Finanzierung der Malnahmen mit und ohne Bodenschutzziel waren die in Tabelle 9 aufgefiihrten
offentlichen Mittel und materielle Outputs laut Programm Version 7.1 vorgesehen (HMUKLV, 2021a). Die
indikativen Ziele spiegeln die Situation nach der Verlangerung des Programms nach der Integration der EURI-
Mittel wider. Insgesamt sind fiir die MaRnahmen ca. 447 Mio. Euro eingeplant.
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Tabelle 9: Geplante Ziele und Mittel der MaRnahmen mit und ohne programmiertes Bodenschutzziel
Ll S ok . geplanter Output Indikative Mittel  Zielsetzung
Code A T [Vor t Kurzbezeichnung Wert Einheit [Euro] SPB 4C

mit programmiertem Bodenschutzziel

Investitionen in die Neuordnung landlichen Grundbesitzes und Gestaltung des

VA 4.3-2 Flur R Flurneuordnung k.A. 24.800.000 X
léndlichen Raumes

™72 72 Forderung fur. Investitionen in die Schaffung, Verbesserung oder Ausdehnung aller Kleine Infrastrukturen 82 Vorhaben 15.283.422 N
Arten von kleinen Infrastrukturen

™sS5 85 férder.ung fur Investitionen ZL.J.I' Starkung der Widerstandsfahigkeit und des Bodenschutzkalkung 21.000 ha 6.000.000 P
okologischen Werts der Waldékosysteme

130  Vorhaben

Zahl fiir A It- und Kli flichts Vielfaltige Kult i

™ 10.1 VK ahlungen fir Agrarumwelt- und Klimaverpflichtungen (Vielfaltige Kulturen im Vielfaltige Kulturen 100.000  ha 46.000.000 X
Ackerbau)

T™M11.1/11.2 K0 Zahl.ungen fiir die Einfiihrung/Beibehaltung 6kologischer landwirtschaftlicher Skolandbau 121.500 ha 189.909.657 P
Bewirtschaftungsverfahren und -methoden

T™M 13.2 Zahlungen fur aus naturbedingten Griinden benachteiligte Gebiete . 334.000 ha 152.622.506

AGZ Ausgleichszulage x*

T™13.3 Zahlungen fiir aus anderen spezifischen Griinden benachteiligte Gebiete 75.000  ha 1.000.000

Summe 6ffentlicher Mittel (oben) 435.615.585

ohne progi iertes iel

™ 16.1 £Ip-Agri Aufbau und Betrieb von Op'erat'itinellen Gruppen der EIP ,Landwirtschaftliche Européi?che 33 Operationelle 12.050.000 ¢
Produktivitdt und Nachhaltigkeit' Innovationspartnerschaften Gruppen

Summe 6ffentlicher Mittel (gesamt) 447.665.585

P = prioritéres Ziel, x = sekundares Ziel, @ = ohne Ziel, im Feinkonzept vereinbarte Untersuchung bei erwarteter Wirkung

* =Ziel ist erst nach Neuabgrenzung (ab 2021) giiltig.

Quelle: Eigene Darstellung nach Programm 7.1 (HMUKLYV, 2021a).

Die Einfiihrung und Beibehaltung des Okologischen Landbaus nehmen mit Abstand den gréRten Anteil der
indikativen Mittel und der Flache ein. Mit der MalBnahme soll ein Anteil von ca. 16 % der landwirtschaftlichen
Nutzflache erreicht werden. Am geringsten sind die geplanten finanziellen Mittel bei der Bodenschutzkalkung,
welche auf ca. 2,3 % der Waldflache umgesetzt werden soll (HMUKLV, 2021a). Zu den FlaichenmaRnahmen zahlen
der Anbau Vielfaltiger Kulturen im Ackerbau, der Einfihrung/Beibehaltung 6kologischer Landbau und die
Ausgleichzulage. Bei der investiven Forderung der Européischen Innovationspartnerschaften ist herauszustellen,
dass bei dieser MaRnahme oft nur ein Teil der Vorhaben fiir den Bodenschutz relevant ist.

3.3 Geforderte MaBnahmen und deren Interventionslogik

3.3.1 Geforderte Mallnahmen

MaRnahmen mit programmierten Bodenschutzzielen

Im Rahmen der investiven MaRnahme Flurneuordnung (VA 4.3-2) werden Flachen im landlichen Raum nach den
gesetzlichen Moglichkeiten so umgestaltet, dass die Agrarstruktur verbessert und gleichzeitig ein nachhaltiger
und leistungsfahiger Naturhaushalt gesichert werden (HMUKLV, 2015).

Durch den EPLR wurden im Rahmen der Flurneuordnung verschiedene investive Kosten, wie z. B. Wegebau oder
MalRnahmen zur Verringerung der Bodenerosion, mit EU-Mitteln kofinanziert. Zu den Flurneuordnungsverfahren
gehort auch immer die rein national finanzierte Bodenordnung u.a. mit dem Ziel der Entflechtung der
Nutzungskonkurrenzen in Form von Flachenbereitstellungen (Bathke und Tietz, 2010).

Im Rahmen der den Flurneuordnungsvorhaben anhanglichen Verfahren zur Bodenordnung (rein nationale
Mittel) konnen auf den bereitgestellten Flachen auch BewirtschaftungsmalRnahmen festgeschrieben oder
Landschaftselemente eingebracht werden, die dem Bodenschutz zutraglich sind. Einen Beitrag zum
Erosionsschutz leistet die Bodenordnung, indem landwirtschaftliche Flachen so umgestaltet werden, dass die
Wind- und/oder Wassererosion vermindert werden. Beispiele dafiir sind Anderungen der Schlagausrichtung,
Veranderung der Bewirtschaftungsrichtung und -weise, Schlagunterteilung, Heckenpflanzungen, bis hin zur
Nutzungsanderung (Steininger und Wurbs, 2017, 2023; Richter, 2024). Bereits in der letzten FP (2007 bis 2013)
wurde auch die Anlage von Griinstreifen in erosionsgefahrdeten Bereichen und entlang von Gewadssern
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umgesetzt. Diese MaBnahmen bezogen sich auch auf groRere, zusammenhangende rdumliche Gebiete (Bathke
und Tietz, 2016). Auch die Kohlenstoffspeicherung im Boden kann im Einzelfall durch verschiedene
Wirkungsfaktoren bedient werden, wenn beispielsweise Hecken angepflanzt und langfristig beibehalten werden
(vgl. Tabelle 11). Dabei ist zu beachten, dass nur die eingebrachten Strukturen gewertet wurden, welche neu
hinzugekommen sind, d. h. den vorgegebenen Ausgleich- und Ersatz (Eingriffsregelung, §§ 13ff BNatSchG)
Ubertrafen.

Eine weitere investive MaRnahme sind die Investitionen in kleine Infrastrukturen, erneuerbare Energien und
Energieeinsparungen (TM 7.2). SchwerpunktmaRig ist dabei der landliche Wegebau zur Verbesserung der
lokalen Infrastrukturen fir die landliche Bevolkerung verbunden. Ausfiihrungen zur Ausgestaltung und Wirkung
dieser TeilmaBnahme sind dem Bericht von Bathke (2020) zu entnehmen. Die Projekte werden auBerhalb der
Verfahrensgebiete der Flurneuordnung umgesetzt. Bodenschutzeffekte sind moglich, wenn durch eine bessere
Regulierung des Wasserabflusses entlang von Wegen erzielt wird, dass weniger strake Erosionsereignisse
auftreten. Negative Effekte konnen jedoch nicht ausgeschlossen werden, wenn Wegeneubauten zu
Versiegelungen fihren.

Der EPLR bietet mit der Bodenschutzkalkung (TM 8.5) auch eine ForstmaRnahme an. Ziel ist die Erhaltung bzw.
die Wiederherstellung der Filter-, Puffer- und Speicherfunktion der Waldbéden und die Beglinstigung der
Stabilitat der natirlichen Biodiversitat des Waldes (BMEL, 2019a). Mit der Bodenschutzkalkung soll die
Bodenstreu, der Boden und der Nahrstoffhaushalt strukturell verbessert werden, womit zudem auch eine
vergroBerte Widerstandsfahigkeit der Bestdnde angestrebt wird. Eine gutachtliche Stellungnahme der
ZweckmaRigkeit und Unbedenklichkeit ist Voraussetzung fur die Forderung (HMUKLV, 2015). Weitere
Informationen zur MaRnahme sind dem Bericht von Rorig (2024) zu entnehmen.

Zu den FlachenmalRnahmen mit Bodenschutzziel gehdren auch die Vielfdltigen Kulturen im Ackerbau (VK)
(TM 10.1). Mit der Umsetzung der MaBnahme wird ein breiteres Spektrum angebauter Kulturen, unter
Einbeziehung von Leguminosen, angestrebt. Mit der erweiterten Anbaustruktur soll der natdrliche
Wasserriickhalt erhéht sowie die Bodenstruktur und somit auch der Bodenwasserhaushalt (quantitativ und
qualitativ) verbessert werden (HMUKLV, 2015). Ein breiteres Fruchtartenspektrum unter Beriicksichtigung von
Leguminosen ist mit vielfadltigen positiven phytosanitiaren und weiteren Wirkungen fir den Bodenschutz
verbunden, z. B. mit verbesserter Bodenstruktur und dem Erhalt der Bodenfruchtbarkeit (Bohm et al., 2020;
BMEL und BLE, 2020; Winterling et al., 2019). Ausfiihrungen zur Gestaltung der MaRRnahme, zur Akzeptanz und
Inanspruchnahme sind dem Bericht von Roggendorf et al. (2024) zu entnehmen.

Bei der Einfiihrung/Beibehaltung des Okologischen Landbau (OKO) (TM 11.1/2) wird die Einfiihrung und
Beibehaltung o6kologischer landwirtschaftlicher Bewirtschaftungsverfahren und -methoden nach EU-
Okolandbauverordnung (VO (EG) Nr. 834/2007) bzw. der Folgeverordnung (VO (EU) 2018/848) sowie den
spezifischen Vorgaben der Richtlinie tGber die Gewdhrung von Zuwendungen fiir das Hessische Programm fir
Agrarumwelt- Landschaftspflege-MalRnahmen (HALM) (HALM-RL 2015) gefdérdert. Durch die Integration
humusmehrender Leguminosen in die Fruchtfolge konnen die notige Stickstoffzufuhr durch den Vorfruchteffekt
reduziert und die Stickstoffaustrage verringert werden. Aufgrund der schonenden Bodenbewirtschaftung weist
der Okolandbau ein hohes Potenzial auf, ein aktives Bodenleben zu unterstiitzen (Sanders und HeR, 2019; Lori et
al., 2017; UBA, 2020). Ausfiihrungen zur Akzeptanz und Inanspruchnahme sind dem Bericht von Roggendorf et
al. (2024) zu entnehmen. Auch Beitrage zum Erosionsschutz sind moglich (Honecker et al., 2022).

Mit den Zahlungen fiir aus naturbedingten oder anderen spezifischen Griinden benachteiligte Gebiete
(Ausgleichszulage, AGZ) (TM 13.2/3) wird die dauerhafte Nutzung landwirtschaftlicher Flachen in diesen
Gebieten gefdérdert. Diese wiederum soll zur Erhaltung der Landschaft und zur Forderung nachhaltiger
BewirtschaftungsmaBnahmen beitragen. Geférdert wurden die MaBnahme aufbauend auf der nationalen
Rahmenregelung und nach der AGZ-Richtlinie in Form der Kompensation von Einkommensverlusten und
zusatzlichen Kosten (AGZ-RL 2015). Ein Bericht von Reiter und Sander (2022) beschreibt die MaRnahme und
untersucht die Wirkung der AGZ auf den Dauergriinlanderhalt. Positive Effekte fiir den Bodenschutz wie die
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Verhinderung der Bodenerosion und die Verbesserung der Bodenbewirtschaftung werden gemaR der Zielsetzung
nationaler Rahmenregelung damit ebenfalls angestrebt (BMEL, 2019a; HMUKLV, 2015). Die Abgrenzung der
Gebiete 2021 erfolgte anhand von acht, von der EU-KOM vorgegebenen, biophysikalischen Indikatoren. Fiir die
TM 13.2 umfasst die neu abgegrenzte Forderkulisse seit 2021 alle Flachen, die den Schwellenwert fiir einen der
Indikatoren erreichten. Nach der Neuabgrenzung 2018 wurden fiir die TM 13.3 nochmal im Jahr 2020 Flachen in
Hessen abgegrenzt, indem bestimmte Abgrenzungskriterien* definiert wurden. Die bis 2018 giltige alte
Forderkulisse wurde noch nach anderen standértlichen und soziobkonomischen Faktoren abgegrenzt. Eine
Forderung erhielten landwirtschaftliche Betriebe, wenn sie die Mindesttatigkeit im Sinne Art. 4 Direktzahlungen-
VO (VO (EU) Nr. 1307/2013) einhalten. Weitere Bewirtschaftungsvorgaben hinsichtlich des Bodenschutzes gab
es nicht.

Vorhaben ohne programmiertes Bodenschutzziel

Auch MaRnahmen ohne programmiertes Ziel kdnnen positive Wirkungen auf den Boden haben.

Die Berticksichtigung dieser MaRnahmen erfolgte in Abhangigkeit ihres Outputs bzw. der Anzahl relevanter
Projekte und potenzieller Wirkungspfade.

Die TeilmaRnahme 16.1 Europdischen Innovationspartnerschaft (EIP-Agri) konzentriert sich auf Vorhaben, die
thematisch auf nachhaltige, ressourceneffiziente und -schonende sowie tiergerechte Produktionssysteme
ausgerichtet sind. Wesentliches Ziel ist es, die Zusammenarbeit zwischen land- und erndhrungswirtschaftlicher
Praxis sowie der Wissenschaft zu starken und so Innovationsprozesse zu fordern. Geférdert werden sogenannte
Operationelle Gruppen (0G), die sich aus Mitgliedern der landwirtschaftlichen Urproduktion, Forschungs- und
Versuchseinrichtungen, Unternehmen der Verarbeitung/Vermarktung landwirtschaftlicher Produkte sowie
Unternehmen des vor- und nachgelagerten Bereichs der Landwirtschaft und weiteren Akteur:innen wie
Verbdnden, Beratung, Kérperschaften des 6ffentlichen Rechts zusammensetzen und ein innovatives Vorhaben
zur Bearbeitung eines konkreten Problems planen.

Zur Forderung standen sechs Schwerpunktthemen zur Auswahl: Wertschopfung, Diversifizierung, Klimawandel,
Anbau- und Nutzungsverfahren, Tierhaltung und Zusammenarbeit. Innovationsprozesse sollten angestoflen und
Synergieeffekte erzielt werden (HMUKLV, 2015). Programmtechnisch wurde die EIP-FOrderung mit prioritdrem
Ziel dem Schwerpunktbereich 2A (Verbesserung der Wettbewerbsfahigkeit) zugeordnet. Aufgrund der
inhaltlichen Breite der moglichen Themen ist davon auszugehen, dass die geforderten Vorhaben auch Impulse
flir andere Zielbereiche des EPLR, z.B. den Bodenschutz, geben. Eine ausfiihrliche Betrachtung der
TeilmaBnahme 16.1 findet sich bei Eberhardt (2022).

3.3.2 Wirkungspfade der relevanten FérdermaRnahmen im Uberblick

Tabelle 10 stellt das Ergebnis des Screenings (theoretische Wirkungspfadanalyse) dar. Die Zuordnung der
MaRnahmen zu den Bewertungskriterien/Wirkungspfaden und den entsprechenden Wirkungsfaktoren ist dort
aufgefiihrt. Die Wirkungsfaktoren ,Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe” und ,Regulierung der

4 Diese sind:
(A) die gehélzdominierte Okotondichte, d. h. Saum und Randbiotope an Gehélzen (63.846 ha LF),
(B) Diirre als langjahrige Abweichung der Bodenfeuchte um mind. 20 % (44.331 ha LF),

(C) landwirtschaftliche Flachen in Schutzgebieten wie Biotopreservate, Landschafts- und Wasserschutzgebiete, Naturparke,
Naturschutzgebiete, Nationalparke, Natura-2000-Gebiete (26.799 ha LF),

(D) die Kombination von mindestens zwei unterschwelligen Auspragungen der acht biophysikalischen Abgrenzungskriterien
(17.635 ha LF),

(E) Enklaven (5.083 ha LF). Der Umfang der Nettoflache aus vorgenannten Kriterien sind 106.991 ha LF.
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“«

Abflussverhaltnisse stehen fir den Wirkungspfad der vereinfachten Bodenbewirtschaftung, der sehr
unterschiedlich durch die MaBnahmen bedient werden kann. Die Wirkungsfaktoren ,Erhéhung der
Bodenbedeckung”, ,Verkilrzung der erosiven Hanglange” sowie ,,bodenschonende Bewirtschaftung” sind flir den
Wassererosionsschutz ausschlaggebend. Zum Wirkungspfad Kohlenstoffspeicherung im Boden sind die letzten
zwei Wirkungsfaktoren ,Anbau humusmehrender Kulturen” und ,,mehrjahriges Belassen derselben Struktur oder

Kultur (Kohlenstoffeintrag durch Wurzeln)“ zentral.

Investive Malnahmen wie Flurneuordnung (VA 4.3-2) und die Europdische Innovationspartnerschaften
(TM 16.1) haben andere und z. T. breite thematische Zielsetzungen. Diese breite Zielsetzung ist der Grund dafr,
dass zur Beurteilung des Wirkbeitrags zum Bodenschutz die Datengrundlage nicht ausreichend ist. Aufgrund ihrer
indirekten und wenn langfristigen Wirkungsketten wurden sie in der Tabelle nur indirekt und pauschal den
Wirkungsfaktoren zugeordnet. Sie kénnen jedoch prinzipiell im Einzelfall — allerdings sehr geringe — Beitrage
leisten, weshalb sie in den Wirkungskapiteln tiberwiegend qualitativ bewertet wurden.



Tabelle 10: Zuordnung der relevanten MaBnahmen zu Wirkungspfaden und damit verbundenen Wirkungsfaktoren

Code Abkiirzung Kurzbezeichnung

erwartete
Wirkung

Stabilisierung Regulierung
der Nahrstoff-  der Abfluss-
kreislaufe verhaltnisse

Erhéhung
der Boden-
bedeckung

Wirkungsfaktoren

. boden-
Verkiirzung
) schonende
der erosiven .
H I Bewirt-
anglange
glang schaftung

mehrjahriges

Belassen

derselben
Anbau humus-

Struktur oder
mehrender

Kultur
Kulturen

(Kohlenstoff-
eintrag durch
Wurzeln)

Wirkungspfade

vereinfachte Bewirtschaftung

Wassererosionsschutz

Kohlenstoffspeicherung im
Boden

mit programmiertem Bodenschutzziel

VA 4.3-2 Flur Flurneuordnung

™ 7.2 7.2 Kleine Infrastrukturen
T™M 8.5 8.5 Bodenschutzkalkung
™™ 10.1 VK Vielfaltige Kulturen

™ 11.1/11.2 OKo Okolandbau

T™ 13.2/13.3 AGZ Ausgleichszulage

ohne programmiertes Bodenschutzziel

™ 16.1 EIP-Agri  Europaische Innovationspartnerschaften

positiv, negativ

positiv, negativ

positiv

positiv

positiv

positiv

positiv

(x)

(x)

(x)

(x)

(x)

(x) X

(x) (x)

(x) (x)

(x) Wirkung nicht intendiert, im Einzelfall moglich

x Wirkung intendiert

Quelle: Eigene Darstellung.
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3.4 Darstellung des Outputs der MaRnahmen

Dargestellt werden die physischen und finanziellen Outputs der MaRnahmen, aufgeteilt nach MafRhahmen mit
programmierten und nicht-programmierten Bodenschutzzielen (vgl. Tabelle 11). Bei den investiven MaRnahmen
und EIP wurden zum einen Monitoringdaten fir 2024 und zum anderen von den Landesdamtern erhobene Daten
dargestellt. Hingegen wurden bei den FlachenmaRnahmen die physischen Outputs (InVeKoS-Daten) jeweils zum
Forderhochststand 2022 angegeben. Beim finanziellen Output werden Daten mit dem Stand 12/2024
herangezogen. Um die Wirkungen der betrachteten Vorhabenarten auch vor dem Hintergrund der Zielerreichung
betrachten zu kénnen, wurden die Outputs mit den indikativen Zielen (Programm 7.1) verglichen.

Tabelle 11: Output und Finanzen der MaBnahmen mit und ohne Bodenschutzziel

physischer Output finanzieller Output

I . . . . 1) offentlich
Indikative ZielgréRe Forderhdchststand Zielwert- Indikative ortentliche Zielwert-
erreichung ZielgroRe Ausgaben erreichung
Code Abkiirzung Kurzbezeichnung Wert Einheit Wert Einheit o 2014 bis 2024 o
[%] [Euro] (%]
[Euro]
Physische Flachen zum Forderhochststand, Offentliche Ausgaben zum Ende 2024
mit programmiertem Bodenschutzziel
VA 4.3-2 Flur Flurneuordnung 2 k.A. 82 Verfahren - 24.800.000 22.158.212 89
™ 7.2 7.2 Kleine Infrastrukturen ¥ 82  Vorhaben 138 Vorhaben 168 15.283.422 15.398.554 101
2 21.000 ha 15.327 ha 73
TM 8.5 8.5 Bodenschutzkalkung 6.000.000 5.190.593 87
130  Vorhaben 54 Vorhaben 42
™™ 10.1 VK Vielfaltige Kulturen S 100.000 ha 96.580 ha 97 46.000.000 42.123.677 92
™M 11.1/11.2 OKo Okolandbau ¥ 121.500 ha 116.962 ha 96 189.909.657 192.628.538 101
davon Ackerflache 43.610 ha
™ 13.2 6) 334.000 ha 298.239 ha 89 152.622.506 158.978.739 104
AGZ  Ausgleichszulage
™™ 13.3 75.000 ha 16.761 ha 22 1.000.000 4.242.259 424
Summe offentliche Mittel (oben) 436.478.313
ohne programmiertes Bodenschutzziel
. Europdische Operationelle Operationelle
™™ 16.1 EIP-Agri . 3) 33 34 103 12.050.000 9.340.723 78
Innovationspartnerschaften Gruppen Gruppen

Gesamtsumme &ffentliche Mittel 445.819.037

1) Monitoringdaten

2) Angaben des Hessischen Landesamtes fir Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG) fur die Verfahren, welche zwischen 2014 und Ende 2023 EU-Mittel erhalten haben.
3) Monitoringdaten fir das Jahr 2024.

4) Vorhabensbezogene Férderdaten des Landes fir 2022 (HMUKLV 2023). In den Monitoringdaten werden zusatzlich noch die analysierten Flachen aufgefuhrt, welche als
Vorbereitung zur Kalkung dienen. Der finanzielle Output lag bis zum Jahr 2022 bei 4.851.180 €.

5) Wert zeigt den Héchststand im Jahr 2022 (InVeKoS). Die Oko-Ackerflache ist ein Naherungswert, da noch die Oko-Ackerflichen auBerhalb Hessens aus der Datenbank
herausgerechnet werden mussten.

6) Forderstand 2022, da die Ausgleichzulage ab dem Jahr 2023 aus den Mitteln des GAP-SP finanziert wird. 2023 erfolgten aus dem EPLR nur noch Nachzahlungen.

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des Programms 7.1 (HMUKLV, 2021a), 6ffentliche Ausgaben (2015-2024), InVeKoS-Daten
(2015 bis 2022), HLBG (2023), HMUKLV (2023a), EPLR-Programm (HMUKLV, 2015) sowie vereinzelt Monitoringdaten (2025).

Die Férderung kleiner Infrastrukturen, Okolandbau sowie die Ausgleichzulage wiesen eine sehr groRe
Zielwerterreichung bzgl. der Ausschopfung des indikativen Budgets auf. In Bezug auf die Forderflache wies die
Forderung kleiner Infrastrukturen, EIP sowie die Vielfdltigen Kulturen eine hohe Zielwerterreichung auf.

Fir die Vorhabenarten mit programmiertem Bodenschutzziel wurde bis 12/2024 ca. 436,5 Mio. Euro
ausgegeben, was 54 % der gesamten Ausgaben (ohne Technische Hilfe, rund 813 Mio. Euro) entsprach.
Zusammen mit der Mafnahme EIP-Agri wurden 445,8 Mio. Euro investiert, was den Anteil am Gesamtbudget um
ca. 1 % erhohte. Bei der Zuordnung des Budgets der Mallnahmen zum Bodenschutz ist zu berucksichtigen, dass
die MaBnahmen nicht nur dem Bodenschutz dienen, sondern gréRtenteils prioritdre Zielsetzungen in anderen
SPB hatten.
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Der groRte Anteil (43 %) des bis 12/2024 verausgabten Budgets fiir bodenschutzrelevante MaRRnahmen entfiel
auf den Okologischen Landbau. Die AGZ, mit der ca. 41 % der landwirtschaftlichen Fliche erreicht wurde, hatte
einen weiteren groflen Anteil am Gesamtbudget.

Die MaRnahme VK wurde ausschlieRlich in den Jahren 2014 und 2019 zur Erstbeantragung ge6ffnet; 2014 wurde
die MalRnahme wegen Mittelausschépfung nach dem ersten Antragsjahr wieder geschlossen (Schnaut et al.,
2018). Ab dem Antragsjahr 2019 wurde die Finanzierung auf reine Landesférderung umgestellt, weswegen eine
erneute Antragstellung wieder méglich wurde (HMUKLV, 2020). Mit der zweiten Offnung wurde der urspriinglich
gesetzte Zielwert von 48.000 ha (HMUKLV, 2015) {iberschritten und im Jahr 2020 der Zielwert auf 100.000 ha
angehoben (HMUKLV, 2021a).

4 Daten und Methoden

4.1 Untersuchungsdesign

Ein zentraler Bestandteil des Berichts ist die Analyse der Bodenschutzwirkung der bodenschutzrelevanten
MalRnahmen. Das hierarchisch aufgebaute Untersuchungsdesign des Berichts stellt Abbildung 4 dar.

Abbildung 4:  Untersuchungsdesign zur Analyse der Bodenschutzwirkung und Beurteilung der Wirksamkeit

Frage
p£:3

Beitrag des Programms zur nachhaltigen Bewirtschaftung natirlicher Ressourcen und Klimaschutzmanahmen

f

[ Bewertungskriterien

Gem. Wirkungs- 1.12 Gehalt des Bodens an org. Materie im AL (JRC der KOM)
indikatoren 1.13 Wasserbedingte Bodenerosion (JRC der KOM )

Beitrag des Programms zur
Verhinderung der Bodenerosion und zur
Verbesserung der Bodenbewirtschaftung

Frage

Bewertungskriterien

R10 Prozentsatz landwirtschaftlicher Fldchen mit Vertragen ]

(
|
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indikatoren R11 Prozentsatz Forstflachen mit Vertragen
—[ zusatzliche MessgroRen ]
—[ zusdtzliche Indikatoren ]

Forderkontext, sonstige Einflussfaktoren

Literaturreview und Analogieschiisse,
Methoden Wirkungspfadanalysen, Fallstudien, Befragungen,
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____________________________________________________________________________________________
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Flachenansatz (mehrjdhrige Investiver Ansatz Relevante MaRnahmen ohne
Verpflichtungen) produktive Investitionen Bodenschutzziel

MaRnahmen I I aber mit positiven Effekten

* Ziel ist erst nach Neuabgrenzung (ab 2021) giiltig. P = prioritares Ziel SPB 4C, x = sekundares Ziel SPB 4C.

Quelle: Eigene Darstellung.

Die Leserichtung ist dabei von unten nach oben, ausgehend von fiir den SPB 4C relevanten MaRnahmen. Die
Anzahl der gefdrderten Flachen bzw. Vorhaben wurde anhand der Output-Indikatoren erhoben. Fir
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FlaichenmaRnahmen (VK, OKO) wurden die Output-Indikatoren auf Basis der InVeKoS-Daten bestimmt. Fiir die
Ubrigen MalRnahmen wurde die Anzahl der geforderten Vorhaben oder die geférderte Flache vom Land erhoben
und den Evaluator:innen in Form von Projektlisten und -beschreibungen sowie Flachenangaben zur Verfiigung
gestellt. Die Wirkung auf den geférderten Flachen bzw. in den geforderten Vorhaben wird auf Basis von Angaben
aus der Literatur, Wirkungspfadanalysen, Modellrechnungen mit der ABAG sowie Ergebnissen von Fallstudien,
Befragungen oder Mit-Ohne/Vorher-Nachher-Vergleichen ermittelt. Aus den Ergebnissen werden die weiteren
zusatzlichen Indikatoren gezogen, wie z. B. geforderte Ackerflachen in der Kulisse der Erosionsgefahrdung (s. u.).
Die zusatzlichen Indikatoren und MessgroRen flieBen ein in die (Teil-)Beantwortung der Bewertungsfragen 10
und 28. Zur Beantwortung der Bewertungsfrage 10 werden auch die Ergebnisindikatoren R10 und R11
verwendet, welche wiederum aus den Output-Indikatoren der programmierten AUKM abgeleitet werden. Da der
Ergebnisindikator R10 flr die Beantwortung der Bewertungsfrage 10 nicht ausreichend war, wurde dieser
Indikator mithilfe weiterer Analysen weiter qualifiziert. Die Bewertungskriterien bodenschutzorientierte
Bewirtschaftung durch Schlagteilung, Erosionsschutz und Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung, sowie die
Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe sind fiir diese Frage relevant.

In der Wirkungsanalyse wird die Wirkung der geforderten Flachen bzw. Vorhaben, abziiglich vollstandiger
Mitnahmen (= Wirkungen in Vorhaben, die auch ohne Férderung durchgefiihrt worden waren) berticksichtigt.
Die Wirkungen werden auf Ebene der Zuwendungsempfanger je Vorhaben bzw. je Flacheneinheit erhoben. Fir
die Wirkungsquantifizierung bzw. -qualifizierung wurden die o. g. Bewertungskriterien betrachtet.

Zur Beantwortung der Frage 28 und damit zur Einschdtzung der gesamten Prorammwirkung aus
Bodenschutzsicht werden die gemeinsamen Wirkungsindikatoren (1.12, 1.13) hinzugezogen. Dazu werden alle
relevanten MaRnahmen, auch die ohne programmiertes Bodenschutzziel (siehe Kasten in Abbildung 4 unten
rechts), berlcksichtigt. Im EPLR Hessen wurden keine quantitativen Wirkungsziele fir den Bodenschutz
festgelegt. Die Bodenschutzwirkung des EPLR wird anhand der im Feinkonzept festgelegten qualitativen
Bewertungskriterien, z. B. ,die TeilmaBnahme tragt zu einer Verringerung der bewirtschaftungsbedingten
Erosionsgefahrdung von Boden bei“, bewertet. Auch die Ergebnisse zur Frage 10 flieRen in die Beantwortung der
Programmfrage mit ein.

Ergdnzend werden Informationen aus dem Forderkontext (andere Fordertdpfe, Ordnungsrecht) und sonstige
Einflussfaktoren (weitere EU-Gesetze, Auswirkungen des Klimawandels) aufgefiihrt, um die Ergebnisse besser
einordnen zu kénnen.

Als Bewertungskriterien werden die in Tabelle 12 aufgefiihrten Kriterien herangezogen, mit den jeweils
zugeordneten Indikatoren (Output-, Ergebnis-, und Wirkungsindikatoren) und MessgroRen sowie einer
Erlduterung. Zudem ist die Ebene dargestellt, auf welche diese wirken und auf welcher sie bewertet werden.
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Tabelle 12:
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Zuordnung der Indikatoren und Messgrof3en zu den Bewertungskriterien

Bewertungskriterium

Indikator, MessgroRe

Ebene

Die neuen Schlageinteilungen ermdglichen eine starker
bodenschutzorientierte Bewirtschaftung.

Es wurden Vorhaben mit Wirkungen auf den Bodenschutz umgesetzt.

Der Bodenschutz auf Flachen mit Verwaltungsvertragen ist
wiederhergestellt, geschiitzt und verbessert worden.

Die TeilmaRnahme tragt zu einer Verringerung der

03: Anzahl der geférderten MaRnahmen/Vorhaben

05: Landwirtschaftliche Flache mit Bewirtschaftungsvertragen zur
Verbesserung der Bodenbewirtschaftung/Verhinderung von
Bodenerosion (Schwerpunktbereich 4C)

016: Zahl der unterstutzten EIP-Gruppen, Zahl der unterstiitzten EIP-
Vorhaben sowie Zahl und Art der Partner in den EIP-Gruppen

Gekalkte Flachen mit Kalkungsbedarf

Ebene der MalRnahmen, z. B.
Vielféltige Kulturen im Ackerbau

bewirtschaftungsbedingten Erosionsgefahrdung von Boden bei.
Die TeilmaRnahme tragt zur Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe bei.

Die TeilmaRnahmen tragen zur Kohlenstoffspeicherung von Béden bei.

Der Bodenschutz auf Flachen mit Verwaltungsvertragen ist
wiederhergestellt, geschiitzt und verbessert worden.

R10: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Flache, fur die
Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung
und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten.

Ebene der spezifischen Ziele der
GAP, Prioritat 4C

R11: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Flache, fiir die
Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung
und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten.

Die TeilmaRnahmen tragen zur Kohlenstoffspeicherung von Béden bei. 1.12: Gehalt des Bodens an organischer Materie in Ackerland.
Auswirkungen der Bodenbedeckung und angebauten Kulturen auf die

Kohlenstoffspeicherung.

Ebene der allgemeinen Ziele der
GAP, Umweltschutz

1.13: Bodenerosion durch Wasser.
Anteil der Forderflachen auf besonders erosionsgefahrdeten Flachen.

Die Teilmanahmen tragen zu einer Verringerung der
bewirtschaftungsbedingten Erosionsgefahrdung von Bdden bei.

O = Outputindicator, R = Resultindicator, | = Impactindicator

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf dem EPLR-Feinkonzept (Pufahl et al., 2023) und der ELER Durchfiihrungsverordnung (DVO
(EU) Nr. 808/2014)

Im Folgenden werden anstelle der langen Bewertungskriterien entsprechend Kurzbezeichnungen verwendet:
Wassererosionsschutz, vereinfachte Bewirtschaftung und Kohlenstoffspeicherung im Boden.

4.2 Daten

Die  verwendeten Datengrundlagen umfassen  verschiedene  Sekundardaten. Es  werden
Evaluationsberichte/Bewertungsberichte anderer Autor:innen, InVeKoS-Daten (2015 bis 2022), vereinzelt
Monitoring Daten (aus 2023, 2024), Daten des Hessischen Landesamtes fiir Bodenmanagement und
Geoinformation (HLBG) zu den Vorhaben der Flurneuordnung, Daten der Amter fiir Bodenmanagement (AfB) zu
den Investitionen in kleine Infrastrukturen, vorhabenbezogene Forderdaten des Landes zu den
Bodenschutzkalkungen (HMUKLV, 2023a), Informationen der Deutschen Vernetzungsstelle Landliche Rdaume

(DVS), Angaben aus der Literatur und Verwaltungsdokumente (z. B. Férderrichtlinien) ausgewertet.

Zudem wurden die Werte fir die Humusreproduktionsleistung des Verbands Deutscher Landwirtschaftlicher
Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) herangezogen, um die Quantifizierung mittels der
Literaturwerte weiter einzuordnen (VDLUFA, 2014). Weiteres ist dem Abschnitt Methodik
Kohlenstoffspeicherung im Boden zu entnehmen (s. u.).

Als weitere Datengrundlage bzw. Sekundardaten werden verschiedene Berichte der laufenden Evaluierung und
die Ergebnisse maBnahmenbezogener empirischer Erhebungen hinzugezogen. Diese werden in den jeweiligen
Kapiteln genannt.
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4.3 Wirkungsanalyse und -Bewertung

4.3.1 Mitnahmen, Wirkungsdauer und BewertungsmaRistabe fiir Bewertungskriterien

Mitnahmen

Das im Zusammenhang mit der Forderung erreichte Ergebnis, z. B. eine bestimmte Fruchtfolge, ist nur dann
kausal auf die Forderung zuriickzufiihren, wenn es in der kontrafaktischen Situation ohne Foérderung nicht
genauso eingetreten ware. Ist das Ergebnis mit und ohne Forderung gleich, wird es hier als Mithahme bezeichnet.
Zur Erfassung der Mitnahmen in Bezug auf die Wirkung werden drei verschiedene Kategorien unterschieden,
welche in folgender Tabelle charakterisiert werden (vgl. Tabelle 13).

Tabelle 13: Mitnahmen nach Kategorien

Kategorie Mitnahme Bedingung

Vorhaben, die ohne Férderung in identischer Weise (gleicher Umfang/Zeitpunkt) oder sogar
Vollstandige Mitnahme groBer/friher umgesetzt worden wéren. Erwiinschte Flachennutzungen, die ohne Férderung
durchgefiihrt oder beibehalten worden waren.

Vorhaben, die ohne Férderung spater, kleiner oder schrittweise umgesetzt worden waren oder ein
Teil der geforderten Flachen (z. B. regional, standértlich bedingt), auf denen keine
Handlungsanderung durchgefiihrt wurde oder eine Beibehaltung der Nutzung auch ohne
Forderung erfolgt ware.

Teilweise Mitnahme

Keine Mitnahme Vorhaben, die ohne Férderung nicht durchgefiihrt worden waren.

Quelle: Eigene Darstellung.

Grundannahme bei der Klassifizierung von Mitnahmen ist, dass Teilnehmenden, welche die durch die
MalRnahmen eingeforderte Bewirtschaftungsauflagen auch ohne Forderung realisieren wiirden, keine durch die
Forderung verursachten (zusatzlichen) Ressourcenschutzwirkungen erbringen. Diese kann durch die drei
verschiedenen Abstufungen weiter eingeordnet werden.

Vollstandige Mitnahmeeffekte werden von den auf Ebene der TeilmaBnahmen und Vorhabenarten gemessenen
Wirkungen abgezogen. Somit ergibt sich eine Netto-Wirkung. Beriicksichtigt werden nur die Wirkungen, die ganz
oder teilweise auf die Férderung zuriickzufiihren sind. Bei den FlichenmaBnahmen (AUKM, OKO) wird der
Umfang der wirksamen Flachen entsprechend der Hohe der Mitnahmen verringert. Grundlage dafiir bieten die
Analysen im sogenannten Akzeptanzbericht (Roggendorf et al., 2024). Bei den investiven MaBnahmen und dem
EIP-Agri werden die Mitnahmen anhand der verausgabten offentlichen Mittel kalkuliert. Die identifizierten
vollstandigen Mitnahmen werden bei den Wirkungen in Abzug gebracht. Im Wirkungskapitel sind nur
Mitnahmeeffekte aufgefiihrt, die tatsachlich bei den Zuwendungsempfanger:innen erfragt bzw. datenbasiert
geschatzt werden konnten.

Prinzipiell ist festzuhalten, dass bei den AUKM aufgrund der Vorgabe, dass die Anforderungen der Forderungen
Uber das geltende Ordnungsrecht inkl. guter fachlicher Praxis hinausgehen missen, vollstadndige Mitnahmen de
facto ausgeschlossen werden. Allerdings kdnnen anteilige Mitnahmen auftreten, wenn beispielsweise regional
beschrankt die gewilinschten Verhaltensweisen auch ohne Foérderung vorherrschen oder bestimmte
Betriebsformen per se Forderbedingungen einhalten. Gleiches gilt, wenn umweltfreundliche Techniken
gefordert werden, diese jedoch bereits eine breite Praxisanwendung erfahren haben.
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Zudem ist zu bericksichtigen, dass die AUKM Uber einen langen Prozess im Rahmen mehrerer Férderperioden
entwickelt wurden. Die Fordervoraussetzungen und Auflagen wurden zunehmend darauf ausgerichtet,
Mitnahmeeffekte zu reduzieren. Dies erfolgte mithilfe verschiedener Festlegungen:

e die Gestaltung der Bewirtschaftungsauflagen, die z. T. deutlich oberhalb des durch Umwelt- und
Ordnungsrecht vorgegebenen Standards liegen,

e das Fordern von neuen, umweltfreundlichen Techniken oder

e durch das Setzen von Bagatellgrenzen, um gleichermalien die Férderung von ,,eh-schon-da-Flachen”
ausschliefen und zur Minderung von Verwaltungskosten der 6ffentlichen Verwaltung fur Kleinflachen
beizutragen. (vgl. Roggendorf et al., 2024).

Die Mitnahmeeffekte werden bei den Mallnahmen, wenn sie relevant sind, erwahnt und beim Output bei der
Gesamtbetrachtung in Abzug gebracht.

Wirkungsdauer

Ein weiterer wichtiger Aspekt zur Einschdtzung der Wirkung einer MalBnahme ist ihre Wirkungsdauer tiber den
eigentlichen Forderzeitraum hinaus. Hierbei unterscheiden sich die FlachenmaBnahmen von den investiven
MaRnahmen.

Bei den meisten Flachenmallnahmen kann nur eine Wirkungsdauer fiir den Zeitraum der Forderung
angenommen werden. Dies ist darin begriindet, dass die Forderbedingungen ein Auflagenniveau aufweisen
missen, welches Uiber die durch das Umweltrecht vorgegebenen Standards und die Prinzipien der guten
landwirtschaftlichen Praxis hinausgehen. Fiir den Bodenschutz und besonders die Kohlenstoffspeicherung im
Boden ist die Lagetreue der geforderten Flachen von Bedeutung, da nur eine langfristige humusmehrende
Bewirtschaftung, z.B. durch einen Griinstreifen, den vergleichsweise langsam ablaufenden Prozess des
Kohlenstoffaufbaus im Boden anstoRt. Wird bei einem Auslaufen der Forderung z. B. der Anteil an Leguminosen
in der Fruchtfolge wieder zurlickgenommen, dann entfallt auch die vorher erreichte Wirkung.

Investive MaRnahmen hingegen wie z. B. die Flurneuordnung weisen langerfristige Wirkungen auf, welche i. d. R.
Uber den Forderzeitraum hinausgehen. Dies ist darin begriindet, dass diese mit einer Zweckbindung versehen
werden. Oft geht die Wirkungsdauer aber (iber die Zweckbindungsfrist hinaus. Die durch den Prozess der
Flurneuordnung eingebrachten Biotopstrukturen mit Bodenschutzwirkung missen aufgrund der Vorgaben des
FlurbG dauerhaft erhalten bleiben. Als Annahme wird eine Wirkungsdauer fiir investive Mallnahmen zwischen
20 und 25 Jahren angesetzt.

BewertungsmaRstab

Die Wirkungen der betrachteten MaBnahmen (TM 8.5, TM 10.1, TM 11.1/2, TM 13.2/3) auf den Bodenschutz
bzw. auf die einzelnen quantifizierbaren Bewertungskriterien Erosionsschutz, Kohlenstoffspeicherung im Boden
und Stabilisierungen der Nahrstoffkreislaufe wurden anhand der in Tabelle 14 dargestellten Bewertungsskala
klassifiziert. Diese teilt sich auf in die Bewertungskriterien und die dazu hinzugezogenen Einsparungs- und
Festlegungseffekte. Die Wassererosion erlaubt sowohl Angaben zum vermiedenen Bodenabtrag als auch zur
erreichten Flache in der erosionsgefdhrdeten Kulisse. Bei der Kohlenstoffspeicherung im Boden erfolgt eine
Quantifizierung in Form der eingesparten Humusaquivalente aufgrund der angebauten Ackerkulturen als Hinweis
auf den festgelegten Kohlenstoff im Boden statt AusstoR/Freisetzung in die Atmosphére als CO,. Hier wird die
Angabe in Humusaquivalenten gewahlt (pro Hektar und Summe), diese dann fiir die entsprechende Férderflache
in Humus Coz umgerechnet. Bei der Bodenschutzkalkung ist die mit der Kalkung erreichte Forderflache
ausschlaggebend (vgl. Tabelle 11).



Entwicklungsplan fiir den landlichen Raum Hessen 2014 bis 2020, verlangert bis 2022 29

Tabelle 14: Bewertungsskala fiir quantifizierbare MaBnahmenwirkungen

Bewertungskriterium

(Kurzbezeichnung) Quantifizierung Einheiten
Wassererosionsschutz erreichte Flache in der CCy,s.e-Kulisse bzw. E, -Kulisse ha, %
vermiedener Bodenabtrag t (gesamt), t/ha

vereinfachte Humusbilanzierung als Netto und Summe zur Humusé&quivalente (Hag/ha*a),

Kohlenstoffspeicherung im Boden N
P € Situation ohne Forderung (Haq/a), Humus C,, (t/a)

Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe gekalkte Fordeflache ha

Quelle: Eigene Darstellung.

Bei drei MaRnahmen (TM 8.5, TM 10.1, TM 11.1/2) konnte die Bodenschutzwirkung quantifiziert werden, sodass
eine kardinale Bewertungsskala gewahlt wurde. Dies stellt den Hauptteil der Bewertung dar. Bei zwei investiven
MaRBnahmen (VA 4.3-2, TM 7.2) und dem EIP-Agri ist die Datengrundlage fir eine Quantifizierung nicht
ausreichend. Bei diesen MaRBnahmen steht der Bodenschutz nicht im Vordergrund, sodass auch die notwendigen
Daten, wie z. B. Lage innerhalb der Erosionskulisse, nicht erfasst wurden. Fir diese MaRRnahmen erfolgt eine
Wirkungsbewertung mittels Wirkungspfadanalysen, die eine qualitative Einstufung der Wirkung anhand der
Bewertungskriterien sowie von Literaturangaben ermdoglichen.

4.3.2 Methodik Wassererosionsschutz

Um den Erosionsminderungseffekt der bodenschutzrelevanten FlachenmafRnahme mit Wirkung auf den
Wassererosionsschutz (Okolandbau) zu analysieren, wurden im ersten Schritt Daten zur natiirlichen
Erosionsgefahrdung (Enat-Kulisse) in Verbindung mit InVeKoS-Daten aus dem Jahr mit dem verfligbaren
Férderhéchststand 2022 fiir den Okologischen Landbau in Hessen ausgewertet (Auszahlungsflichen). Die
vorhandenen Flachenangaben basieren immer auf Ackerflachen, da die CC-Gefdhrdungsstufeneinteilung im
InVeKoS nur fir Ackerflaichen hinterlegt ist. Ziel war es, den durch die Fordermafnahmen vermiedenen
Bodenabtrag in Abhdngigkeit von der Lage der Foérderflichen pro Hektar und Jahr im Vergleich zur
kontrafaktischen Situation (ohne Forderung, natirliche Erosionsgefahrdung) zu quantifizieren.

Da zum tatsachlichen Erosionsgeschehen auf den geférderten MaRnahmenflachen und der Bewirtschaftung der
angrenzenden Flachen keine gesicherten Angaben vorlagen, wurde zur Anndherung mit der Allgemeinen
Bodenabtragsgleichung (ABAG) fiir die Forderflachen gearbeitet, da sie die allgemeine und anerkannte Methode
zur Einordnung der Bodenerosion darstellt. Das Hessische Landesamt fir Naturschutz, Umwelt und Geologie
(HLNUG) hat die Gefdahrdung der Béden durch Wassererosion nach der Methode der ABAG geschétzt, welche
urspringlich aus der Universal Soil Loss Equation (USLE) von Wischmeyer & Smith (1978) und in Deutschland auf
Schwertmann et al. (1990) basiert (vgl. Kasten 1).
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Kasten 1: Allgemeine Bodenabtragsgleichung (ABAG)

A = R¥K*L*S*C*P [t/ha*a]

Diese hier dargestellten sechs den Bodenabtrag bestimmenden Faktoren sind:
R: Regen- und Oberflachenabflussfaktor

K: Bodenerodierbarkeitsfaktor

L: Hangldangenfaktor

S: Hangneigungsfaktor

C: Bedeckungs- und Bearbeitungsfaktor

P: Erosionsschutzfaktor

Zur Berechnung des Bodenabtrags mithilfe der ABAG wurde zuerst entsprechend der Einteilung der
Forderflachen nach Erosionsgefahrdung (siehe Kapitel 2.1.1) jeweils der potenzielle Bodenabtrag zugeordnet
(vgl. Tabelle 15). Dies stellt den Bodenabtrag entsprechend der natiirlichen Erosionsgefdhrdung dar. Dieser
wurde anhand der drei ABAG-Faktoren der natirlichen Bodenerodierbarkeit (K), der Hangneigung (S) und der
Regenerosivitat (R) bestimmt.

Tabelle 15: Wassererosionsgefahrdungsstufen und deren potenzieller Bodenabtrag
Stufe
Bodenabtrag [t
CC-Klasse K*g* Rg[ ] nach DIN Einordnung der Erosionsgefidhrdung
19708
CCasserO <0,5 E, .0 keine bis sehr gering
0,5-< 2,5 E. ol sehr gering
2,5-<5,0 E, a2 gering
50-<7,5 E. .3 mittel
7,5-<15,0 E, .4 hoch
CClasserl 15,0-< 27,5 E 5.1 sehr hoch
CCuasser2 27,5-<45,0 Enat6.1 extrem hoch
45,0-<67,5 E, 6.2 extrem hoch
>67,5 E, 6.3 extrem hoch

Quelle: Eigene Darstellung basierend auf den Angaben des HLNUG, in Anlehnung an die Anlage 2 der AgrarZahlVerpflV und nach
DIN 19708:2005-02.

Im zweiten Schritt wurde die in der Kulisse (CCwasser, Enat1-6.3) gelegene geférderte Ackerfldche des Okologischen
Landbaus beziffert. Flr den dritten Bearbeitungsschritt wurde der Erosionsvermeidungseffekt der MaRnahmen
im Vergleich zur Bewirtschaftung der Flachen ohne diese FérdermalRnahme geschatzt (natlrliche
Erosionsgefdahrdung, kontrafaktische Situation ohne Foérderung). Dies geschah unter der Annahme, dass die
Bewirtschaftung im Okologischen Landbau mit den angebauten Fruchtarten jeweils Einfluss auf den C-Faktor
auslibt.

Da zur Berechnung des C-Faktors nach DIN 19708 Informationen zur Fruchtfolge in den einzelnen Betrieben
notwendig sind, sich diese jedoch nicht ohne Weiteres aus den InVeKoS-Daten generieren lassen, wurde der
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C-Faktor nach Auerswald et al. (2021) ermittelt. Dazu wurden nach Auerswald et al. die C-Faktoren jeweils als
summierbare C-Faktoren (Csum) bestimmt, basierend auf den jeweilig angegebenen Nutzcodes, welche sich auch
fiir die Darstellung von Fruchtfolgen eignen. Das Besondere an den Csm-Faktoren ist, dass sie auch die
Nachwirkung der Kultur auf den Boden bzw. auf die Folgekultur vor dem Hintergrund der Erosionsanfalligkeit
mitberiicksichtigen  (Ubertragungseffekte). Basierend auf 57 verschiedenen Fruchtarten und
Bewirtschaftungsweisen wurden den angegebenen Nutzcodes der MaRnahmen passende Csum-Faktoren
zugewiesen. Mit diesen wurde dann entsprechend der Férderfliche der gewichtete C-Faktor fiir den Okolandbau
in der jeweiligen Erosionskulisse kalkuliert.

Je hoher die Bodenbedeckung ist, desto kleiner wird der C-Faktor. Nach dem Erreichen einer Bedeckung von
>70% ist von einer Reduktion des Bodenabtrags von rund 99 % auszugehen (Brunotte, 2007). Durch eine
permanente Bodenbedeckung wird dem Niederschlag die erosive Wirkung entzogen. Dies fiihrt dazu, dass
Bodenabtrag auf den Forderflachen nach der ABAG rechnerisch fast vollstdndig verhindert wird. Der L-Faktor
wurde wie die K-, S- und R-Faktoren vom HLNUG zur Verfiigung gestellt und aufgrund der Lange des Hanges mit
Basis des DGMS5 (Stand 2021) berechnet. Die erosionsmindernde Wirkung durch Querbearbeitung
(Konturnutzung, Streifennutzung) gibt der P-Faktor an (Schwertmann et al., 1990). Da keine Daten auf
Schlagebene vorliegen, wird der P-Faktor vom HLNUG auf 1,0 — keine besonderen ErosionsschutzmaRnahmen
bzw. eine Bewirtschaftung entlang des Hanges — gesetzt (HLNUG, 2023; Meyer, 2000; LfL, 2023; Schmaltz et al.,
2023; Schwertmann et al., 1990). Die ABAG-Faktoren, bis auf den P-Faktor welcher nicht weiter betrachtet wird,
liegen die L-, S- und K-Faktoren in einem Rasterformat (5*5 m) vor. Des Weiteren wurden sowohl der R-Faktor
als auch der Datensatz der geférderten Ackerflichen des Okolandbaus mit den jeweiligen Csum-Faktoren zur
weiteren Verarbeitung von einem Polygondatensatz in ein Raster umgewandelt.

Im letzten Schritt wurde fir die in den Kulissen CCwasser, EnatO-Enat5 gelegenen Flachen eine Verrechnung mit den
zugeordneten potenziellen und berechneten Bodenabtrdagen vorgenommen. Damit konnte der verminderte
jahrliche Bodenabtrag (ABAG) in Tonnen sowie in Bezug auf einen Hektar berechnet werden.

Bei der ABAG wird ein langjahriger mittlerer flachiger Abtrag fiir Einzelschlage angenommen. Tatsachlich tritt
Erosion jedoch haufig kleinrdumig auf Teilbereichen der Schldge auf und wird vom kleinrdumigen Relief
beeinflusst. Vor diesem Hintergrund ist die abgeleitete Abtragsmenge als theoretische Annaherung zu werten.
In Teilgebieten konnen die Mengen des Bodenabtrags stark variieren und die mit der ABAG berechneten
durchschnittlichen Abtragsmengen tiber- oder unterschreiten. Bei der ABAG ist meistens eine Uberschitzung der
tatsachlich stattfindenden Abtrdge anzunehmen (Steinhoff-Knopp und Bug, 2017; Evans et al., 2016). Dagegen
wird besonders der errechnete Bodenabtrag unterschitzt, wenn bei gebiindeltem Abfluss Rinnen- und
Grabenerosion auftritt oder bei sehr langen Hangen mit einer geringen Hangneigung ein ZusammenflieSen des
Oberflachenabflusses erméglicht wird (LfL, 2023).

4.3.3 Methodik Kohlenstoffspeicherung im Boden

Zur Analyse des Beitrags der MaBnahmen zur Kohlenstoffspeicherung im Boden wurden verschiedene
Datenquellen hinzugezogen. Die InVeKoS-Daten liegen fir die TeilmaRnahme Vielfaltigen Kulturen im Ackerbau
und den Okologischen Landbau jeweils fiir die Jahre 2016 und 2022 vor. Fiir die Quantifizierung wurden zusatzlich
Literaturquellen verwendet, welche neben der qualitativen Wirkungsabschatzung auch Richtwerte zur
Einordnung der Ergebnisse liefern. Zudem fanden zur Quantifizierung auch die Werte des Verbands Deutscher
Landwirtschaftlicher Untersuchungs- und Forschungsanstalten (VDLUFA) Verwendung. Fir die investiven
MalRnahmen und die Europdischen Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) wurden die verfiigbaren Daten mit
einem Bodenbezug ausgewertet. Dafiir waren verschiedene Daten von Forderantragsdaten (ber
Projektbeschreibungen bis hin zu Befragungsergebnissen relevanter Fallstudien von Bedeutung.

Fir die Auswertung der FlaichenmaBnahme wurden die InVeKoS-Daten mit den Werten der VDLUFA fir die
Humuswirkung verkniipft. Die ermittelten Werte nach der VDLUFA-Methode fiir den Humusreproduktionsbedarf
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basieren auf langjahrigen Feldversuchen und Laborarbeiten, weshalb sie weitgehend unabhangig von Ertrag und
Standort sind. Allerdings sind sie nicht fiir exakte Prognosen zur Veranderung der Humusgehalte und -vorrate
geeignet, da weder Historie der Bodennutzung noch die Standortbedingungen vor Ort einflieBen kdnnen. Die
Fruchtarten wurden in die Kategorien ,Humusmehrer” (Gewinn an Bodenkohlenstoff, humusmehrende
Pflanzen, positive Werte) und ,Humuszehrer” (Verlust an Bodenkohlenstoff, negative Werte) eingeteilt. Der
Malnahme wurde Uber die jeweiligen Nutzcodes entsprechende Werte der Humusreproduktionsleistung
(Hag/ha*a)® zugeordnet. Nur in Einzelfillen, in denen aus der Literatur aktuellere Werte zu
Kohlenstoffeintragsmengen bestimmter Flachennutzungen/Nutzcodes vorlagen, wurden diese herangezogen.
Die Einheit des fruchtartenspezifischen Humusbedarfs ist kg C/ha*a. Bei der vom VDLUFA entwickelten Methode
handelt es sich um eine vereinfachte und harmonisierte Humusbilanzierung®. Sie wurde sowohl fiir integrierte
als auch 6kologisch wirtschaftende Betriebe konzipiert. Somit erfolgte fiir den Anbau vielfaltiger Kulturen im
Ackerbau und den Okologischen Landbau die Erstellung einer vereinfachten Humusbilanz, basierend auf den
angebauten Kulturen (VDLUFA, 2014).

Um die Genauigkeit der Anndherung an die tatsachliche Humusbilanzierung noch zu erhéhen, wurde zum einen
die humusmehrende Wirkung der auf dem Feld verbleibenden Koppelprodukte beriicksichtigt. Dazu wurde der
Kornertrag (dt/ha) fir das Jahr 2022 als Information zum Hauptprodukt verwendet (DESTATIS, 2022). Aus der
DUV wird das Hauptprodukt-Nebenprodukt-Verhaltnis genutzt, um den Anteil des verbleibenden
Koppelproduktes auf dem Feld in der Bilanzierung berlicksichtigen zu konnen (z. B. das Stroh vom Getreide)
(DuV). Dadurch ergibt sich der Strohertrag in dt/ha, welcher zusammen mit dem VDLUFA-Wert der Kulturen in
Bezug auf Tonnen Frischmasse somit den Wert fiir die Humusaquivalente pro Hektar qualifiziert werden konnte.
Zum anderen wurde die Wirkung des OVF-Zwischenfruchtanbaus mit einbezogen. Basierend auf den Angaben
aus der Literatur wurde die humusmehrende Wirkung mit einem Wert von 320 kg Corg/ha*a berlcksichtigt
(Poeplau und Don, 2015).

Die Bilanzierung des Humusgehalts ergibt sich aus der Summierung der Veranderung der Vorrdte durch die
angebauten Kulturen. Diese Methode wird auch im Rahmen des Berechnungsstandards fiir einzelbetriebliche
Klimabilanzen (Arbeitsgruppe BEK, 2016) verwendet. Es konnen also nur Tendenzaussagen zur Humusbildung
der Betriebe getatigt werden. Trotz der genannten Einschrdnkungen eignet sich die vereinfachte
Humusbilanzierung aber, um eine vergleichende Bewertung von Bewirtschaftungssystemen auf Betriebsebene
als Mit-Ohne- bzw. Difference-in-Difference-Vergleich (DiD) vornehmen zu koénnen. Dies erlaubt, die
Veranderung des Humusgehalts im Vergleich zur Situation ohne Forderung bzw. zu konventioneller
Bewirtschaftung mit der VDLUFA-Methode zu kalkulieren. Die herangezogenen Zeitpunkte waren 2016 zu Beginn
und 2022 gegen Ende der betrachteten FP.

Hinweis: Neben der Landnutzungsart (Acker- oder Griinland) hat der Standort den wichtigsten Einfluss auf den
Humusvorrat von Mineralbdden. Dabei sind Faktoren wie z. B. Bodentextur, Grundwassereinfluss und Bodentyp
dafiir ausschlaggebend, welches Humusniveau im Boden vorliegen kann (Vos et al., 2019; Don et al., 2021). Das
heiBt, standortspezifische Bedingungen sind starker ausschlaggebend als die Bewirtschaftung (Drexler et al.,
2022). Im Umkehrschluss ist damit verbunden, dass die in der Wissenschaft herausgearbeiteten
Kohlenstoffeintragsraten der verschiedenen MalRnahmen am wenigsten bestimmend fiir den Kohlenstoffgehalt
und -vorrat im Boden sind, aber eine fiir diesen Rahmen geeignete Herangehensweise zur Quantifizierung
darstellen.

5 Die Humusiquivalente kdnnen in kg Humus-C umgerechnet werden (1 Hiq = 1 kg Humus C) (Beck und Rippel (2014)).

6 Der Verlust von Humus durch Zersetzung in Abhingigkeit von der Bodenart und Klima konnte nicht beriicksichtigt werden
(VDLUFA (2014)). Zudem erfolgte keine schlagspezifische Ermittlung der Humusversorgung der letzten finf bis zehn Jahre. Es
wird auch nicht die gesamte Fruchtfolge betrachtet.
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5 Wirkungen und Wirksamkeit

Fir die Analyse und Bewertung der Bodenschutzwirkung des Programms werden die Bewertungskriterien
Wassererosionsschutz, Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung im Boden und vereinfachte Bodenbewirtschaftung
verfolgt. Diese werden jeweils in getrennten Kapiteln bearbeitet. Zunachst erfolgt eine Beschreibung des
Wirkpotenzials, bevor in den weiteren Unterkapiteln auf die tatsachliche Wirkung der MaBnahmen eingegangen
wird. In den Kapiteln 5.4 und 5.5 werden Wirkungen auf den geférderten Flachen bzw. der geférderten Vorhaben
beurteilt. In Kapitel 5.7 und zusammenfassend in Kapitel 7 erfolgt die Aggregation der Einzelwirkungen der
MaRnahmen fir das gesamte Programm.

5.1 Wirkpotenzial Wassererosionsschutz

Durch die Bodenerosion werden die natirlichen Funktionen des Bodens (v.a. Filterung, Pufferung und
Transformation) eingeschrankt, was wiederum zur Beeintrdachtigung der damit verbundenen
Okosystemdienstleistungen wie z. B. Hochwasserschutz, Kohlenstoffspeicherung und Nahrungsproduktion fiihrt
(Stolte et al., 2016; Baritz et al., 2023; Jacobs et al., 2018; Steinhoff-Knopp et al., 2021). Demnach ist der Schutz
vor Bodenerosion ein zentrales Thema im Bereich des Bodenschutzes.

Flr die Anfalligkeit der Flachen gegeniiber Wassererosion sind verschiedene Faktoren ausschlaggebend:
e Regen als unverdnderbarer Faktor (R-Faktor in der ABAG),
e Hangneigung als nur mit groRem Aufwand veranderbarem Faktor (S-Faktor),

e Hanglange der Bodenbedeckung (L-Faktor) und der Bewirtschaftung (Einfluss auf den C-Faktor) als
veranderbare Faktoren.

Zu den betrachteten positiv wirkenden Wirkungsfaktoren zahlen diejenigen, welche im Rahmen der
Bewirtschaftung und durch MalRnahmen angepasst werden kénnen (vgl. Tabelle 10). Durch die Wahl der
Bewirtschaftungsmethode, wie Aufbau und Erhalt der Bodenbedeckung (C-Faktor, Bedeckungs- und
Bearbeitungsfaktor) kann am ehesten Einfluss auf die Erosion durch Wasser genommen werden (LfL, 2023;
Honecker et al., 2022; Brand-Sassen, 2004). Eine bodenschonende Bewirtschaftung in Form von konservierender
oder pflugloser Bearbeitung sorgt flir mehr stabile Bodenaggregate und Makroporen, welche die Infiltration
erhohen und damit die Bodenabtragsraten gegeniber konventioneller Bewirtschaftung reduzieren (Steinhoff-
Knopp und Bug, 2017; Honecker et al., 2022).

Durch das Belassen der Pflanzenreste an der Bodenoberfliche (Mulch), wird wiederum eine dichtere
Bodenbedeckung erreicht, was nachweislich den Bodenabtrag reduziert (Seitz et al., 2019). Ab einem
Bodenbedeckungsgrad von mindestens 25 bis 30 % ist bereits von einem guten Schutz auszugehen (Honecker et
al., 2022; LWK NRW, 2007; Feldwisch und Frick, 2002). Mit einer geschlossenen Bodendecke kann das Wasser
seine erosive Kraft beim Aufprall auf die Bodenoderflache nicht entfalten. Damit wird einer Verschlammung des
Bodens vorgebeugt, einem zentralen Ausléser fiir Oberflachenabfluss und Mitnahme bzw. Abtransports des
gelosten Bodenmaterials. Hingegen sind durch den regelmafigen Pflugeinsatz bearbeitete Flachen mit
vegetationsfreier Bodenoberflache wesentlich erosionsanfilliger als Mulchsaatflichen oder Flachen mit
Direktsaat (Honecker et al., 2022).

Auch die Verkiirzung der erosiven Hanglange (L-Faktor) ist ein wichtiger Wirkungsfaktor. MaBnahmen, die sich
dafiir eignen, sind begriinte Streifen, Hecken oder verkiirzte Flurstiicke quer zur Hangrichtung in
erosionsgefdahrdeten Bereichen. Durch die Anlage dauerhaft begriinter Streifen kann die erosive Kraft des
Wassers aufgrund der erhdhten Rauigkeit der Bodenoberflache und der daraus folgenden verminderten
FlieBgeschwindigkeit, verringert werden. Als Folge setzen sich das erodierte Bodenmaterial und die daran
gebundenen Stoffe besser ab (Honecker et al., 2022; Kiihne et al., 2018; LfULG, 2010; RPDA, 2024; Klein et al.,
1999). Dasselbe gilt auch fir begriinte Abflussbahnen in erosiven Tiefenlinien. Bei der Verkirzung der Hanglange
durch Griinstreifen und Hecken ist deren Lage und Breite entscheidend fiir die Wirkung. Am besten kdnnen sie
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ihre Wirkung entfalten, wenn sie hohenlinienparallel angelegt sowie an die Neigung und Lange des Hanges
angepasst sind. Prinzipiell gilt, je langer und steiler ein Hang, desto breiter miissen der Streifen und die Hecke
(oder mehrere) sein, um die FlieRstrecke und -geschwindigkeit zu verringern (LfULG, 2010; Skowronek und
Schelmer, 2000; Schwertmann et al., 1990). Auch eine sinnvolle Kombination dieser Elemente z. B. im Rahmen
von Flurbereinigungsverfahren kann zur Reduzierung der erosiven Hangldnge und der damit verbundenen
Erosionsanfalligkeit beitragen (Richter, 2024; Steininger und Wurbs, 2023).

5.2 Wirkpotenzial Kohlenstoffspeicherung im Boden

Die humusmehrende Bewirtschaftung von Ackerflichen oder das Einbringen von Landschaftselementen wie
Grinstreifen, Hecken oder Feldgehdlzen kann zu einer Steigerung des Bodenkohlenstoffs beitragen. Das ist
moglich, da der Kohlenstoffgehalt der Ackerbéden und die Speicherkapazitdt, gegeniiber einer natiirlichen
Vegetation, nicht ausgeschopft ist (Wistemann et al., 2023). Wird atmospharischer Kohlenstoff im Boden durch
Pflanzen, Pflanzenriickstdnde oder organische Feststoffe als Teil der organischen Bodenmaterie gebunden (C-
Sequestrierung), verbleibt dieser nicht in der Atmosphéare (Olson et al., 2014). Dies wird erreicht durch die
Veranderung der landwirtschaftlichen Bewirtschaftungsweisen und Griinlandbewirtschaftung, mit dem Ziel den
Kohlenstoffvorrat in mineralischen Boden zu erhdhen (Siemons et al., 2023). Auch eine Zufuhr von organischer
Materie durch Dingung kann zu einer Steigerung der Kohlenstoffspeicherung im Boden fiihren, sofern
Verlagerungseffekte ausgeschlossen werden (Flessa et al., 2018; Tiefenbacher et al., 2021; Wistemann et al.,
2023).

Die geforderten MaRnahmen setzen an den verschiedenen Wirkungsfaktoren zur Speicherung von Kohlenstoff
im Boden an und unterstitzen hierdurch den Humusaufbau. Die Bewertung der Wirkung erfolgt anhand des
Potenzials des eingetragenen Kohlenstoffs in den Boden, welcher aufgrund der folgenden Wirkungsfaktoren
quantifiziert werden kann:

e bodenschonende Bewirtschaftung,
e Anbau humusmehrender Kulturen,

e mebhrjadhriges Belassen derselben Struktur oder Kultur (Kohlenstoffeintrag durch Wurzeln).

Der Beitrag der MaBnahmen zum Kohlenstoffeintrag in den Boden wird mithilfe verschiedener Methoden (siehe
Kapitel 4) analysiert.

5.3 Wirkpotenzial vereinfachte Bodenbewirtschaftung

Dem Bewertungskriterium vereinfachte Bodenbewirtschaftung sind in diesem Bericht zwei Wirkungsfaktoren
zugeordnet worden, welche sich anhand ihrer Bezugsflache Acker- oder Forstflache unterscheiden.

In Bezug auf die Ackerflaiche kommt der Wirkungsfaktor Regulierung der Abflussverhaltnisse, beispielsweise
beim StraRenausbau, zum Tragen. Beim Ausbau von StraRenseitengraben kann das Niederschlagswasser gezielt
abgeleitet werden. Bei gegebener Hangneigung kann somit die Entstehung von Rinnenerosion auf den
angrenzenden Ackerflachen durch unkontrolliert abflieBendes Oberflachenwasser verhindert werden. Das wirkt
sich wiederum positiv auf die Bodenbewirtschaftung und damit auch dem Wirkungspfad Erosionsschutz aus. In
Hessen unterlagen 2021 ca. 105.600 ha Ackerflachen einer sehr hohen (Enat5-Stufe) und extrem hohen
natlirlichen Erosionsgefahrdung (Enat6.1 bis Enat6.3-Stufen), weshalb ein hohes Potenzial fiir angrenzende
StraRengraben vorliegt.

In Bezug auf die Forstflachen ist der Wirkungsfaktor Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe relevant. Hier sollen
durch das Einbringen von Kalk in die Waldbdden die Auswirkungen der Bodenversauerung gemildert werden.
Somit konnen die Nahrstoffkreislaufe stabilisiert und der wichtige Pflanzenbestandteil Stickstoff in der
naturnahen Vegetation zwischen Boden und Pflanze in einem Kreislauf gehalten werden. Wie in der
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Ausgangslagenbeschreibung mit Zielwert in Kapitel 2.1.3 dargestellt, gibt es in Hessen einen groRen Umfang an
kalkungswiirdigen Forstflachen, weshalb ein groRes Potenzial zur besseren Bewirtschaftung der Flachen besteht.

5.4 Wirkungen der MaRnahmen mit programmierten Bodenschutzzielen

Die Einschatzung zu den Wirkungen der MaRnahmen mit programmiertem SPB 4C-Ziel gliedert sich innerhalb
der Unterkapitel jeweils in die relevanten Bewertungskriterien Wassererosionsschutz, Kohlenstoffspeicherung
im Boden und vereinfachte Bodenbewirtschaftung.

5.4.1 Flurneuordnung

Die Angaben des Kapitels stlitzen sich auf den Bericht zur Flurbereinigung von Bathke und Tietz (2016). Gefordert
wird die Vorhabenart gemal der Nationalen Rahmenregelung (BMEL, 2019a). Entsprechend der Forderrichtlinie
(FiRiLi 2015) kénnen u. a. verschiedene Ausflihrungskosten libernommen werden:

e die Herstellung der gemeinschaftlichen Anlagen (§ 39 FlurbG), einschliefRlich der Beseitigung eventueller
Elementarschiden, die vor Ubergabe an den Unterhaltungspflichtigen entstehen,

e die nach § 37 Abs. 1 und 2 FlurbG mit Riicksicht auf den Umweltschutz, den Naturschutz und die
Landschaftspflege, den Boden- und Gewasserschutz sowie den Denkmalschutz erforderlichen Malnahmen,

e weitere MalRnahmen zur Sicherung eines (nachhaltig) leistungsfahigen Naturhaushaltes und Schaffung
eines Biotopverbundsystems,

e landeskulturelle MaBnahmen, z. B. bodenverbessernde und landbautechnische MaRnahmen (Zdune,
Viehtranken u. a.),

e MalRnahmen der Dorferneuerung (nach § 1 Abs. 1 Nr. 1 Buchst. d des GAKG zur Erhaltung und Gestaltung
des dorflichen Charakters).

Zur Abschatzung der Wirkungen wird auf Ergebnisse von Befragungen der Verfahrensbearbeiter:innen in der
Flurbereinigungsverwaltung sowie auf ergdnzende Fallstudien zuriickgegriffen, die in den vergangenen
Forderperioden 2007 bis 2013 durchgefiihrt wurden. Aufgrund der generell langen Zeitdauer der
Flurbereinigungsverfahren war eine Ubertragung der Ergebnisse hier zuldssig, zumal die Befragungen fiir
zahlreiche Verfahrensgebiete (2010, 2015) durchgefiihrt wurden, die auch in der Forderperiode 2014 bis 2022
noch aktiv waren und in denen ELER-Mittel eingesetzt wurden. Fir 18 aktive Verfahrensgebiete liegen
Befragungsdaten vor, fir 15 weitere Verfahrensgebiete wird aktuell eine Flurbereinigung in einem Ort
durchgefiihrt, fir den Befragungsergebnisse aus einem anderen Ortsteil vorliegen. Auch die Tatsache, dass der
Anteil der Kosten fir MaBnahmen zur Landschaftsentwicklung an den forderfahigen Kosten insgesamt leicht
gestiegen ist (4,6 % gegeniber 4,0 % in der Forderperiode 2007 bis 2013, Tabelle 16), ist ein Indiz dafir, dass die
Bedeutung von Naturschutz und Landschaftspflege in der Flurbereinigung tendenziell angestiegen ist. Dies belegt
auch die Vielzahl der Verfahren (FP 2007 bis 2013: 15 bzw. 17 einseitige/zweiseitige Gewasserrandstreifen von
26 ausgewahlten Verfahrensgebieten), die in der hier betrachteten Forderperiode bearbeitet wurden und die ein
wesentliches Ziel in der Einrichtung von Gewasserrandstreifen hatten (Bathke und Tietz, 2016). Informationen
zu den eingebrachten Biotopelementen, wie z.B. Gewadsserrandstreifen und Nutzungsanderungen zu den
Positionen in der Wassererosionskulisse lagen nicht vor, weshalb keine Quantifizierung vorgenommen werden
konnte.

Nach Angaben des Programms (HMUKLV, 2021a) sind Férdermittel von 24,8 Mio. Euro fiir die Vorhabenart
vorgesehen. Von 2014 bis 12/2024 wurden 24,8 Mio. offentliche Mittel eingesetzt. In Tabelle 16 sind die
Merkmale der mit EU-Mitteln geforderten der 82 geforderten Verfahrensgebiete aufgefiihrt. Der Wegebau nahm
dabei den grofRten Anteil der forderfahigen Kosten ein. Die wasserwirtschaftlichen MaRnahmen umfassen
investive MaRnahmen zur Wasserfihrung, wozu beispielweise auch im Weinbau angelegte
Sedimentriickhaltebecken gehdren.
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Tabelle 16: Merkmale der Verfahrensgebiete in der Flurneuordnung
Verfahrensgebiete darin Wegebau
Anzahl n 82 Ausbau/Erneuerung  km 181
GroRe der Verfahrensgebiete ha 49.972 Rekultivierung km 43
GroRe der landwirtschaftlichen Flache ha 26.150

davon weinbaulich genutzte Flache ha 1.011
Forstflache ha 14.364

Anteile an den forderfihigen Kosten

Wegebau % 61,5
MalRnahmen zur Landschaftsentwicklung % 4,6
wasserwirtschaftlicher Manahmen % 10,4
Dorferneuerung % 2,8

Quelle: Eigene Darstellung auf der Grundlage von Angaben des Hessischen Landesamtes fiir Bodenmanagement und
Geoinformation (HLBG). Verfahrensgebiete der Flurneuordnung, fir die in der Forderperiode 2014 bis Ende 2023 EU-Mittel
verausgabt wurden.

Die in der vergangenen Forderperiode durchgefiihrten Fallstudien zur Flurbereinigung haben gezeigt, dass die
Bodenordnung sowie der Wegebau zumeist auch der Regulierung der Abflussverhéltnisse dient (Verringerung
von Flachenspiilung durch hangparallele Bearbeitung, Ausbau von StraBenseitengraben, Erneuerung von
Durchlassen etc.). In einigen Verfahrensgebieten wurde die Bearbeitungsrichtung in Hanglangen angepasst, die
erosive Hanglange verkiirzt oder eine Umwandlung von Ackerland zu Griinland vorgenommen (Bathke und Tietz,
2016). Mit diesen MaRnahmen und der neuen Schlageinteilung sind Beitrage zur Verringerung der Bodenerosion
(Rinnenerosion), der verbesserten bodenschonenden Bewirtschaftung, zum Winderosionsschutz durch
Heckenpflanzungen sowie zur Reduzierung von Bodenverdichtungen durch Verkleinerung von Vorgewenden zu
erwarten (Bathke und Tietz, 2016; Richter, 2024; Steininger und Wurbs, 2023). Durch die Flurneuordnung werden
auch Flachen bereitgestellt. Das heillt, der Flachenkauf wird von den Malnahmentragern finanziert, die
Abwicklung des Flachenerwerbs oder der eigentumsrechtlichen Zuweisung der bendtigten bzw. lagegerecht
getauschten Flachen erfolgt dann Uber die Flurneuordnung. Der Wirkungsbeitrag der Flurneuordnung ist
insgesamt als indirekt einzustufen, jedoch wichtig, da viele Vorhaben ohne die Flurbereinigung nicht zustande
kommen.

Positive Wirkungsbeitrdge zum Erosionsschutz (Wasser und Wind) resultieren aus den eingebrachten
Biotopelementen und festgeschriebenen Nutzungsdnderungen. Die Festschreibung hat den Vorteil, dass die
MalRnahmen dauerhaft umgesetzt werden und Bestandteil des Kompensationskonzeptes sind. Damit sind die
MalRnahmen Teil der Genehmigung des Plans nach § 41 FlurbG und somit zwingend umzusetzen und basieren
nicht auf dem Prinzip der Freiwilligkeit (Richter, 2024; FlurbG). Ein Verfahren, in welchem der
Wassererosionsschutz zentral ist, zeigt der folgende Kasten 2.

Kasten 2: Verfahren Gedern-SpieRbach

Das Verfahren Gedern-SpieRbach im Wetteraukreis wurde 2019 angeordnet. In diesem Verfahren sollen in
starkerem Umfang ErosionsschutzmaBnahmen umgesetzt werden (Richter, 2022).

Das Verfahrensgebiet liegt in der sidwestlichen Abdachung des Vogelsberges und weist in den ackerbaulich
genutzten Lagen maRige Hangneigungen bis ca. 12 %, erosionsanfallige LoRbdden und grofRe Hanglangen von bis
zu Uber 300 m auf. Hier sollen u. a. hangparallel laufende Wege in einer Breite von 7 bis 9 m neu angelegt
werden, die die erosive Hanglange halbieren und in ihrer Lage eine starke Wirkung zum Erosionsschutz entfalten
kdnnen.
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Im Rahmen der Flurbereinigung konnen auch bestehende Biotopstrukturen entfernt werden, um die
Produktions- und Arbeitsbedingungen zu vereinfachen (Ziel der Flurbereinigung, § 1 FlurbG). Demnach kann die
Verortung der ersetzten Hecken und Griinstreifen von der vorherigen Position abweichen. Dies kann sich negativ
auf die Erosionsschutzwirkung auswirken, wenn die neuen Biotopstrukturen auf weniger stark
erosionsgefdhrdeten Flachen liegen oder sich in einer weniger wirkungsvollen Position im Feldblock befinden.
Weitere negative Effekte sind moglich, wenn durch den Rahmen der Flurneuordnung Wege neu gebaut werden,
was zu zusatzlichen Bodenversiegelung fiihrt. Da neben den in Tabelle 16 aufgefiihrten Daten keine Daten zur
versiegelten Flache in den Verfahrensgebieten vorliegen, kann dies nicht quantifiziert werden.

Im Vergleich zu anderen Landnutzungsanderungen und MalRnahmen ist fiir den Kohlenstoffeintrag in den Boden
die dauerhafte Umwandlung von Ackerland in Griinland am effektivsten (Lugato et al., 2014). Bei der
Umwandlung in Dauergrinland, tblich als Teil der MaRnahmen der Flurneuordnung, ist langfristig von einem
Kohlenstoffaufbau auszugehen, d. h. es handelt sich um klimawirksamen Kohlenstoffaufbau (Wistemann et al.,
2023; Poeplau et al., 2011). Langfristig kann dadurch ein mittlerer Corg-Aufbau von 0,73 t/ha*a erzielt werden,
der zwischen 0,4 bis 0,8t Corg/ha*a schwanken kann (Wiesmeier et al., 2020; Lugato et al., 2014). Die
Zusammensetzung der Bodenbedeckung, d. h. die Wahl der eingesaten Mischung, ist dabei nicht nur fir die
Biodiversitat ein nennenswerter Wirkungsfaktor (EU-KOM, 2017; Lenka und Fernandez-Gentino Garcia, 2021).
Besonders das Einsdhen von Grasern bewirkt langfristig einen Eintrag von 3,04 t Corg/ha*a (Conant et al., 2001).
Im Grof3teil der ausgewahlten Verfahrensgebiete der vergangenen Forderperiode wurden Gewasserrandstreifen
als flichenhafte Biotopstrukturen umgesetzt (s. 0.) (Bathke und Tietz, 2016). Das stellt die positive Bedeutung
dieser MalRnahme fiir die Kohlstoffspeicherung im Boden dar. Eine genauere Auswertung und Quantifizierungen
des zusatzlichen Kohlenstoffeintrags in den Boden wurden nicht vorgenommen, da fir die aktuelle FP keine
konkreten Daten vorlagen.

Insgesamt lieB sich aus den Angaben ableiten, dass die Effekte der Flurbereinigung fir den Wassererosionsschutz
sowie zur Kohlenstoffspeicherung im Boden im Rahmen der Flurbereinigung eine untergeordnete Rolle spielten
und die Wirkungen als indirekt gering positiv einzustufen sind. Der Vorteil ist, dass die eingebrachten Strukturen
als dauerhafte Strukturen konzipiert sind und dadurch eine hohe angenommene lagetreue Verweil- und
Wirkungsdauer aufweisen.

Mitnahmeeffekte sind bei dieser MalRnahme nicht identifiziert worden, da Flurbereinigungsverfahren nicht ohne
eine offentliche Férderung umgesetzt werden (fehlende Personalkapazitdten, Flacheneigentiimer stimmen
haufig NaturschutzgroRprojekten nur dann zu, wenn eine Flurneuordnung zugesichert wird) (Bathke und Tietz,
2016).

5.4.2 Investitionen in kleine Infrastrukturen, erneuerbare Energien und
Energieeinsparungen

Der Bericht von Bathke (2020) wertet die TeilmaRnahme umfangreich auch anhand von Fallstudien aus, weshalb
sich dieses Kapitel auf diesen Bericht bezieht. Durch die TeilmalRnahme 7.2 werden Investitionen in kleine
Infrastrukturen, erneuerbare Energien und Energieeinsparungen auf Grundlage der Nationalen Rahmenregelung
(BMEL, 2019a) sowie der Richtlinie der InfrastrukturmaRnahmen (FiRiLi 2015) geférdert. GemaR der Richtlinie ist
ein Neubau der Wege, die Befestigung vorhandener, nicht oder nicht ausreichend befestigter Wege im landlichen
Raum, einschliellich der dazugehoérenden Kreuzungsbauwerke und erforderlicher Nebenanlagen und die
Schaffung von Wegeersatzmallnahmen férderfahig. Wirkungsfaktoren zum Bodenschutz werden durch den
StraRenausbau und die Regulierung von Abflussverhaltnissen beeinflusst.

Tabelle 17 zeigt die Merkmale der 99 geférderten Infrastrukturvorhaben, die auf Angaben der Amter fiir
Bodenmanagement (AfB) bis einschlieBlich Ende 2023 beruhen.
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Tabelle 17: Merkmale der investiven Vorhaben in kleine Infrastrukturen
Merkmal Wert Einheit
Anzahl Projekte 1 99 n

davon Wegebauprojekte 82 n
davon Ersatzbriickenbau, Kreuzungsbauwerke 17 n
Ldnge der insgesamt ausgebauten Wege 127,6  km

davon Wege auf neuer Trasse 0 km

davon mit Verbreiterung um max. 50 cm 64,5 km

davon mit Verbreiterung um > 50 cm bis 1 m 3,7 km
Ausbauart

vorher: Asphalt oder teilweise Asphalt 114,2 km

nachher: Asphalt 123,17 km

1) Wegeprojekte wurden zusammengefasst, wenn sie in zwei
aufeinanderfolgenden Jahren abschnittsweise ausgebaut wurden.

Quelle: Eigene Darstellung nach Angaben der Amter fiir Bodenmanagement (AfB) 2016 bis 2024.

Mit 83 % der Vorhaben nehmen Wegebauprojekte den GrofRteil der geférderten Infrastrukturen ein. Ein Neubau
auf neuer Trasse ist nicht geférdert worden (vgl. Tabelle 17). Prinzipiell hat in Hessen bei der Wege-Bauweise ein
Neubau mit geringen Versiegelungsgraden Prioritdt. Ungefahr die Halfte der ausgebauten Wege mit einer
Gesamtlange von rund 128 km wurde um maximal 50 cm verbreitert. Die Wegeverbreiterungen nehmen ca. 3 %
der ausgebauten Wegstrecke ein. Bei diesen Verbreiterungen war bei den meisten Wegen von einer vorherigen
unzureichenden Breite (3 m) auszugehen, welche fiir die Befahrung von modernen Landmaschinen nicht
ausreichend ist. Um die Seitenrander zu befahren, waren sie bereits geschottert oder durch Begegnungsverkehr
stark verdichtet. Demnach ist in diesen Fallen von keiner starken Beeintrachtigung der Boden (mehr) und auch
keiner negativ wirkenden Versiegelung auszugehen.

Nach Auswertungen von Bathke (2020) hatten die geférderten Vorhaben positive Auswirkungen fiir den
Erosionsschutz. Mit einem Ausbau von Strallenseitengraben und dem Erneuern von Durchlassen etc. konnte bei
Vorhaben das Niederschlagswasser gezielt abgeleitet werden. Bei gegebener Hangneigung kann somit die
Entstehung von Rinnenerosion durch unkontrolliert abflieBendes Oberflachenwasser verhindert werden. Das
wirkt sich wiederum positiv auf die Bodenbewirtschaftung aus.

Mitnahmeeffekte sind bei dieser MaRnahme nicht identifiziert worden, da nach Ergebnissen der Fallstudien
kaum eine Gemeinde ohne die Forderung in der Lage gewesen ware, die AusbaumalRnahmen umzusetzen
(Bathke, 2020).

5.4.3 Bodenschutzkalkung
Dieses Kapitel stiitzt sich auf die Angaben aus den Berichten v. a. von Rorig (2024) und Franz (2019).

Beitrage zum Bewertungskriterium der vereinfachten Bodenbewirtschaftung sind von der Bodenschutzkalkung
aufgrund der Stabilisierung des Nahrstoffkreislaufs auf Forstflachen zu erwarten.

Die Bewertung der Bodenschutzkalkung (TM 8.5) hinsichtlich ihrer Wirkung auf das Schutzgut Boden muss den
zeitlichen Verzug zwischen der Durchfiihrung der MaRnahme und dem Eintritt der Wirkung bertcksichtigen. Dem
Problem der langen Wirkzeitraume kann in Forschungsprojekten durch das Heranziehen relativ langer Zeitreihen
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begegnet werden. Da dies im Rahmen der Evaluation nicht mdglich ist, wurde auf die Analyse von
Literaturangaben und Férderdokumenten zurtickgegriffen. Auf dieser Grundlage kénnen kausale Wirkungsketten
aufgebaut werden, die eine qualitative Einschatzung der MaRnahmenwirkungen ermaoglichen.

Im Rahmen der ELER-Forderung wurden Bodenschutzkalkungen in den Foérderperioden ausschlieRlich im
Privatwald sowie im Kommunal- bzw. Kérperschaftswald umgesetzt; Staatswaldflachen wurden nicht iber ELER-
Mittel geférdert (HMUKLV, 2015). Die finanzielle Umsetzung der forstlichen MaRRnahmen in Hessen umfassen die
Ausgaben fir beendete und teilausgezahlte Vorhaben der Jahre 2015 bis einschlielich 2022. Die zu Beginn der
Forderperiode festgelegten indikativen Ausgaben (14 Mio. Euro) wurden trotz der zweijdhrigen Verlangerung der
Forderperiode von 2020 auf 2022 nach auf 6 Mio. Euro unten korrigiert (HMUKLV, 2021a). Gemessen an den
urspriinglichen Zielen wurden 35 % der geplanten Ausgaben fir die Bodenschutzkalkung verausgabt. Auch die
nach unten korrigierten Ausgabenziele wurden bis 2022 nicht erreicht (Bodenschutzkalkung: 81 % vom Soll)
(ebd.).

Beim Monitoring werden die analysierten und gekalkten Flachen zusammen angegeben. Damit kann es zu einer
Doppelzdhlung der Flachen kommen. Demnach werden fir den Bericht nur die tatsachlich gekalkten Flachen
herangezogen, die unter dem Monitoringwert (21.669 ha fir den Zeitraum ab 2015 bis 2023, HMLU, 2024c)
liegen. Insgesamt wurden in den Jahren 2015 bis 2022 rund 15.300 ha Waldflache gekalkt. Fiir die
Programmlaufzeit war urspriinglich fiir die Bodenschutzkalkungen eine zu erreichende Flache von 70.000 ha und
400 Vorhaben formuliert (vgl. Tabelle 18) (HMUKLV, 2015). Dieses Ziel wurde trotz der zweijahrigen
Verlangerung der Forderperiode spater auf 21.000 ha und 130 Vorhaben deutlich nach unten korrigiert (durch
restriktivere Zuwendungsvoraussetzungen, wie Ausschluss- und Pufferflaichen) (HMUKLV, 2021a). Gemessen an
den urspriinglichen Zielen wurden nur 22 % der geplanten Flache gekalkt. Anhand der korrigierten Ziele lag der
Zielerreichungsgrad bei 73 % der Forderflache.

Tabelle 18: Ist- und Soll-Output der Bodenschutzkalkung (TM 8.5) 2015 bis 2022

SOLL 2015-2020* SOLL 2015-2022** IST 2015-2022 SOLL-IST-Vergleich 2015-2022
Forderfliche Anzahl Vorhaben Forderfliche Anzahl Vorhaben Forderfliche Anzahl Vorhaben Foérderfliche Anzahl Vorhaben

[ha] [n] [ha] [n] [ha] [n] [%] [%]

70.000 400 21.000 130 15.327 54 73 42

* Programmversion 1.5 (2015)

** Programmversion 7.1 (2021)

Quelle: Eigene Darstellung auf Grundlage der Landesdaten (HMUKLV, 2023a) sowie Angaben der Programme (Versionen 1.5 und
7.1) (HMUKLV, 2021a, 2015).

Die Notwendigkeit von Bodenschutzkalkungen muss standortspezifisch beurteilt werden, insbesondere in
Naturschutzgebieten. In Hessen wurde dieser Forderung in der Forderrichtlinie dadurch entsprochen, dass
Bodenschutzkalkungen nur férderfahig sind, wenn sie auf der Grundlage einer gutachtlichen Stellungnahme
erfolgen, und besonders empfindliche Bereiche von der Férderung ausgeschlossen sind (analysierte Flachen). Die
entsprechenden Gutachten standen der Evaluation nicht zur Verfligung. Daher konnte weder die Notwendigkeit
der durchgefiihrten Bodenschutzkalkungen noch deren spezifische Wirkung beurteilt werden. Mogliche
Wirkungen der Bodenschutzkalkungen sind daher nur allgemein beschrieben.

Die Resilienz der Walder wird maRgeblich vom Zustand des Bodens beeinflusst. So wird die Vitalitat durch das
pflanzenverfiigbare Wasserangebot und durch die physikalische, chemische und die mikrobiologische
Beschaffenheit des Bodens bestimmt (BMEL, 2021c). Der wichtige Pflanzenbestandteil Stickstoff wird in
naturnahen Vegetationen zwischen Boden und Pflanze in einem Kreislauf gehalten. Sickerwasserverluste des
Stickstoffs werden mittels Aufnahme durch die Luft kompensiert. In der Regel befindet sich dieser Kreislauf im
Wald in einem Gleichgewicht. Bei Unterbrechung des Kreislaufes oder durch erhdhte Stickstoffeintrage (zum
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Beispiel aufgrund von Luftverschmutzung) kann ein Ungleichgewicht im Boden entstehen. Die Folge ist ein
erhohter Nitrateintrag in das Grundwasser. Besonders anfallig fiir solche Stérungen sind Nadelwalder, da auch
im Winter partikuldr gebundener Stickstoff aus der Luft gefiltert wird und der tendenziell saurere Boden unter
Nadelwaldern im Vergleich zum Laubwaldboden schlechter in der Lage ist, Stickstoff aufzunehmen (Hegg et al.,
2004).

Bei den in den vergangenen Jahren aufgetretenen und anhaltenden Waldschaden stellt sich die Frage, ob diese
nicht nur durch die Trockenheit, sondern auch durch die unnatiirlich versauerten Waldbdden verursacht wurden
(Wilpert et al., 2020).

Durch die Bodenschutzkalkung gelangt Stickstoff im reduzierten Zustand als Ammonium in die Waldbdden und
kann als oxidiertes Nitrat ausgewaschen oder in Biomasse umgesetzt. Die oberflachliche Aufbringung von Kalk
belebt zunachst die Organismen in der Streu und im oberen Mineralboden. Dadurch wird der Abbau der Streu
durch Bakterien, Pilze, Wiirmer, Kafer und anderen Tieren erhéht und es werden Nahrstoffe freigesetzt. Diese
Nahrstoffe sowie die Calcium- (Ca) und Magnesium- (Mg) Anteile des Kalkungsmaterials fiillen die Reserven des
Bodens (wieder) auf und machen die durch den niedrigen pH-Wert gelosten Aluminiumionen unschédlich.

Angesichts der nur langsam zu erwartenden natiirlichen Bodenerholung wird die Kalkung von Waldbéden als
wirksame GegenmaRnahme betrachtet, um die Auswirkungen der Bodenversauerung zu mildern. Die
Verfligbarkeiten der drei Elemente Calcium (Ca), Magnesium (Mg) und Kalium (K) gelten als Indikatoren fiir die
Bodenversauerung und damit auch als Indikatoren fuir den Kalkungsbedarf (Wilpert et al., 2020). Bei der Kalkung
erfolgt die Anwendung von Pufferverbindungen, insbesondere von Kalkstein (Calciumcarbonat [CaCOs], Kalkstein
und Dolomit [CaMg(COs),]), um versauerte Béden zu regenerieren (Jansone et al., 2020). Informationen zu diesen
Indikatoren lagen fiir die gekalkten Waldflachen in Hessen nicht vor.

Die Topografie des Einzugsgebietes ist ausschlaggebend fiir die Effektivitat einer Kalkung. Auf flacheren Hangen,
Verebnungen und Akkumulationslagen sind Kalkungen im Allgemeinen effektiver, da hier langsamere
Bodenwasserfllsse vorherrschen. Zu einer raschen Auswaschung hingegen fiihren steile Hange, durch die hohen
FlieRgeschwindigkeiten lateraler Abflisse. Durch schnelle Auswaschung des Kalkes aus den Bodenzonen kann
hier der Kalkungseffekt gering ausfallen (Sucker et al., 2009).

Aufgrund der Kalkungen steigt der pH-Wert des Bodenwassers (Wasser in den Porenrdaumen des Bodens) an, und
seine Saureneutralisationskapazitat nimmt zu. Nach einer Kalkung stark saurer Boden reduzieren die Oxide und
die gesteigerte mikrobielle Aktivitat die Sulfatkonzentration im Bodenwasser, was gleichzeitig zu einer
Verringerung der Konzentration von Metallionen, insbesondere von Aluminium, im Sickerwasser fiihrt
(Puhlmann et al., 2021).

Kalkungen bergen jedoch auch Risiken durch die Aktivierung biologischer Prozesse. Die Anhebung des pH-Wertes
im Auflagehumus fiihrt zu dessen verstarkter Mineralisierung und zur Zunahme der Konzentration organischer
Kohlenstoffverbindungen sowie von Nitrat im Bodenwasser. Im Extremfall kann das zu einer Auswaschung und
somit zu einer Grund- und Oberflachenwasserbelastung flihren. Des Weiteren kann es zu einer temporaren
Verflachung der Feinwurzeln kommen, die durch verbesserte Nahrstoffverfligbarkeit im Oberboden ausgelost
wird (Puhlmann et al., 2021).

Bei den freigesetzten Nahrstoffen wird auch der Kohlenstoff thematisiert. Im Vergleich der Ergebnisse der
Bodenzustandsbewertungen im Zeitraum von 1992 und 2007 haben die Kohlenstoffvorrate in den Waldboden
Hessens moderat um 10 % zugenommen. Hieraus ergeben sich Hinweise auf einen positiven Einfluss der
Waldkalkung auf den Kohlenstoffhaushalt. Da die Ergebnisse zu den Kohlenstoffvorraten erheblichen
Variabilitdten und Unsicherheiten hinsichtlich der Quantifizierung unterliegen, missen die Ergebnisse mit groRer
Vorsicht interpretiert werden (Paar et al.,, 2016). Aktuelle Forschungsergebnisse (2023) zeigen, dass die
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Kohlenstoffsequestrierung weder in der oberirdischen noch in der unterirdischen Biomasse infolge der
Waldkalkung gesteigert wurde. Uber das gesamte Bodenprofil hatte die Kalkung keinen nachweislichen Effekt
auf die Kohlenstoffvorrate. In der Humusauflage hat sich der Kohlenstoffvorrat zudem signifikant verringert.
Zudem sind die Auswirkungen auf die Kohlenstoffvorrate im Boden stark standortabhangig. Entscheidende
Faktoren sind der pH-Wert und seine Verdnderung (zurlickzufiihren auf die Kalkmenge), Sandgehalt und der
Kohlenstoffgehalt im oberen Mineralboden (NW-FVA, 2023). Auch andere Quellen geben einen abnehmenden
Gehalt an organischem Material im Oberboden nach der Kalkung an (Jansone et al., 2020). Demnach sind die
Effekte generell als gering positiv einzustufen, allerdings wird in diesem Bericht aufgrund der Unsicherheiten und
der Standortvariabilitat nicht weiter auf die Kohlenstoffwirkung eingegangen.

Auf Basis literaturbasiert nachvollzogenen Wirkungsketten ist von einem positiven Effekt der
Bodenschutzkalkung auf die Bodenqualitat auszugehen. Eine Einschatzung der Wirkung der Bodenschutzkalkung
auf den geforderten Flachen ist mangels vorliegender Informationen nicht moglich. Mitnahmeeffekte spielen fiir
die Bodenschutzkalkung keine Rolle, da sie von der Gesellschaft verursachte Schaden ausgleicht (Franz, 2019).

5.4.4 Vielfdltige Kulturen im Ackerbau

Die TeilmaBnahme wurde basierend auf den Vorgaben der Nationalen Rahmenregelung (BMEL, 2019a) im EPLR
angeboten und weist die in Tabelle 19 aufgefiihrten Férderbestimmungen entsprechend der HALM-RL auf
(HALM-RL 2015).

Tabelle 19: Férderbestimmungen Vielfiltige Kulturen im Ackerbau

HALM RL 2015
Vielfdltige Kulturen im Ackerbau

Férdergegenstand jahrlich mind. 5 verschiedene Hauptfruchtarten,
mit Anteil von mind. 10 % bis max. 30 % des AL
Wenn > 5 Hauptfruchtarten: Berechnung der Mindestanteile
durch Zusammenfassung der Hauptfruchtarten zulassig

Leguminosenanteil mind. 10 % des AL
beim Anbau von Gemengen, die Leguminosen enthalten, max.
40 % des AL

Getreideanteil max. 66 % des AL
Jahrliche Zuwendung 90 Euro/ha konv., 55 Euro/ha OKO

GrofRRkornige Leguminosen mind. 10%:
110 Euro/ha konv., 75 Euro/ha OKO

Bagatellgrenze 50 Euro/Jahr (= ca. 0,6 ha konv., 0,9 ha OKO)

AL = Ackerland, OKO = Okologischer Landbau (11.1/11.2)

Quelle: (HALM-RL 2015).

Weitere Angaben zur Ausgestaltung der MafRnahme und ihrer Inanspruchnahme sind dem Bericht von
Roggendorf et al. (2024) zu entnehmen.

Die Hauptwirkung der VK-Férderung fur den Bodenschutz und die Kohlenstoffspeicherung im Boden geht von
dem in die Fruchtfolge zu integrierenden Leguminosenanteil von mindestens 10 % des Ackerlandes aus. Die
TeilmaRnahme konnte auch mit dem Okolandbau kombiniert werden. Da Leguminosen zur klassischen
Fruchtfolge beim Okolandbau gehéren, wurde folgerichtig ein reduzierter Férdersatz angesetzt (VO (EG) Nr.
834/2007; VO (EU) 2018/848). Leguminosen kénnen durch ein spezielles Mikrobiom Luftstickstoff im Boden
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fixieren, welcher wiederum der Nachfrucht zur Verfligung steht und dadurch die Notwendigkeit zum Einsatz von
synthetischen N-Diinger reduziert (Klimaschutzaspekt, Menge der Einsparung abhangig von der Leguminosenart
(Watson et al., 2017; Skadell et al., 2023). Einige Leguminosenarten kdnnen aufgrund tiefer Wurzelsysteme
(>1,5 m) den Boden auflockern, was wiederum die Bodenstruktur verbessert und mehr SOC in den Unterboden
einbringt (Bohm et al., 2020; Skadell et al., 2023).

Durch die Integration der Leguminosen wird auch die Fruchtfolge erweitert. Die Fruchtfolge ist entscheidend fir
den Humusgehalt und bestimmt die oberirdisch und unterirdisch produzierte Biomasse (Poeplau und Don, 2015;
Korschens et al., 2005; Wistemann et al., 2023). Die Menge an organischer Substanz (Dingung, Ernte- und
Wourzelreste) ist wichtig fur die Steuerung der Zufuhr an organischer Substanz in den Boden (Wessolek et al.,
2008; Drexler et al., 2020). Mit einer breiten Fruchtfolge (Zwischenfruchtanbau, Deckfriichte, mehrjahrige
Kulturen) kann der SOC-Vorrat erhoht werden, wenn bei den angebauten Kulturen auf eine geeignete
Kombination von sich ergdnzenden Wurzelsystemen (vor allem Tiefwurzler), Wachstumsperioden und
Bodenbedeckung geachtet wird (Dynarski et al., 2020). Die SOC-Anreicherung, die Aggregatstabilitdt und die
mikrobielle Aktivitat werden durch eine abwechslungsreiche Fruchtfolge erhéht und die SOC-Verluste reduziert
(Peng et al.,, 2023; Tiefenbacher et al., 2021). Diversifizierte Fruchtfolgen koénnen das Kohlenstoff-
Sequestrierungspotenzial im Oberboden (0 bis 20/30 cm) um 216 + 117 kg C/ha*a erhéhen (Tiefenbacher et al.,
2021). Dies ist abhéngig von der Gestaltung der Fruchtfolge und den Sequestrierungsraten der jeweiligen Kultur,
welche zwischen 0,15 bis 0,36 t C/ha*a liegt (Wiesmeier et al., 2020). Der Zuwachs an Corg im Boden erfolgt dabei
degressiv, bis das neue Gleichgewicht erreicht ist, d. h. die Zuwachsraten sind am Anfang hoher als am Ende
(Seitz et al., 2022; Lugato et al., 2014).

Quantifizierung der Kohlenstoffspeicherung im Boden

Der Einfluss des Anbaus vielfaltiger Kulturen im Ackerland auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden wurde wie
in Kapitel 4 beschrieben durch die vereinfachte Humusbilanz der Fruchtfolge kalkuliert (VDLUFA, 2014). Die
Wirkung ist im Vergleich zur kontrafaktischen Situation ohne Férderung zu interpretieren. Zentral sind dabei die
angebauten Kulturarten auf den geforderten Ackerflachen.

In den folgenden Bewertungen ist zu beachten, dass unter den Betrieben mit VK-Férderung viele Okobetriebe
sind, die auch ohne VK-Férderung eine andere Fruchtfolge als konventionelle Betriebe haben. Daher
unterscheidet sich die Wirkung der VK-Férderung in Okobetrieben und konventionellen Betrieben. Dies wird
durch die Auswertung der Betriebe mit einer Kombination aus beiden MaBnahmen in einem separaten
Unterkapitel und die Angabe der betrachteten Gruppe verdeutlicht.

Die Ergebnisse unterteilen sich in die separaten Auswertungen der Jahre 2016 und 2022 (als Vorher-Nachher-
bzw. Mit-Ohne-Vergleich) sowie in die Auswertungen als DiD-Vergleich. Es kam die gesamte InVeKoS-
Forderflache der ausgewahlten Jahre zur Anrechnung. Bei der Betrachtung der beiden Einzeljahre fallt auf, dass
die Summe der vereinfachten Humusbilanzen bei den Betrieben mit VK-Forderung in beiden Jahren positiver
ausfallt (Spaltenziffer 1), als in Betrieben ohne VK-Férderung. Dies deutet auf eine starker humusmehrende
Bewirtschaftung hin (vgl. Tabelle 20).
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Tabelle 20: Vergleich der Humusreproduktionsleistung fiir die Jahre 2016 und 2022, Unterscheidung fiir
Betriebe mit und ohne VK-Forderung

Humusreproduktionsleistung [Hiq/ha*a]

(4) Netto des gewichteten

Forderung fiir den Mittelwertes

ielfalti Anzahl "
Jahr Anbau vielféltiger R Ackerfliche i (3) Mittelwert der Flachen mit VK-
Kulturen im Ackerbau  Betriebe (1) Summe (2) Mittelwert X . . .
gewichtet Forderung im Vergleich zu
Flachen ohne
VK-Férderung
[n] [ha]
2022 ohne 11.227 348.190 1.351.495 59,3 3,9
mit 772 77.798 4.927.609 75,1 63,3 59,5
2016 ohne 13.403 412.710 32.110.181 91,3 77,8
mit 244 18.806 2.506.746 140,9 133,3 55,5

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage von InVeKoS-Daten (2016, 2022) und VDLUFA-Werten (2014) sowie Werten aus Poeplau
und Don (2015) und Kolbe und Zimmer (2015).

Die Mittelwerte der Humusreproduktionsleistung pro Hektar (Spaltenziffer 2) zeigen eine deutlich positivere
Humusbilanz auf den Flachen VK-Férderung als ohne. Werden die flachengewichteten Mittelwerte
(Spaltenziffer 3) betrachtet, bei denen einzelne Betriebe nicht ,durchschlagen”, zeigt sich dieselbe Tendenz mit
groeren Differenzen (vgl. Netto-Werte der geférderten Betriebe im Vergleich zur Situation ohne VK-Foérderung,
Spaltenziffer 4). Durch die Integration der Leguminosen in die Fruchtfolge wird der Anteil humusmehrender
Kulturen erhéht und in der Theorie der Anbauanteil anderer humuszehrender Kulturen dafiir vermindert
(weiteres dazu siehe Gbernachster Abschnitt). 2016 waren die flichengewichteten Mittelwerte (Spaltenziffer 3)
der Humusbilanzen beider betrachteten Gruppen deutlich grofRer als 2022. Dies ist auf den hohen Flachenanteil
von Raps im Jahr 2016 im Vergleich zu 2022 zuriickzufiihren, welcher mit einem sehr hohen Strohertrag
humusmehrend wirkt. Im Vergleich zu nicht durch VK geférderte Flachen resultiert bei den Betrieben mit VK-
Forderung (Spaltenziffer 4) eine Festlegung bzw. Einsparung von Kohlenstoff von
ca. 60 Humuséquivalenten/ha*a im Jahr 2022. Der Humussaldo der VK-Forderfliche (gewichteter Mittelwert
2022, Spaltenziffer 3) ist nach der VDLUFA als ,ausgeglichen zu bewerten, was bedeutet, dass kein
Handlungsbedarf fir die Betriebe zur Verdanderung ihrer Bewirtschaftung (z. B. Anbau anderer Fruchtarten)
besteht und der Humusabbau durch die Humuszufuhr in der Fruchtfolge ausgeglichen wird (grobe Annaherung,
Pramisse: Wertung als integriert wirtschaftender Betrieb ohne Beriicksichtigung der organischen Dingung). Bei
den Betrieben mit VK-Forderung 2016 liegt auf den Forderflachen schon ein ,, hohes” Humussaldo vor, was nur
mittelfristig als tolerierbar zu bewerten ist. Hier muss eine ausgeglichene Bilanz angestrebt werden (VDLUFA,
2014: Tabelle 3a).

Werden die angebauten Fruchtarten entsprechend ihrer Humusreproduktionsleistung in humusmehrende und
humuszehrende Gruppen sortiert (Einteilung im Anhang, vgl. Tabelle A1 und Tabelle A2), zeigt sich ein etwas
genaueres Bild, welche Fruchtarten bei den beiden Betrieben mit und ohne VK-Férderung im Fokus standen (vgl.
Abbildung 5).
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Abbildung 5:  Verteilung der Fruchtarten der betrachteten Betriebe 2016 und 2022 aufgeteilt nach
Humusgruppen sowie mit und ohne VK-Férderung (Flachenanteile in Prozent)

ohne VK 2022 l-
ohne vk 2016 [l
Einsteigende 2022 I-

Einsteigende 2016 I.

Beibehaltende vk 2022 [N

Beibehaltende v 2016 |
Aussteigende 2022 _
Aussteigende 2016 I_
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m stark humusmehrend ~ ® mittel humusmehrend schwach humusmehrend schwach humuszehrend ~ ® mittel humuszehrend ~ W stark humuszehrend W sehr stark humuszehrend

Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der InVeKoS-Daten (2016, 2022).

Die Betriebe ohne VK-Foérderung zeigten in den Jahren 2016 und 2022, genauso wie in die VK-Férderung
einsteigenden Betriebe 2016, die hochsten Flachenanteile humuszehrender Fruchtarten (zwischen 81 und 95 %).
Bei einem Umstieg auf die VK-Forderung (2016 keine VK-Férderung, VK-2022 Férderung) wurden die Anteile der
humuszehrenden Kulturen, wozu v. a. Getreide und Mais zdhlen, reduziert. Dies ist auf die Férderbedingungen
von max. 66 % Getreide am Ackerland zuriickzufiihren. Als Ausgleich wurde der Anteil schwach und mittel
humusmehrender Kulturen erhéht. Auch hier ist ein Bezug zur Forderbedingung des Leguminosenanbaus auf
mindestens 10 % des Ackerlandes sichtbar. Betriebe, welche durchgehend eine VK-Férderung erhielten, wiesen
die héchsten Anteile von 25 bis 27 % humusmehrender Kulturen auf. Bei einem Ausstieg aus der Férderung’
wurde der hohe Anteil schwach humusmehrender Kulturen (Kérnerleguminosen), welche durch die erhohte
Férderpramie vermehrt angebaut wurden, durch schwach humuszehrende Kulturen (Getreide, OI- und
Faserpflanzen) substituiert.

Kombinierte Inanspruchnahme Vielfiltige Kulturen und Okolandbau

Die VK-Forderung war auch fir 6kologisch wirtschaftende Betriebe mit einem reduzierten Fordersatz zur
Beantragung geoffnet (HALM-RL 2015). Im Folgenden sind die Ergebnisse aus dem Akzeptanzbericht von
Roggendorf et al. (2024) dargestellt, die den Zusammenhang zwischen der VK-Férderung und der Okoférderung
zeigen.

Um Aussagen zur Anpassung der Fruchtfolge durch die VK-Férderung in Okobetrieben vornehmen zu kénnen,
wurden verschiedene Betriebsgruppen untersucht: teilnehmende bzw. neueinsteigende VK- und Okobetriebe,
nicht-teilnehmende VK- und Okobetriebe sowie aussteigende Betriebe (die 2015 VK-Férderung erhielten und
2020 aus der Forderung ausgestiegen sind).

Anndhernd die Halfte des im Rahmen der OKO-Férderung erreichten Ackerlandes wurde 2020 zusétzlich durch
VK geférdert (22.313 ha, entspricht 49 % des OKO-AL, 27,5 % des gesamten VK-AL) (vgl. Tabelle 21). Der Anteil

7 Esgilt zu beriicksichtigen, dass bei der Betrachtung eines Einzeljahres die Betriebe als aussteigend gelten, wenn sie in dem Jahr

keine Férderung erhalten haben. Die Zwischenjahre wurden nicht ausgewertet.
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der teilnehmenden Okobetriebe, die bereits 2015 6kologisch wirtschafteten, lag bei 38 %. 20 % des dkologisch
bewirtschafteten Ackerlandes wurde von Betrieben bewirtschaftet, welche eine VK-Férderung erhielten.

Tabelle 21: Teilnehmende an Vielfiltige Kulturen im Jahr 2020 - Charakterisierung anhand von
Betriebskennziffern

BetriebsgroRenklasse nach Ackerland (Hektar)

>10 bis 220 bis 250 bis > 100 bis Gesamt da"von davon

<10 <20 <50 <100 <200 2200 OKO konventionell
geforderte Betriebe
Anzahl Betriebe n 20 63 249 287 217 79 915 310 605
Flache VK je Betrieb 0] ha 7,1 14,6 33,2 69,1 130,5 298,8 88,6 72,0 97,2
Flache VK b2 ha 142 917 8.275 19.819 28.328 23.608 81.090 22.313 58.777
Landwirtschaftliche Flache (LF) [0)] ha 21,6 34,7 60,2 105,7 173,0 350,3 123,7 113,3 129,0
Anteile an LF
davon
Dauergriinland @ % 65,5 55,5 41,2 30,9 20,1 9,1 23,9 33,8 19,5
Ackerland @ % 34,4 44,3 58,6 68,9 79,7 90,8 75,8 65,9 80,3

Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2020.

Um die Forderauflagen zu erfiillen, wurden von den gesamten teilnehmenden Betrieben (OKO und
konventionell) im Mittel neun Kulturen angebaut. Dies entspricht einem breiteren Anbauspektrum als bei den
gesamten nicht-teilnehmenden Betrieben (OKO und konventionell) mit rund fiinf Kulturen. Die teilnehmenden
konventionellen und 6kologischen Betriebe unterschieden sich in den kleinen Betriebsgréfenklassen bis 100 ha
hinsichtlich der Anzahl der angebauten Fruchtarten kaum. Erst die teilnehmenden Okobetriebe mit groRer
Ackerflache (ab 100 ha) wiesen mit durchschnittlich ein bis zwei Kulturen mehr eine nochmals gréRere
Anbauvielfalt auf als die konventionellen Betriebe.

Die teilnehmenden Konventionellen stellten im Vergleich zu den nicht-teilnehmenden konventionellen Betrieben
nachweislich ihre Anbaustruktur um (vgl. Abbildung 6). Besonders die Leguminosenanteile, vor allem die
Koérnerleguminosen, wurden erhéht (plus neun Prozentpunkte) wohingegen die Getreideanteile verringert
wurden (minus 11 Prozentpunkte).

Abbildung 6:  Vielfaltige Kulturen — Veranderung der Anbauanteile der teilnehmenden und nicht-
teilnehmenden Okobetriebe und konventionellen Betrieben von 2015 zu 2020
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Quelle: Eigene Berechnungen auf Grundlage der InVeKoS-Daten 2015 und 2020.

Fiir die untersuchten Okobetriebe mit VK-Férderung konnte herausgearbeitet werden, dass sie im Vergleich zu
den Okobetrieben ohne VK-Férderung die Anbauverhiltnisse kontrar zu den Férderbedingungen und den damit
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erwiinschten Umwelteffekten veranderten: Teilnehmende Okobetriebe erhéhten zwar relativ den Flichenanteil
der Leguminosen insgesamt im Mittel um 2,7 Prozentpunkte, wohingegen die nicht-teilnehmenden
Okobetrieben den Anteil deutlich stirker um 14,5 Prozentpunkte erhéhten. Der Leguminosenanteil nahm also in
Okobetrieben ohne VK-Férderung mehr zu als in Okobetrieben mit VK-Férderung.

Aus dem Vergleich der Kulturartenanzahl und Anbauanteile der Okobetriebe mit und ohne VK-Férderung ist zu
schlieRen, dass die Kombination der Auflagen zu einer deutlichen Anpassung der Anbaustruktur beim Einstieg in
die Fordermalnahme gefiihrt hat. Diese Anpassungen waren im Hinblick auf die Kohlenstoffspeicherung im
Boden nicht zielfilhrend, da die Kérnerleguminosenanteile mit geringer Humuswirkung erhéht und dafir die
Futterleguminosenanteile mit groRerer Humuswirkung reduziert wurden. Nur 2 % der nicht-teilnehmenden
Betriebe (Okobetriebe und konventionell) hitten die Auflagen per se erfiillen kénnen. Die Verpflichtung zur
Einhaltung eines 10 % Leguminosenanteils am Ackerland entfaltete bei den Okobetrieben daher keine
Lenkungskraft in die Richtung einer verstarkten Kohlenstoffspeicherung im Boden.

Einige Okobetriebe, welche 2015 fiir die MaBnahme eine Férderung erhielten, stellten nach dem Auslaufen der
VK-Forderung ihre Anbaustruktur wieder um (selbe Betriebs-1D, Daten von 2020). Dabei war die Tendenz bei den
Okobetrieben umgekehrt zum Einstieg in die VK-Férderung (gegeniiber den neueinsteigenden Okobetrieben);
die Kérnerleguminosenanteile wurden verringert, Futterleguminosen deutlich erhéht sowie die Getreideanteile
verringert.

Um die Wirkungen in Bezug auf die Humusspeicherung im Boden zu quantifizieren, wurden auch fiir Betriebe mit
und ohne Kombination mit dem Okologischen Landbau vereinfachte Humusbilanzen kalkuliert, welche jeweils in
den letzten beiden Zeilen in den Jahren dargestellt (Fettdruck) sind (Tabelle 22).

Tabelle 22: Vergleich der Humusreproduktionsleistung fiir die Jahre 2016 und 2022, Unterscheidung mit
und ohne Férderung von VK und OKO

Humusreproduktionsleistung [Hiaq/ha*a]

Jahr MaRBnahmen- Anzahl ) ) ‘ (4) Differen.z:
kombination Betriebe Ackerflache (1) Summe (2) Mittelwert (3) Mnftelwert Mittelwert .geW|chtet
gewichtet zu Betrieben
[n] [ha] ohne VK, ohne 6KO
2022 ohne VK, ohne OKO 11.227 348.190 1.351.495 59,3 3,9 -
mit VK, ohne OKO 772 77.798 4.927.609 75,1 63,3 59,5
mit VK, mit KO 336 25.710 4.542.926 190,6 176,7 172,8
ohne VK, mit 6KO 1.126 22.350 5.762.819 323,4 257,8 254,0
2016 ohne VK, ohne OKO 13.403 412.710 32.110.181 91,3 77,8 -
mit VK, ohne OKO 244 18.806 2.506.746 140,9 133,3 55,5
mit VK, mit KO 175 11.787 2.466.937 215,9 209,3 131,5
ohne VK, mit OKO 792 14.216 3.505.491 293,0 246,6 168,8

OKO = 6kologischer Landbau
VK = Vielfaltige Kulturen im Ackerbau

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage von InVeKoS-Daten (2016, 2022) und VDLUFA-Werten (2014) sowie Werten aus Poeplau
und Don (2015) und Kolbe und Zimmer (2015).

Die besten Humusbilanzen (als Summe und auch bei den Mittelwerten) zeigen die Betriebe, welche ausschlieBlich
6kologisch wirtschafteten und keine VK-Férderung in Anspruch nahmen?®. Im Jahr 2022 wiesen diese in Bezug auf
den gewichteten Mittelwert (Spaltenziffer 3) einen Bilanzunterschied von 254 Hig/ha*a gegeniber nicht-
teilnehmenden konventionellen Betrieben (ohne VK-Férderung, ohne OKO) auf. Etwas geringer war der

8 Mit Ausnahme der konventionellen Betriebe ohne VK-Férderung von 2016, bei denen die hohe Bilanz auf den hohen Rapsanbau

zurtickzufihren ist.
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Bilanzunterschied bei den Betrieben, die den Okologischen Landbau mit einer VK-Férderung kombinierten. Sie
konnten netto im Schnitt ca. 173 Hag/ha*a gegentiber den nicht-teilnehmenden Betrieben erzielen (Spaltenziffer
4). Sie reduzierten den Anteil an Leguminosen und erhdhten den Anteil der Kérnerleguminosen, welche jedoch
eine schwachere Humusreproduktionsleistung aufwiesen (siehe Ergebnisse Akzeptanzbericht, Roggendorf et al.,
2024).

Vergleichbare Schliisse kdnnen auch aus den Auswertungen der angebauten Kulturarten gruppiert nach den
Humusklassen gezogen werden. Hier sind die VK-Férderung und der Okologische Landbau als DiD-Vergleich der
Jahre 2016 und 2022 umgesetzt worden (vgl. Abbildung 7).

Abbildung 7:  Verteilung der Fruchtarten der betrachteten Betriebe 2016 (vor und nach Einstieg in die VK-
Forderung) und 2022, aufgeteilt nach Humusgruppen sowie OKO- und VK-Teilnahme
(Flachenanteile in Prozent)
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der InVeKoS-Daten (2016, 2022).

Die konventionellen Betriebe, welche von 2016 auf 2022 in die VK-Férderung einstiegen (die ersten beiden
Balken von unten) und die Betriebe, welche von 2016 auf 2022 auf den Okologischen Landbau umstellten (Balken
drei und vier von unten), zeigen einen deutlichen Anstieg des Anteils humusmehrender Kulturen zum Jahr 2022.
Im Jahr 2022 ist der Anteil mittel humusmehrender Kulturen bei den Betrieben, die auf Okolandbau umstiegen
deutlich groRer (+ 25 Prozentpunkte) als bei denen, die in die VK-Forderung einstiegen (+ 3 Prozentpunkte). Der
hohe Anteil mittel humusmehrender Kulturen bei der Umstellung auf den Okologischen Landbau, wozu
Ackergras und Leguminosen-Grasgemenge zdhlen, ist hochstwahrscheinlich im verpflichtenden Anteil an
Leguminosen als Stickstoffquelle im Okolandbau begriindet. Plausibel ist auch, dass bei einem gleichzeitigen
Einstieg in beide Forderungen im Jahr 2022 der Anteil an schwach humusmehrenden Kulturen am starksten
angestiegen ist. Dieser Anstieg ist auch bei den beibehaltenden Okobetrieben aufgetreten, welche 2022 mit der
Forderung Vielfaltiger Kulturen begannen (die obersten zwei Balken).

Mitnahmeeffekte liegen basierend auf den Ergebnissen der Akzeptanzbewertung (Roggendorf et al., 2024) fir
die Gruppe der Okobetriebe vor, die zeitgleich an der VK-Férderung teilnahmen. Die Mitnahme liegt bezogen auf
die VK-Férderfliche bei 27,5 %, jenem Anteil der durch Okobetriebe bewirtschaftet wird (basierend auf den
InVeKoS-Angaben von 2020). Da die Humusbilanz dieser Betriebe schlechter als die der ,reinen” Okobetriebe ist,
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werden die Wirkungen dieser Betriebe in Bezug auf die Flachenwerte und Summe nicht gewertet. In der
Gesamtbetrachtung werden daher nur die ,,reinen” VK-Wirkungen der Betriebe beriicksichtigt.

Ausblick

In der neuen Forderperiode ab 2023 wird die Forderung nicht mehr als reine AUKM angeboten. Sie ist in der
Okoregelung 2 ,Vielfiltige Kulturen“ aufgegangen, deren Grundbedingungen zum Erhalt der Teilnahme an der
HALM MaRnahme erfiillt werden missen. Die AUKM Vielfdltige Kulturen im Ackerbau baut somit auf dem
bisherigen Niveau auf, ist aber nicht mehr lGber GAP-Mittel finanziert. Sie besteht aus fiinf verschiedenen
Modulen, welche erhdhte Anforderungen in den Bereichen grofRkérnige Leguminosen, bliihende Kulturen,
Getreidesommerungen, Erosionsschutz und humusmehrende Kulturen formuliert. Besonders die letzten beiden
Module stellen fir den Bodenschutz eine Steigerung des Niveaus und den damit verbundenen
Ressourcenschutzwirkungen dar. In den Férderbedingungen werden die Wirkungsfaktoren des C-Faktors
(Erosionsschutz) und der Anteil humusmehrender Kulturen (Kohlenstoffspeicherung im Boden) adressiert
(HMLU, 2024b; Fréanzke, 2025).

Ob die Mitnahmeeffekte bei der Kombination OKO- und VK-Férderung dhnlich hoch sind, wie es die dargestellten
Ergebnisse fiir Hessen 2014 bis 2022 zeigen, ist unklar. Das Mitnahmepotential der MaBnahmenkombination
OKO-VK ist aber vergleichsweise hoch und sollte weitgehend reduziert werden.

5.4.5 Okologischer Landbau

Der Okologische Landbau besteht aus den beiden TeilmaRnahmen 11.1 Einfiihrung &kologischer Landbau und
11.2 Beibehaltung 6kologischer Landbau. Sie konnten bis zum Jahr 2022 jahrlich beantragt werden. Der
Forderhochststand wurde in Hessen 2022 mit 116.962 ha (InVeKoS-Daten) erreicht, womit der urspriinglich
gesetzte Zielwert von 90.000 ha deutlich tberschritten wurde (HMUKLV, 2015). Die 6kologisch bewirtschaftete
Forderflaiche umfasste im Jahr 2021 knapp 22% des im InVeKoS erfassten Grinlandes, 10,5% der
Dauerkulturflache und gut 9 % der Ackerflache in Hessen (Roggendorf et al., 2024).

Der Okolandbau ist mit positiven Wirkungen auf die abiotischen und biotischen Schutzgiiter verbunden, von
denen hier lediglich das Schutzgut Boden betrachtet wird. Er tragt auch zum Erosionsschutz bei. Im Gegensatz
zur konventionellen Landbewirtschaftung wird meistens mit einer geringeren Pflugtiefe gearbeitet (Honecker et
al., 2022). Die Fruchtfolgen weisen einen geringeren Anteil an erosionsfordernden Kulturen, wie Reihenfriichte
und einen hoheren Anteil an Kleegras(untersaaten) auf, was das Erosionsrisiko senkt (Honecker et al., 2022; AG
Erosionsschutz, 2017; Schmaltz et al., 2023). Es konnte ca. 30 % weniger durchschnittlicher Sedimentaustrag bzw.
0,54 t/ha*a im Vergleich zur konventionellen Bewirtschaftung nachgewiesen werden (Seitz et al., 2019). Zudem
zeichnet sich der Okologische Landbau durch erosionsmindernde BewirtschaftungsmaBnahmen aus, wie ein
hoher Eintrag bzw. eine hohe Zufuhr organischer Substanz, Mulchbedeckung, diverse Fruchtfolgen mit Klee-
Grasmischungen und Luzerne-Grasmischungen, was letztendlich positiv auf den Erosionsschutz wirkt. Zudem
weisen 6kologisch bewirtschaftete Boden aufgrund des groReren Corg-Gehalts eine héhere Aggregatstabilitat und
Infiltrationsraten auf, welche die Erosion tendenziell verringern. Das alles sorgt dafiir, dass auch bei
Literatursynopsen der Okolandbau im Vergleich zum konventionellen Anbau einen geringeren Bodenabtrag zu
verzeichnen hat (Haller et al., 2020; Sanders und HeR, 2019).

BewirtschaftungsmaBnahmen, welche sich neben dem Erosionsschutz auch positiv auf die Bodenfruchtbarkeit
auswirken, wie eine hohe Zufuhr an organischer Substanz/organischer Diinger, diversifizierte Fruchtfolge mit
mehrjihrigen Leguminosen und stindige Bodenbedeckung, werden im Okologischen Landbau vergleichsweise
haufig angewendet (Tiefenbacher et al., 2021; Haller et al., 2020; Wistemann et al., 2023). Demnach kann eine
groRe Bodenfruchtbarkeit angenommen werden. Allerdings kénnen diese positiven Effekte durch tiefes oder
dauerhaftes Pfligen oder haufiges Uberfahren der Flichen, welches sich beides negativ auf die
Bodenfruchtbarkeit auswirkt, verringert werden. Insgesamt ergeben Langzeitversuche und Paarvergleiche von
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okologischen und konventionellen Betrieben, dass die organische Bodensubstanz und die C-Speicherung in der
Okologischen Landwirtschaft im Vergleich zu konventioneller Bewirtschaftung erhoht ist (Haller et al., 2020;
Sanders und Hef, 2019). Im Vergleich zu anderen Praktiken zur Kohlenstoffbindung im Boden wird der
Umstellung auf den Okologischen Landbau ein groRes Potenzial von 2.150 kg CO»-Aq. pro Hektar und Jahr
zugewiesen (EU-KOM, DG Agri, 2024). Bei zwanzigjihriger Laufzeit kann im Okolandbau bis zu 287 +
102 kg C/ha*a mehr Kohlenstoff im Oberboden (0 bis 20 cm/30 cm®) festgelegt werden (Potenzial) als bei
konventioneller Bewirtschaftung (Tiefenbacher et al., 2021). Im Schnitt sind die SOC-Vorrate im Okolandbau um
1,8 £ 1,44 t C/ha hoherer als in nicht-6kologischen Bewirtschaftungssystemen (Gattinger et al., 2012). Vor allem
fur den Oberboden (0 bis 15 cm) konnte festgestellt werden, dass in 6kologisch bewirtschafteten Boden der
Bodenkohlenstoffgehalt im Gegensatz zur konventionellen Bewirtschaftung leicht erhoht ist (LfL, 2006).

Pfligen wird beim Okologischen Landbau hiufig eingesetzt, um Unkrautregulierung zu betreiben. Allerdings ist
damit ein Risiko des SOC-Vorratsverlusts verbunden (Tiefenbacher et al., 2021). Wenn im Okologischen Landbau
eine reduzierte Bodenbearbeitung anstelle des normalen Pflligens praktiziert wird, kann im Schnitt in allen
Bodenhorizonten ein Anstieg im Corz Vorrat festgestellt werden (Oberboden 0 bis 10/15cm: 3,8t C/ha,
Mittelschicht bis 15 bis 30 cm: 1,6 t C/ha, Unterboden [UB] 70 bis 100 cm: 2,5 t C/ha) (Krauss et al., 2022). Da zur
Bodenbearbeitung keine Daten vorliegen, sind keine Analysen vorgenommen worden. Der Okologische Landbau
zeichnet sich entsprechend den Bedingungen der VO (EG) Nr. 834/2007 bzw. ab dem 01.01.2022 VO (EU)
2018/848 auch durch eine mehrjdhrige Fruchtfolge aus, inklusive der Integration von Leguminosen und
Grindungspflanzen. Vielgliedrige Fruchtfolgen tragen im Gegensatz zu Monokulturen starker zum Aufbau des
SOC-Vorrats bei. Zudem wird das Potenzial zur Kohlenstoffsequestrierung im Oberboden (0 bis 20/30 cm)
erhoht,um 216 £ 117 kg C/ha*a im Vergleich zu eingliedrigen Fruchtfolgen (Tiefenbacher et al., 2021). Besonders
wirksam sind diverse Fruchtfolgen mit Klee-Grasmischungen und Luzerne-Grasmischungen (Levin et al. 2019
zitiert in: Haller et al., 2020). Zudem ist der Einsatz von organischem Diinger aufgrund des Mineraldiingerverbots
(N-, P-, K-Diinger) ein zentraler Punkt im Okologischen Landbau. Das Einbringen von Stallmist und Kompost tragt
unabhangig der Bewirtschaftungsart zum Humusaufbau bei. Im Vergleich zu Ackerland ohne organische Diingung
kann so langfristig bis zu 22t C/ha*a in den Boden eingetragen werden (Kérschens et al., 2013). Um
klimawirksamen Humusaufbau zu erzielen und fiir die C-Sequestrierung anrechnen zu kénnen, missen auf den
Flachen z. B. eines Betriebs Verlagerungseffekte bzw. Leakage-Effekte ausgeschlossen werden. Das heiflt, die
Menge an aufgebrachter organischer Substanz muss insgesamt mehr werden, sonst erfolgt nur eine
Umverteilung auf den Flachen (Wiesmeier et al., 2020; Wiistemann et al., 2023).

Die bisherigen oben aufgefiihrten Ergebnisse der Wissenschaft, welche die positiven Beitrdge des Okologischen
Landbaus zur Kohlenstoffspeicherung hervorhoben, basieren auf kontrollierten Feldexperimenten. Allerdings
gibt es erstmals dazu Ergebnisse aus der landwirtschaftlichen Praxis. Eine Studie aus dem Jahr 2025 ergab, dass
es basierend auf Auswertungen von Bodeninventurdatensatzen keinen signifikanten Unterschied im
Bodenkohlenstoffgehalt und -vorrat unter 6kologischer Bewirtschaftung im Vergleich zur konventionellen
Landwirtschaft gibt. Untersuchte Faktoren waren neben dem Ertrag die Menge der organischen Diingung, der
Anbau von Zwischenfriichten und die Fruchtfolge in Bezug auf den Humusmehreranteil. Der letzte Faktor
bestétigte, dass der Anteil an Humusmehrern mit 39 % im Okologischen Landbau deutlich gréRer war als in der
konventionellen Landwirtschaft mit 11 %. Die anderen Faktoren glichen diesen Vorteil allerdings aus. Trotzdem
lautete das Fazit, dass der Bodenkohlenstoffaufbau im Okolandbau, welcher vorwiegend auf die
humusférdernden Fruchtfolgen zurlickzufiihren ist, deswegen mit einem deutlich weniger negativen
Umwelteffekten einhergeht als im konventionellen Anbau. Dies ist vor allem darauf zuriickzufiihren, dass im
konventionellen Anbau der Bodenkohlenstoff durch den erheblichen Einsatz von Mineraldiingern aufgebaut
wird, welcher sowohl bei der Produktion (groRer Energieeinsatz) als auch im Einsatz bzw. in der Ausbringung mit
groeren Emissionen (z. B. THG-Emissionen) verbunden ist (Briigge und Don, 2025).

9 Die Untersuchungen unterscheiden sich in ihren analysierten Oberbodenmaichtigkeiten, sodass in den folgenden Absitzen

verschiedene BezugsgroBen und Betrachtungsweisen dargestellt sind.
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Quantifizierung der Wassererosionsschutzwirkung

Die Erosionsschutzwirkung der geforderten 6kologisch bewirtschafteten Ackerflachen wurden mit dem Jahr 2021
kalkuliert, da fiir Hessen die aktuellsten Enat Daten fiir dieses Jahr vorlagen (HLNUG, 2023). Die Wirkung ist
demnach fir weniger Flache als der Forderhochststand angegeben, wodurch der Bodenabtrag in Bezug auf die
erreichte Flache leicht unterschitzt wird. Da bei der Zuordnung der Ackerflichen des Okolandbaus (InVeKoS-
Daten) zu den HLNUG-Daten der natirlichen Erosionsgefdhrdung nicht alle zugeordnet werden konnten
(technisch bedingt), ist die Flache ca. um ein Drittel unterschéatzt und basiert auf 20.724 ha.

Durch die okologische Bewirtschaftung der Ackerflaichen wurde, im Vergleich zur Situation ohne Forderung
(natdrliche Erosionsgefahrdung) im Jahr 2021, der Bodenabtrag um ca. 434.000 t bis maximal 614.000 t reduziert
(vgl. Tabelle 23).

Tabelle 23: Potenziell vermiedener mittlerer Bodenabtrag auf 6kologisch bewirtschafteten Ackerflachen

Mittlerer vermiedener Bodenabtrag

3 ro Flache esamt
CC-Kulisse  E,,-Stufe Fldche P &
Oko AL Min Max Min Max
[ha] [t/ha*a] [t/a]
CCWasserO EnatO 0,1 '0,03 '0,12 - 0,0 - 0,0
E,.il 269 0,39 0,57 104,8 153,1
) 997 2,34 2,77 2.333,2 2.761,9
Enat3 1.169 4,79 5,24 5.597,7 6.123,6
E. .4 3.982 7,11 12,31 28.312,4 49.019,0
CCasserl E, a5 5.658 14 23,73 79.205,9 134.253,9
CClasser? Eui6.1 4.733 25,81 39,56  122.164,4 187.246,2
E,.:6.2 2.590 42,76 60,56 110.768,5 156.878,9
E, .:6.3 1.327 64,45 58,4 85.500,3 77.474,3
Summe 20.724 20,9 29,6 433,987 613.911

Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des HLNUG (2021) und InVeKoS (2021).

Eine alternative Darstellung des vermiedenen Bodenabtrags mit der Verteilung auf die verschiedenen Enat-Stufen
zeigt Abbildung A im Anhang.

In der Enat-Stufe O ist der Abtrag im Minimum negativ, da gegeniber der natirlichen sehr geringen
Erosionsgefdhrdung eine Ackerbewirtschaftung immer mit (mehr) Bodenabtrag verbunden ist. Die anderen
vermiedenen Bodenabtragsmengen liegen im positiven Bereich und stellen den vermiedenen Abtrag dar.

Mit der ABAG wurde auf den Ackerflichen des Okologischen Landbaus ein Bodenabtrag von im Mittel zwischen
1,27 bis 4,56 t/ha*a kalkuliert. Diese Werte passen auch zu dem fir Hessen im Jahr 2021 nach Quellen des
Thinen-Instituts mittleren Bodenabtrag von 2,32 t/ha*a, unter der Pramisse eines C-Faktors auf der
Gemeindeebene (Baum et al., 2025).

Quantifizierung der Kohlenstoffspeicherung im Boden

Fiir den Okologischen Landbau wurde die vereinfachte Humusbilanz der Fruchtfolge im Vergleich zur Situation
ohne Foérderung bzw. zur konventionellen Bewirtschaftung kalkuliert, wie in Kapitel 4 beschrieben.
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Die Ergebnisse unterteilen sich in separate Auswertungen fiir die Jahre 2016 und 2022 (als Vorher-Nachher- bzw.
Mit-Ohne Vergleich) sowie in die Auswertungen als DiD-Vergleich. Bei der Betrachtung der beiden Einzeljahre
fallt auf, dass die Summen der vereinfachten Humusbilanzierungen sowohl konventionelle als auch 6kologischer
Betriebe positiv sind (Spaltenziffer 1). Allerdings zeichnen sich die konventionellen Betriebe durch deutlich
geringere positive Summen als die okologischen Betriebe aus (vgl. Tabelle 24). Die humusmehrende
Bewirtschaftungsweise mit stirker positiven Humusbilanzen im Okologischen Landbau, ist klar erkennbar. Zu
beachten ist die Anzahl der in den Analysen beriicksichtigten Betriebe. Die Anzahl der 6kologisch wirtschaftenden
Betriebe ist im Vergleich zur Anzahl konventionell wirtschaftender Betriebe deutlich geringer. Dies ist zum einen
darin begriindet, dass nur ein geringer Teil (Jahr 2020: 10 %) der hessischen Betriebe 6kologisch wirtschaftete.
Zum anderen dominierte in den hessischen Okobetrieben die Griinlandnutzung; viele Okobetriebe wurden bei
der Analyse der Humusbilanzen des Ackerlandes nicht mit einbezogen (vgl. Bericht von Roggendorf et al., 2024).

Tabelle 24: Vergleich der Humusreproduktionsleistung fiir die Jahre 2016 und 2022, Unterscheidung
konventionell und 6KO

Humusreproduktionsleistung [Hiq/ha*a]

(4) Differenz:

Anzahl
Jahr Bewirtschaftungsart z Ackerflache . Mittelwert
Betriebe . (3) Mittelwert .
(1) Summe (2) Mittelwert A gewichtet zu
gewichtet .
in] konventionellen
[ha] Betrieben
2022 konventionell 11.227 348.190 1.351.495 59,3 3,9
OKo 1.126 22.350 5.762.819 323,4 257,8 254,0
2016 konventionell 13.403 412.710 32.110.181 91,3 77,8
OKo 792 14.216 3.505.491 293,0 246,6 168,8

OKO = 6kologischer Landbau

Quelle: Eigene Berechnung auf Grundlage von InVeKoS-Daten (2016, 2022) und VDLUFA-Werten (2014) sowie Werten aus Poeplau
und Don (2015) und Kolbe und Zimmer (2015). OKO = Okologischer Landbau.

Bei den Mittelwerten auf Betriebsebene (Spaltenziffer 2) fallt auf, dass die Humusbilanzen der 6kologisch
wirtschaftenden Betriebe ebenfalls deutlich positivere Mittelwerte aufweisen als die konventionellen Betriebe.
Okobetriebe arbeiten generell etwas stirker humusmehrend bzw. bauen mehr humusmehrende Kulturen an
(siehe dazu nachster Abschnitt zur Auswertung der angebauten Fruchtarten). Bei der Betrachtung der
Betriebsebene gibt es einzelne AusreiBer mit Extremwerten, deren Einfluss auf das Ergebnis auf das
flachengewichteter Mittelwerte reduziert wurde. Im Vergleich zur Situation ohne Férderung (Spaltenziffer 4) ist
mit der OKO-Férderung ein Eintrag bzw. eine Einsparung von Kohlenstoff von ca. 254 Humusiquivalenten/ha*a
im Jahr 2022 verbunden. Die Humussalden der gewichteten Mittelwerte in den konventionellen und
Okobetrieben sind nach der VDLUFA als ,,ausgeglichen” zu bewerten, was bedeutet, dass kein Handlungsbedarf
der Betriebe zur Verdnderung ihrer Bewirtschaftung (z. B. Anbau anderer Fruchtarten) besteht und der
Humusabbau durch die Humuszufuhr, im Mittel der betrachteten Betriebe, ausgeglichen wird (VDLUFA, 2014:
Tabelle 3b).

Bei der Verknlipfung der InVeKoS-Betriebe von 2016 und 2022, welche dieselbe Betriebsnummer in beiden
Jahren hatten, konnten Entwicklungen auf Einzelbetriebsebene betrachtet sowie Vergleiche Mit-Ohne-Vorher-
Nachher angestellt werden (vgl. Abbildung 8).
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Abbildung 8:  DiD-Vergleich, vereinfachte Humusbilanzen der Betriebe nach Bewirtschaftungsart fiir die
Jahre 2016 und 2022 mit und ohne OKO-Férderung
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Quelle: Eigene Berechnung und Darstellung auf Grundlage von InVeKoS-Daten (2016, 2022) und VDLUFA-Werten (2014) sowie
Werten aus Poeplau und Don (2015) und Kolbe und Zimmer (2015).

Die Auswertungen unterstiitzen die Ergebnisse der oben dargestellten Betriebsgruppen. Wie in Tabelle 24 sind
die Humusbilanzen bei allen betrachteten Betriebsgruppen positiv, was vor allem auf die Integration des
Verbleibs der Koppelprodukte auf dem Feld und die damit verbundene humusmehrende Wirkung
zurlickzufiihren ist sowie bei den konventionellen Betrieben auf die Beriicksichtigung der OVF-Flichen mit
Zwischenfruchtanbau zur Bilanzierung.

Werden die Betriebe betrachtet, welche in den Okologischen Landbau eingestiegen sind (2016 keine OKO-
Férderung und 2022 OKO-Férderung) ist ersichtlich, dass bei diesen Betrieben die Summe der vereinfachten
Humusbilanz 2016 noch etwas geringer positiv war und sich 2022 sehr stark erhdht hat (+ 63 Prozentpunkte). Bei
Betrachtung der gewichteten Mittelwerte, ist der Effekt etwas geringer ausgepragt (+ 48 Prozentpunkte). Damit
war der Effekt der Umstellung auf den Okologischen Landbau mit der tendenziell stirker humusmehrenden
Bewirtschaftung gut zu erkennen. Die bewirtschaftete Ackerfliche ist bei den einsteigenden Okobetrieben
zwischen beiden Jahren starker angestiegen (plus 10 %) als bei den konventionellen Betrieben (plus 6 %). Bei den
konventionellen Betrieben zeigte die vereinfachte Humusbilanz im flachengewichteten Mittelwert, dass der
Anbau der Kulturen auf den Flachen 2022 etwas starker humusmehrender war als 2016. Die Betriebe, welche
den Okologischen Landbau beibehielten, zeigten 2022 eine stirkere humusmehrende Bewirtschaftung als 2016
(einfacher Mittelwert), wie auch die etwas positivere Summe der Humusbilanz (+ 8 Prozentpunkte). Der
gewichtete Mittelwert hingegen war leicht gesunken (- 4 Prozentpunkte).

Werden die angebauten Fruchtarten entsprechend ihrer Humusreproduktionsleistung in humusmehrende und
humuszehrende Gruppen sortiert (Einteilung im Anhang, vgl. Tabelle A1 und Tabelle A2), zeigt sich ein etwas
genaueres Bild, welche Fruchtarten bei den beiden Bewirtschaftungsarten im Fokus standen (vgl. Abbildung 9).
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Abbildung 9:  Verteilung der Fruchtarten der betrachteten Betriebe 2016 (vor Einstieg in die Forderung) und
2022, aufgeteilt nach Humusgruppen sowie mit und ohne OKO (Flichenanteile in Prozent)
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Quelle: Eigene Darstellung auf Basis der InVeKoS-Daten (2016, 2022).

Die konventionellen Betriebe zeichnen sich durch den Anbau groftenteils humuszehrender Kulturen aus (ca.
97 % im Jahr 2016, ca. 93 % im Jahr 2022). Bei den OKO Einsteigenden zeigt sich vor dem Umstieg 2016 ein groRer
Anteil humuszehrender Fruchtarten als im Jahr 2022. Bei dem Umstieg auf Okologischen Landbau wurde der
Anteil humuszehrender Gruppen (v. a. der Gruppe schwach und mittel humuszehrend) reduziert. Dazu gehéren
nach der Einteilung der VDLUFA verschiedene Fruchtarten wie Getreide, Ol- und Faserpflanzen und Mais. Aber
auch der Anteil der sehr starken Humuszehrer wurde verringert, wozu die Hackfriichte zahlen. Erhéht wurde
hingegen der Anbau von schwach und mittel humusmehrenden Fruchtarten. Dies sind vorwiegend
Kérnerleguminosen und Ackergras, was den Vorgaben des Okologischen Landbaus entspricht (s. 0.). Somit
verschob sich der Wert der vereinfachten Humusbilanzsumme in Richtung humusmehrend. Die beibehaltenden
Okobetriebe (die ersten beiden Balken von oben) weisen in beiden Jahren ebenfalls einen hohen Anteil
humusmehrender Kulturen auf (35 % im Jahr 2016, 38 % im Jahr 2022). Bei den Okobetrieben, welche aus der
Forderung ausstiegen®® (die untersten zwei Balken), ist der Anteil humusmehrender und -zehrender Kulturen in
der Summe ungeféhr gleichgeblieben, die Differenz besteht vorwiegend aus einer 2022 gréReren Flache v. a. von
schwach aber auch mittel humuszehrender Kulturen. Allerdings sind die Anteile humuszehrender Kulturen nicht
mit dem Niveau der konventionellen Betriebe 2022 vergleichbar, welche deutliche hohere Anteile dieser
Kulturen aufwiesen.

5.4.6 Ausgleichszulage

Die folgenden Ausfiihrungen sind dem Bericht von Reiter und Sander (2022) zur Ausgleichzulage (TM 13.2) und
der Wirkung auf den Erhalt des Dauergriinlandes entnommen. Die wirkungsbezogenen Aussagen sind auch auf
die Ausgleichszulage in spezifischen Gebieten (TM 13.3) Ubertragbar.

Mit der giiltigen Neuabgrenzung der Kulisse wurden 343 hessische Gemarkungen mit einer landwirtschaftlichen
Flache von 112.768 ha erfasst. Insgesamt wurden 1.540 Gemarkungen mit 455.878 ha LF und somit rund 60 %
der hessischen LF als benachteiligt eingestuft. Wie in Tabelle 9 dargestellt sind fiir die TeilmaBnahme 13.2 zum

10 Sjehe FuBnote zu den VK-Aussteigenden.
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Ausgleich der aus naturbedingten Griinden benachteiligte Gebiete rund 343.110 ha abgegrenzt. In den in zwei
Schritten abgegrenzten Kulisse fir die TM 13.3 sind 5.777 ha LF im Jahr 2019 und 2020 weitere 106.991 ha LF
definiert worden. Im EPLR sind 334.000 ha fiir die TM 13.2 und 75.000 ha fiir die TM 13.3 als Flachenziel
vorgesehen (vgl. Tabelle 9).

Zum Forderhochststand wurden bis Ende 2022 fiir die TM 13.2 ca. 298.200 ha erreicht, was einer Zielerreichung
von 89 % entspricht (Monitoringdaten). Entsprechend fiir die TM 13.3 wurden ca. 16.700 ha erreicht, was einer
Zielerreichung von 22 % entspricht. Fir die Erosionsgefahrdung sind die Ackerflachen in der AGZ-Kulisse von
Bedeutung und deren Erhaltung der traditionellen, umweltschonenden landwirtschaftlichen
Bewirtschaftungsformen (vgl. Zielsetzung AGZ im EPLR). Fiir die Kohlenstoffspeicherung im Boden ist v. a. der
Grinlanderhalt wichtig. Relevant sind dann weiterhin die Flachen, fir die keine weiteren Auflagen aufgrund von
AUKM aus Bodenschutzsicht vorlagen.

Die zentralen Punkte, warum der Griinlanderhalt nicht direkt mit der AGZ Foérderung in Verbindung steht, sind
im Folgenden kurz aus dem AGZ-Bericht (s. 0.) zusammengefasst:

. Der Umfang des Dauergriinlandes (absolut und anteilig an der LF) hat auf den InVeKoS-GIS basierten
Datenauswertungen seit 2010 bis 2019 nicht abgenommen.

. Ein Anstieg des Dauergriinlandes in den benachteiligten Gebieten stellte sich ein, obwohl
Einkommensnachteile in der Flachenbewirtschaftung in den benachteiligten Gebieten durch die AGZ
nicht vollstandig kompensiert wurden. Die Entwicklung des Ackerlandes zeigte hingegen eine
gegenldufige Entwicklung und hat sich ausgehend 2018 um drei % zur Basis von 2005 verringert.

. Eine durch die AGZ induzierte Griinlanderhaltungswirkung kann nur dort wirksam werden, wo nicht
bereits andere Regelungen zur Griinlanderhaltung gelten. Damit scheiden die Betriebe aus, welche dem
Greening unterliegen oder Férderung fir den Griinland-Vertragsnaturschutz im HALM erhalten. Rund ein
Viertel des geforderten Dauergriinlandes wurde nicht durch Greening-Verpflichtungen erreicht. Diese
Flachen werden fast vollstindig von Okobetrieben bewirtschaftet (green by definition, demnach kein
Griinlanderhalt durch die Direktzahlungen).

. Da die Forderung in der jetzigen Form keine explizite Regelung zum Griinlanderhalt beinhaltet, kann
nicht per se von einer durch die Férderung induzierten Griinlanderhalt oder Nutzung ausgegangen
werden.

. Die AGZ-Zahlung erhoht die Rentabilitat der DGL-Nutzung, hieraus lasst sich kausal per se keine (aktive)
Grinlandnutzung oder griinlandbasierte Tierhaltung begriinden.

Somit kann auch keine Sicherung des Griinlandes in Bezug auf die Wirkung zur Kohlenstoffspeicherung im Boden
angenommen werden.

In Bezug auf den Wassererosionsschutz ist die Wirkungskette denkbar, dass durch die AGZ-Zahlungen die
aktuelle umweltschonende Bewirtschaftung (z. B. Griinland oder Ackerland) erhalten wird. Griinland, welches
nicht durch die Greening-Regelungen und somit auch nicht der Griinlanderhaltungsklausel erhalten werden
muss, kénnte dann erhalten oder auf erosionsgefahrdeten Ackerflichen weiterhin schonend bewirtschaftet
werden. Da aufgrund der AGZ-Férderung dieser Gebiete (Ackerland und Griinland) keine Forderauflagen zur
Bewirtschaftung verbunden waren, die iiber die GLOZ-Standards hinausgehen und nur die Zugehérigkeit zur
Kulisse den Zahlungsanspruch begriindet, ist demnach auch keine dariiberhinausgehende Bodenschutzwirkung
in den Forderauflagen verknipft.

Somit kann aufgrund der vorhandenen Auswertungen bei der Ausgleichzulage 13.2 und 13.3 keine
Bodenschutzwirkung und damit verbunden auch keine Mitnahmeeffekte abgeleitet werden.
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5.5 Wirkungen der MaRnahmen ohne programmierte Bodenschutzziele: Europdische
Innovationspartnerschaften

Das Kapitel stiitzt sich auf Angaben aus dem ausfiihrlichen Bericht von Eberhardt (2022). Fir die TeilmaBnahme
EIP-Agri gab es in der Forderperiode bis 2022 sieben Calls mit 34 geférderten Vorhaben (Eberhardt, 2022). Die
Deutsche Vernetzungsstelle Landliche Rdume (DVS), als bundesweiter Informations- und Ansprechpartner fir
EIP-Projekte, hat die 34 hessischen EIP-Vorhaben thematisch klassifiziert (DVS, 2024). Dabei sind fir den
Bodenschutz aus den aufgefiihrten Themenbereichen mehrere relevant: Ackerbau (14 Projekte), Boden-
/Wasserschutz (6 Projekte), Bodenfruchtbarkeit und N-Effizienz (6 Projekte), Ziichtung (4 Projekte), wobei
Mehrfachzuweisungen moglich waren. Von diesen wurden wiederum durch ein Screening der Abschlussberichte
und/oder Merkblatter acht EIP-Vorhaben identifiziert, die einen engeren oder weiteren Bezug zu den konkreten
Bewertungskriterien (Wassererosionsschutz, Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung im Boden, vereinfachte
Bodenbewirtschaftung) aufwiesen (vgl. Tabelle 25).



Tabelle 25: Merkmale der ausgewdhlten bodenschutzrelevanten EIP-Agri Vorhaben
Vorhabens- N . . . abge-
Call Vorhaben/Projekttitel Kurztitel Wirkungsart Bodenbezogene Wirkungspfade
nummer schlossen
2 5 Implementierung und Weiterentwicklung einer GS-Netz (x) Mit online verfligbaren Assistenzmanagementsystemen zur Bewdasserung fur den X
online-basierten Entscheidungshilfe zur effizienten Freilandgemiiseanbau kénnen langfristig Wasserressourcen effizienter eingesetzt werden. Durch
Bewdsserungssteuerung fir Freilandgemuse etwaige Einsparungen und den gezielteren Einsatz konnen auch durch zu starke Bewdsserung
ausgeloste Erosionsereignisse vorgebeugt und/oder den Boden vor Austrocknung geschiitzt werden.
9 Ertrags- und Qualitatssicherung von Winterweizen Garreste- (x) Mit einem innovativen und standortgerechten Einsatz von Garresten als organischen Diinger kann X
und Mais durch optimierten Einsatz von Garresten Dlngung die Dingemittelmenge gezielt bei weniger Umweltbelastung (Nahrstoffuberschisse, THG-Aussto
in Hessen etc.) bemessen und gewahlt werden.
3 11 Innovativer Biogemisebau in Nordhessen im Biogemiise X Einrichtung einer regionalen Wertschopfungskette fir den biologischen Feingemiiseanbau. X
Rahmen der landwirtschaftlichen Fruchtfolge Integration in bestehende Fruchtfolgen -> Auflockerung der Fruchtfolgen. Aufbau von
sowie Verarbeitung als Grundlage einer regionalen Beratungsmodulen, fiir den gelungenen Anbau von Biogemiise als weiteres Standbein ->
Wertschopfungskette mit Arbeitsplatzen fiir Wissenszuwachs im Bereich Biogemuseanbau in Nordhessen.
Menschen mit Behinderung
15 Anbau von Soja ohne Flachenkonkurrenz durch Soja on top X Erhéhung des Sojaanbaus mit einem kombinierten Anbausystem in Winterweizen- und X
Mischanbau in Weizen und Silomais Silomaiskulturen. Keine Flachenkonkurrenz, kein zusatzlicher Flachenbedarf fiir Sojaanbau.
Verstarkter Anabu von Soja auf den Flachen flihrt zu einer erhdhten N-Verfiigbarkeit der
Nachfolgekulturen -> erhohte Nahrstoffverfigbarkeit, weniger N-Diingemitteleinsatz. Regionale
Werschépfung statt Importe aus Drittlandern- > Senkung der importieren THG-Emissionen.
5 22 Entwicklung innovativer Anbausysteme zur Humuvation X Innovative Anbausysteme und gezielter Humusaufbau sorgen fir eine gestarkte Kohlenstofffixierung X
Forderung der Ertragsstabilitdt und des im Boden.
Humusaufbaus
23 Entwicklung eines wirtschaftlichen Anbausystems Mulchgemiise X Durch neue Mulchsysteme "Kombi-Mulch-Verfahren" im Gemisebau wird das Bodenleben und die X
fur Gemuse im naturnahen Mulchsystem Hessen Humusbildung gefordert, die Nahrstoffverfiigbarkeit erhéht und die Erosionsanfilligkeit reduziert.
6 27 Sorghum fiir Kornnutzung in Hessen: Etablierung  Konsorghum X Sorghum ist eine neue Kulturpflanze, welche eine mit Leguminosen vergleichbare X
von neuen lokal-adaptierten Sorten far Hessen Humusreproduktionsleistung aufweist und damit zur Bodenverbesserung beitragt. Sie ist fir den
Okolandbau geeignet und hat ein tiefgreifendes Wurzelsystem -> Bodenlockerung
7 34 Innovative Werkzeuge der Prazisionslandwirtschaft Deep Farming (x) Mit innovativen Werkzeugen der Prézisionslandwirtschaft wird eine erhéhte Dingeeffizienz

im On-Farm-Versuch

basierend auf den kleinrdumigen, klimatischen Bodenverhaltnisse angestrebt. Damit wird ein
potenzieller Nahrstoffiiberschuss reduziert und die Nahrstoffversorgung optimal gewahrleistet ->
Reduzierung des Diingemitteleinsatzes und Steigerung der Nahrstoffversorgung.

x = direkte Wirkungspfade, (x) = indirekte oder langere Wirkungspfade

Quelle: Eigene Darstellung mit Angaben von der Deutsche Vernetzungsstelle Landliche Raume (DVS, 2024) sowie den Projektmerkblattern und Abschlussberichten.
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Zum Teil waren es Vorhaben mit inhaltlich |langeren bodenspezifischen Wirkungsketten. Thematisch haben die
Vorhaben Ankniipfungspunkte zu Bodengesundheit, wie eine effizientere organische Diingung oder ein erhdhter
Humusaufbau, Zucht und Etablierung angepasster Sorten (Biogemisesorten, Soja, Sorghum) oder schonende
bzw. innovative Bodenbewirtschaftung (Mulch, Prazisionslandwirtschaft, verschiedene Bearbeitungsverfahren)
sowie dem Aspekt des Bodenschutzes. Dazu gehéren z. B. friihere und gesteigerte Bodenbedeckung durch
naturnahe Mulchsysteme, erhohte Stickstoffverfiigbarkeit im Boden durch Sojaanbau sowie
ressourcenschonende Bewasserungssysteme, welche sich positiv auf den Schutz vor Bodenerosion auswirken.
Auch auf die Humusspeicherung im Boden und die Kohlenstoffsequestrierung werden in Vorhaben abgezielt. Fir
diese aufgefiihrten Innovationsprojekte mit einer Laufzeit bis maximal Juni 2025 wurden in der FP bis 2022 eine
Summe von ca. 9,7 Mio. Euro bewilligt (Stand: 01/2022). Sieben Vorhaben sind basierend auf den Angaben der
Laufzeiten bereits abgeschlossen (DVS, 2024).

Erste gewonnene Erkenntnisse und erzielte Erfolge der abgeschlossenen Projekte zeigen sich bereits. Im Rahmen
des Projektes GS-Netz konnte eine marktreife App flr die Bewadsserungssteuerung entwickelt werden, welche
fir Salat und Zwiebeln eine effizientere Bewdsserung ermdglicht (Eberhardt, 2022). Durch das Garreste-
Diingungs-Projekt wurden u. a. Empfehlungen zur optimierten Anwendung von Garresten in Weizen und Mais
erarbeitet und der Offentlichkeit vorgestellt (Honermeier et al., 2020). Des Weiteren konnten in dem Biogemdiise
Projekt Wertschopfungsketten aufgebaut werden, welche regionale Kirbisse, unter Schaffung von
Arbeitsplatzen fir Menschen mit Behinderung, liefern koénnen. Auch ein Aufbau von regionalen
Wertschopfungsketten von Biosalaten-Arten kann aufgrund der Vorarbeit des EIP-Projektes in alle Richtungen
abgewickelt werden. Der Wissens- und Erfahrungszugewinn aufgrund der Praxis-Anbauversuchen und
Exkursionen konnte erzielt werden (ein Beratungsmodul war nicht notwendig) (Treis et al., 2020). Auch das
Kornsorghum-Projekt erzielte Projekterfolge, indem Kornsorghum-Zuchtstimme entwickelt wurden, welche
eine verbesserte lokale Adaption aufweisen. Kornsorghum wurde als neue Kultur durch Anbauversuche bei
praktischen Landwirten bekannt gemacht sowie eine Dissemination der Ergebnisse in der pflanzenbaulichen
Beratung konnte abgeschlossen werden (Kravcov et al., 2024).

Die Wirkung der EIP-Agri ist als gering positiv einzustufen. Acht der 34 Vorhaben setzen an
bodenschutzrelevanten Themen an und die Vorhaben kdnnen langfristig damit einen Beitrag zum verbesserten
Bodenschutz leisten. Positive Wirkungen fir den Bodenschutz konnen sich allerdings erst zeigen, wenn die
Innovationen sich durchsetzen und in der Praxis breite Anwendung finden. Mitnahmeeffekte sind bei den EIP-
Agri-Projekten weitgehend auszuschlieRen.

5.6 Koharenz und Synergie

In diesem Kapitel wird die Komplementaritdt, Kohdarenz und Synergie von Interventionen innerhalb des
Programms (interne Kohdrenz) und im Verhaltnis zu nationalen und EU-Politiken auBerhalb des EPLR (externe
Kohdrenz) betrachtet.

Im Zusammenhang der EPLR-Forderung ist unter Komplementaritat der Beitrag unterschiedlicher MaBnahmen
zu einem Ziel zu verstehen. Kohdrenz umfasst zum einen eine zeitliche und rdumliche Koordinierung zwischen
(komplementaren) Malnahmen durch administrative Abldufe und Organisation und/oder durch integrierende
Fordermafnahmen. Zum anderen beinhaltet sie die Vereinbarkeit von Férderphilosophien und -bedingungen
verschiedener Mallnahmen oder Programme und Akteuren und zwar von der Europdischen Ebene bis zur
Umsetzungsebene (Toepel, 2000). Letzteres ist insbesondere fiir die Betrachtung der Programmebene von
Relevanz. Interne Kohdrenz betrachtet dabei die Vereinbarkeit innerhalb eines Programms, hier der
Entwicklungsplan fir den landlichen Raum Hessen 2014 bis 2020, verlangert bis 2022, externe Koharenz das
Verhaltnis zu anderen nationalen und EU-Politiken. Synergien bezeichnen das konkrete Zusammenwirken von
verschiedenen Instrumenten oder MalRnahmen.
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Komplementar wirkende MaBnahmen waren im Bodenschutz mdglich, d. h. unterschiedliche MaBnahmen,
erganzen sich inhaltlich und tragen zum gemeinsamen Ziel des Bodenschutzes bei. Ein Beispiel ist die
Kombination zwischen dem Okolandbau als Basis auf der landwirtschaftlichen Fliche mit der Kombination der
Flurneuordnung, z. B. durch die erosive Hanglangen verkiirzt werden.

Die fur den Bodenschutz wirksamen Mafnahmen waren in den wenigsten Fallen fir die Erosionsvorsorge oder
den Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung im Boden programmiert (vgl. Tabelle 8) und/oder wurden nicht gezielt
auf fiir den Bodenschutz relevante Flachen gelenkt. Fiir die Kohlenstoffspeicherung im Boden ist die Lage nicht
direkt relevant. Méogliche Synergien sind daher, auch in Anbetracht der geringen Reichweite der
bodenschutzrelevanten Férderungen, eher zufallig.

Einzelne geférderte Vorhaben kdnnen auch mit negativen Wirkungen verbunden sein, die einen Zielkonflikt des
ELER aufzeigen (fehlende interne Kohédrenz). Ein Beispiel ist eine geringe Neuversieglung im Zuge der
TeilmaBnahme kleine Infrastrukturen (TM 7.2). Die neu versiegelten Flachen laufen dem Vorsorgegrundsatz des
Bodenschutzes aus § 1 des LBodSchG vor Versiegelung entgegen. Prinzipiell gilt die Aussage zur Versiegelung
auch fir die nicht im Bodenkontext betrachtete Agrarinvestitionsforderung und alle geforderten
Neubauvorhaben, bei denen Boden neu versiegelt wird.

5.7 Gesamtbetrachtung der bodenschutzrelevanten MaBnahmen

Die Wirkung der bodenschutzrelevanten MaRRnahmen auf die Ackerflache auf Programmebene wird in Form
einer synoptischen Zusammenfassung dargestellt (vgl. Tabelle 26). Dabei werden die drei Bewertungskriterien
»die TeilmaBnahmen tragen zur Kohlenstoffspeicherung von Béden bei“, ,die TeilmaRnahmen tragen zu einer
Verringerung der bewirtschaftungsbedingten Erosionsgefahrdung von Boden bei” sowie ,Stabilisierung der
Nahrstoffkreislaufe” herangezogen und in Form der drei Kurzbezeichnungen in den Spaltenkdpfen abgekiirzt.

Der erste Abschnitt in Tabelle 26 stellt die MaRnahmen mit SPB 4C-Zielsetzung dar; im zweiten Abschnitt sind die
MafRnahmen ohne explizite Zielsetzung aufgefihrt.



Tabelle 26: Zusammenfassung der betrachteten bodenschutzrelevanten MaRRnahmen
. Kohlenstoffspeicherung Stab|I.|.5|erung
Wassererosion . der Nahrstoff-
im Boden L
kreisldufe
erreichte Flache
\ in der vermiedener Bodenabtrag vereinfachte Humusbilanzierung:
" " Ziel- iccp U P 2)
CC, -Kulisse
Code Abkiirzung TeilmaBnahme/Vorhabenart setzung Output Wasser UIE Netto Humusaquivalente gekalkte Wirkungs- _
pro Fliche gesamt Flichen dauer Mitnahmen
pro Flache
.. . - . . gesamt gesamt
Minimum Maximum Minimum Maximum (Mittelwert
. (Summe) (Summe)
gewichtet)
[%] [t/ha*a] [t/a] [Hag/ha*a] [Hda/a] [t Corg/al [ha]
VA 4.3-2 Flur Flurneuordnung 3) X 82 Verfahren n.q. n.g. dh keine
T™M7.2 7.2 Kleine Infrastrukturen ¥ X 138 Vorhaben n.g. n.g. dh keine
Bodenschutzkalkung P 15.327 ha kein Effekt auf die
™ 8.5 8.5 kein Effekt auf den Wassererosionsschutz vorhanden Kohlenstoffspeicherung im Boden 15.327 dh keine
54 Vorhaben vorhanden
T™M 10.1 VK Vielfltige Kulturen © X 96.580 ha n.q. 59,5 3.576.114 3.576 n.q. be gering "
T™M 11.1/11. Oko Okolandbau @ P 116.962 ha 13,6 20,9 29,6 433.987 613.911 254,0 7.602.756 7.603 n.q. be keine
kein Effekt auf die E_e'"NE__frffktt afrf
TM 13.2/13. AGZ Ausgleichszulage x* 298.239 ha kein Effekt auf den Wassererosionsschutz vorhanden Kohlenstoffspeicherung im Boden Leb'le" .rs © be keine
vorhanden stabilisierung
vorhanden
T™M 16.1 EIP-Agri  Europiische Innovationspartnerschaften ¥ )] 34 Vorhaben X
n.g. n.g. dh keine
davon mit Bodenschutzbezug 8 Vorhaben
Summe 13,6 20,9 29,6 433.987 613.911 3134 11.178.870 11.179 15.327

Zielsetzungen: P = prioritdr, x = sekundér, @ = ohne Ziel, im Feinkonzept vereinbarte Untersuchung bei erwarteter Wirkung

* = Ziel ist erst nach Neuabgrenzung (ab 2021) giiltig

Wirkungsdauer: dh = dauerhaft, be = begrenzt auf die Dauer der Férderung

n.g. = nicht quantifiziert

1) CCupapser 1 b2W. EyyS UNA Cypuser2 b2W. Eng6.1 bis E,6.3 5) Vorhabensbezogene Forderdaten dles Landes fir 2022 (HMUKLV 2023). In den Monitoringdaten werden zusétzlich noch die analysierten Flachen aufgefiihrt,
welche als Vorbereitung zur Kalkung dienen.

2) In Bezug auf die Situation ohne Férderung 6) Wert zeigt den Hochststand im Jahr 2022 (InVeKoS). VK = Fiir die Wirkungsbetrachtung der Humusspeicherung/Humusbilanzierung fiir das Jahr 2022 wurden

77.789 ha Ackerfliche hinzugezogen. OKO = Fiir die Wirkungsbetrachtung des Erosionsschutzes fiir das Jahr 2021 wurde 20.724 ha Ackerfliche hinzugezogen.

Fiir die Wirkungsbetrachtung der Humusspeicherung/Humusbilanzierung fiir das Jahr 2022 wurden 22.350 ha Ackerfldche hinzugezogen.

Bei der Summe wurde die Summe der VK-OKO-Kombinierenden mit einbezogen.

4) Monitoringdaten fur das Jahr 2024. 7) Mitnahmen nur bei der Gruppe mit VK-OKO Kombinierenden.

3) Angaben des Hessischen Landesamtes fiir Bodenmanagement und Geoinformation (HLBG) fur die
Verfahren, welche zwischen 2014 und Ende 2023 EU-Mittel erhalten haben.

Quelle: Eigene Zusammenstellung aufgrund InVeKoS-Daten (2015 bis 2022), HLBG (2023), HMUKLV (2023a), HLNUG (2021), VDLUFA (2014), EPLR-Programm (HMUKLV, 2015) und Angaben der
Verwaltungsbehorde und Fachreferate sowie vereinzelt Monitoringdaten (2025).
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Zusammenfassung der Wirkungen nach Bewertungskriterien

Im Rahmen der Wirkung des Programms zur Senkung des Bodenabtrags durch Wassererosion wurden 13,6 %
der Wassererosionskulisse CCwasserl und CCwasser2 durch den Okolandbau erreicht. Das zeigt das groRe und
bisher ungenutzte Potential dieser Mallnahme zur Reduzierung des Bodenabtrags durch Wassererosion. Er
zeichnet sich durch eine flaichenmaRig weite Verbreitung und relativ geringe summierbare C-Faktoren aus, was
die kalkulierten Abtragsmengen It. der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) vergleichsweise niedrig halt.

Der potenzielle Bodenabtrag, der insgesamt durch das Programm vermieden wurde, belduft sich auf jahrlich
mindestens 433.987 t und maximal 613.911 t, wovon der GrofRteil auf sehr stark von Wassererosion bedrohten
Flachen vermieden wurde. In Bezug auf die vermiedenen Tonnen pro Hektar Férderflache wurde zwischen ca.
21t und ca. 30 t Bodenmaterial durch den Okologischen Landbau verhindert. Die mittleren Abtragsraten pro
Hektar lagen beim Okologischen Landbau zwischen 1,3 und 4,6 Tonnen pro Hektar und Jahr.

Das Programm leistete einen Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung im Boden im Umfang von rund 11.200 t Corg/a
fur das betrachtete Jahr (Summe, Maximalwert). Der groRRte Teil dieser Wirkung entfiel auf den Okologischen
Landbau (ca. 7.600 t Corg/a fiir das betrachtete Jahr). Durch den Okologischen Landbau wurde im Vergleich zur
konventionellen Bewirtschaftung, mehr Kohlenstoff im Boden gespeichert, was sich in einer hoéheren
humusmehrenden Humusbilanz zeigte. Netto entsprach dies einer Wirkung von rund 254 zusatzlichen
Humusdquivalenten pro Hektar und Jahr, die durch eine oOkologische Bewirtschaftung im Vergleich zur
konventionellen gespeichert wurden. Eine weitere Speicherung von Kohlenstoff im Boden wurde durch den
Anbau vielféltiger Kulturen im Ackerbau erreicht. Betriebe mit VK-Forderung verzeichneten eine hohere
Humusbilanz als Betriebe ohne VK-Férderung. Bezogen auf alle geférderten VK-Betriebe resultiert hieraus eine
zuséatzliche Kohlenstoffspeicherung im Umfang von ca. 3.600 t Corg/a im betrachteten Jahr.

Die Bodenschutzkalkung kann langfristig auf rund 15.300 ha zu einer Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe
beitragen. Dies lasst sich Uber die aus der Literatur belegten Wirkungsketten zeigen: Das Einbringen von
Pufferverbindungen, insbesondere von Kalkstein, sorgt langfristig flir eine Regeneration der versauerten
Waldboden. Der Evaluation lagen allerdings keine Unterlagen (z. B. Gutachten) vor, die die Notwendigkeit der
Bodenschutzkalkungen auf den betreffenden Flachen belegen konnten.

Firr die Ausgleichszulage konnte keine Wirkung auf den Wassererosionsschutz oder die Kohlenstoffspeicherung
im Boden abgeleitet werden. Dies ist darauf zuriickzufithren, dass tiber die Einhaltung der GLOZ-Standards und
die Lage in der Forderkulisse keine weiteren bodenbezogenen Forderbedingungen fiir den Erhalt der Pramie
vorgesehen sind.

Die investiven MaBnahmen (Flurneuordnung und Kleine Infrastruktur) und Europdische
Innovationspartnerschaften (EIP-Agri) hatten insgesamt eine gering positive Wirkung auf die betrachteten
Bewertungskriterien. Vorteile einer bodenschutzorientierten Bewirtschaftung konnten durch neue
Schlageinteilungen der Flurneuordnung und den Ausbau von StraRengraben in einigen Vorhaben belegt werden.
Damit sind wiederum Vorteile fiir die Erosionsvorsorge verbunden. Die vorwiegend geringe und bei der
Flurneuordnung indirekte Wirkung liegt zum einen an der nicht vorhandenen Bodenschutzprogrammierung der
Malnahmen und der dadurch fehlenden Adressierung der Wirkungsfaktoren wie z. B. Lenkung der Flachen auf
die wichtigen Kulissen (Erosionsschutz). Zum anderen an den langen und z.T. indirekten Wirkungsketten
Verfahren, Vorhaben und Projekte.

Wirksamkeit

Die Wirksamkeit bezeichnet die Wirkung zu den gesetzten Zielen. Dabei sind aus programmspezifischer Sicht
folgende Ergebnisindikatoren vorgesehen:
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R10: Prozentsatz der landwirtschaftlichen Flache, fir die Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten. Fir diesen Ergebnisindikator werden
aus diesem Bericht die Beitrage fiur die landwirtschaftlichen Flachen verwendet, welche durch die im SPB 4C
programmierten Malnahmen und deren Wirkungen (Wassererosionsschutz, Kohlenstoffspeicherung im Boden)
erreicht wurden. Das Monitoring gibt fiir den Indikator einen Wert von 95.310 ha an. Dies entspricht 2022 einem
Anteil von 12,35 % der landwirtschaftlichen Flache in Hessen (HMUKLV, 2023b). Um den Ergebnisindikator
einzuordnen, sieht der EPLR den entsprechenden Zielindikator T12, mit einem Wert von 100.000 ha
landwirtschaftliche Flache, vor. Diese Flache entspricht 12,96 % der landwirtschaftlichen Nutzflache Hessens
(HMUKLV, 2021a). Das bedeutet, dass der zum Ergebnisindikator gehérende Zielindikator mit den geférderten
landwirtschaftlichen Flachen (gemaR Monitoringdaten) nicht erreicht wurde (vgl. Tabelle 27).

Der R10-Indikator ist rein output-basiert; die Zuordnung der Malnahmen ergibt sich aus einer Ex-ante-
Einschatzung des Wirkpotenzials. Die Analysen im vorliegenden Bericht, mit denen die Wirkungen auf der
Grundlage der erfolgten Umsetzung abgeschatzt wurden, ergeben ausgehend von Tabelle 26 einen etwas
héheren Flachenumfang (140.190 ha Ackerflache). Hierbei wurden die Ackerflachen der Vielfaltigen Kulturen
sowie des Okologischen Landbaus'* zusammengezogen. Die Abweichung zum Monitoring besteht vor allem
darin, dass die Ackerflichen der beiden Ressourcenschutzwirkungen addiert werden. Ohne diese
Uberschneidung waren es 125.858 ha Ackerfliche im Jahr 2022 (Basis: InVeKoS-Daten).

R11: Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Flache, fir die Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von Bodenerosion gelten. Fiir diesen Ergebnisindikator ist die
Bodenschutzkalkung vorgesehen. Das Monitoring berichtet fiir das Jahr 2022 einen Wert 21.669 ha, wobei hier
eine Uberschiatzung der Flache vorliegt, da die analysierten Flichen zusétzlich zu den gekalkten herangezogen
wurden (HMUKLV, 2023b). Fiir den Zielindikator T13 sollen 21.000 ha erreicht werden, was 2,35 % der
forstwirtschaftlichen Flache entspricht, mit Bezug auf den Basiswert von 894.980 ha (HMUKLV, 2021a). Damit
wurde formal der Zielwert erreicht (Tabelle 27). Basierend auf den tatsachlich gekalkten Waldflachen im Privat-,
Korperschafts- und Kommunalwald, werden die 15.327 ha (vorhabensbezogene Forderdaten des Landes fir
2022) herangezogen. Dies entspricht einem Prozentsatz von 1,7 % der forstwirtschaftlichen Flache (HMUKLYV,
2023a). Basierend auf den Angaben des Landes liegt somit eine Zielerreichung von 73 % vor, wenn der nach unten
korrigierte Zielwert herangezogen wird (HMUKLV, 2023a).

Tabelle 27: Ubersicht der Programmwirkung auf die bodenschutzrelevanten Ergebnisindikatoren

Zielerreichungs-
Nummer Bezeichnung Wert Einheit Jahr Zielsetzung der Zielindikatoren &

grad [%]
Prozentsatz der landwirtschaftlichen Flache, fir die
R10 Verwaltungsvertrége zur Verbesserung der 095.310 ha 2022 100.000 ha Iandwirtschaﬁli?he Fléc_he, 95
Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von 12,96 % der landwirtschaftlichen Flache
Bodenerosion gelten
Prozentsatz der forstwirtschaftlichen Flache, fur die
R11 Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der 21669 7 ha 2022 21.000 ha forstwirtschaftliche Flache, 103

Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von 2,35 % der forstwirtschaftlichen Fliche
Bodenerosion gelten

1) Wert berticksichtigt nicht nur die gekalkten sondern zuséatzlich auch die analysierten Flachen, weshalb dieser Wert nicht zur Angabe der Wirkung geeignet ist.

Quelle: Eigene Darstellung mit Werten aus dem Monitoring (HMUKLV, 2023b) und dem EPLR (HMUKLV, 2021a).

Gesetzliche, quantifizierte nationale Ziele oder Zielwerte fiir den Boden im Rahmen der Kohlenstoffspeicherung
als Sektor oder Emissionspool fiir Hessen waren nicht vorhanden. In Bezug auf die gesetzliche, im Rahmen der
EU durch den Green-Deal geforderten Reduzierung der Bodenerosion (EU-KOM, 2020) konnte belegt werden,

11 Bei den Ackerflichen des Okologischen Landbaus wurden nur die Ackerflichen mit der Lage in Hessen herangezogen

(Naherungswert).
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dass durch das Programm eine Flache von insgesamt 13,6 % der CCwasserl- Und CCwasser2-Kulisse erreicht wurde.
Der Beitrag fiir den Wassererosionsschutz ist als gering einzustufen. Dies ist darin begriindet, dass der
Okolandbau an sich eine sehr wirksame MaRnahme zur Reduzierung der Wassererosion ist, die allerdings eine
zu geringe Reichweite erzielt. Fiir die Ackerflichen des Okologischen Landbaus konnte ein Bodenabtrag von
minimal 0,43 bis maximal 0,61 Mio. t/a durch den Schutz vor Wassererosion vermieden werden.

Die Wirkungen des Programms auf den Basistrend bzw. auf die Kontextindikatoren werden anhand der
Wirkungsindikatoren 1.12 Gehalt des Bodens an organischer Materie in Ackerland und 1.13 Bodenerosion durch
Wasser dargestellt. Flir den Wirkungsindikator 1.12 sind die beiden MaBnahmen VK (sekundares Bodenschutzziel)
und OKO (prioritdres Bodenschutzziel) relevant (Tabelle 28). Zusammen tragen sie 0,011 Mt organischen
Kohlenstoff in den Boden ein und damit zum zweiten Unterindikator bei. Zum aktuellen C.41-Wert von ganz
Deutschland ist dies ein sehr geringer Beitrag. Der erste Unterindikator kann mit den errechneten Angaben nicht
bedient werden.

Tabelle 28: Ubersicht der Programmwirkung auf die bodenschutzrelevanten Wirkungsindikatoren
Kontextindikator Wirkungsindikator
(Deutschland) (Hessen)
Nummer Bezeichnung Einheit Wert Jahr Wert Jahr
1.12 Soil organic matter in arable land C.41
total estimate of organic carbon content in arable
1) Mt 1.004 2018 0,011 2022
land
mean organic carbon content g/kg 26,5 2018
1.13 Soil erosion by water c.42
Estimated rate of soil loss b t
stimated rate of soft foss by water t/ha/year 1,23 und 1,6 (Hessen) 2016 1,27 bis 4,56 2021
erosion
Estimated agricultural area affected by a certain 1.000 ha 0,3 2016 0,6 bis 4,6 2021
rate of soil erosion by water (> 11 t/ha/a) 2 % of the total agricultural area 1,4 und 1,8 (Hessen) 2016 0,08 bis 0,6 2021

1) Angegeben ist der zusatzliche Eintrag in Kohlenstoff in den Boden.

2) Basierend auf den 6kologisch bewirtschafteten Ackerflachen mit Abtrégen tiber 11 t/ha/a. BezugsgroRe ist die landwirtschaftlich genutzte Flache von Hessen (2021).

Quelle: Eigene Darstellung mit den Werten von HMUKLV (2015), EU-COM (2015, 2018b, 2019, 2020) und HSL (2021).

Der Beitrag des Programms zur Kohlenstoffspeicherung im Boden kann anhand des Wertes des ersten C.41
Unterindikators von 620 Megatonnen durchschnittlichem Kohlenstoffgehalts im Ackerland (Bezugsrahmen
Deutschland, 2018) gemessen werden. Der gesamte Kohlenstoffeintrag des Programms, umgerechnet in
Megatonnen (0,011 Mt) ist im Vergleich dazu zu bewerten. Der Beitrag ist demnach als sehr gering positiv
einzuschatzen. Zu beachten ist, dass mit dem Unterindikator der mittlere Gehalt im Boden (0 bis 20 cm) als
Vorrat betrachtet wird (EU-COM, DG AGRI, 2023), wohingegen mit den MaBnahmen nur der zusatzliche Eintrag
kalkuliert werden konnte. Diese beiden GréRen sind nicht gleichzusetzen. Der vergleichsweise geringe Einfluss
der MalRnahmen kann durch den Vergleich der Vorrate hessischer Ackerbdden verdeutlicht werden. Im
Unterboden (0 bis 30 cm) liegt ein Median von 51t Corg/ha Vorrat vor (Glasner und Heller, 2022). Die
betrachteten MalRnahmen liefern eine zusatzliche Menge von im Mittel 0,31 t Corg/ha und Jahr.

Der Kontextindikator C.42 Bodenerosion durch Wasser wird in Hessen mit einem Wert von 1,6 t/ha/a fir das
aktuell verfiigbare Jahr 2016 angegeben (EU-COM, 2019). Auf den Ackerflichen des Okologischen Landbaus
wurde ein mittlerer Bodenabtrag von 1,27 bis 4,56 t/ha*a kalkuliert, was etwas tiber dem hessischen Wert fiir
den ersten C.42 Unterindikator liegt. Dabei gilt es zu bericksichtigen, dass die Abtrage des C.42 in Bezug auf die
ganze landwirtschaftliche Nutzfliche bezogen sind, bei denen auch Grinlandflichen mit natirlicherweise
geringem bis keinem Bodenabtrag mit einflieRen. Die kalkulierten Bodenabtrage beziehen sich hingegen nur auf
die okologisch bewirtschafteten Ackerflachen, die bewirtschaftungsbedingt mehr Abtrag aufweisen als
Grunlandflachen. Fiir den zweiten Unterindikator von C.42 wird eine Grenze von 11 t/ha/a aufgefiihrt. In Hessen
lag die 6kologisch bewirtschaftete Ackerflache mit den hohen Bodenabtragsraten zwischen 628 ha und 4.606 ha.
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Dies entsprach zwischen 0,08 % und 0,6 % der landwirtschaftlich genutzten Flache Hessens (HSL, 2021). Damit
tragt der Okologische Landbau nur in geringem Umfang zur Entwicklung des zweiten C.42 Unterindikators bei.

6 Kosten-Wirksamkeit (Effizienz)

In der Effizienzbetrachtung wird den Kosten die Wirksamkeit gegeniibergestellt (zur Methode siehe Fahrmann
und Grajewski, 2013). Damit lasst sich die relative Effizienz von MaRnahmen oder MaRnahmenbiindeln abbilden.
Die Kosten umfassen die Implementationskosten (IK) der Verwaltung und die verausgabten 6ffentlichen Mittel.
Die Implementationskosten wurden auf der Basis einer empirischen Erhebung (Fahrmann und Grajewski, 2018)
zum Aufwand aller mit der Umsetzung des EPLR Hessen befassten Einheiten ermittelt. Die Ergebnisse sind in
Grajewski und Becker (2026) dargelegt.

Die Wirkungen auf den Bodenschutz (siehe Kapitel 5) beziehen sich zum einen auf die Vermeidung von
Wassererosion und zum anderen auf die Kohlenstoffspeicherung im Boden. Zwei Wirkungsindikatoren werden
berechnet (siehe Kapitel 5.4 und Kapitel 0):

e max. vermiedener Bodenabtrag aufgrund von Wassererosion in Tonnen,

e gespeicherte Menge an Kohlenstoff im Boden in Tonnen.

Die Effizienzbetrachtung erfolgt fir MaRnahmen, die mit einem Bodenschutzziel (sowohl prioritdr als auch
sekundar) programmiert wurden und die nach unseren Analysen auch Wirkungen zeigten. Dazu gehoren drei
investive MaBnahmen (Flurneuordnung, Kleine Infrastrukturen und Bodenschutzkalkung) und zwei
FlachenmaRnahmen des Programms (Okolandbau und Vielféltige Kulturen). Die Ausgleichszulage ist mit keinen
fir den Bodenschutz relevanten Auflagen versehen, die lber die Cross-Compliance-Regelungen hinausgehen.
Daher wurde ihr keine Wirkung zugemessen (siehe Kapitel 5.4.6).

6.1 Implementations- und Gesamtkosten

Die Implementationskosten liegen bei den FlachenmaBnahmen mit Bodenschutzziel im Mittel bei 14 Euro je
Hektar, mit Unterschieden zwischen den beiden MaRnahmen (siehe Tabelle 29). Die Vielfaltigen Kulturen sind
mit geringeren Umsetzungskosten verbunden im Vergleich zum Okolandbau. Im Vergleich zu den Auswertungen
in Grajewski und Becker (2026) liegen die hektarbezogenen Kosten geringer, weil der Flaichenumfang in der
Programmperiode deutlich gestiegen ist. Da die Antragsverfahren digital abgewickelt werden, ist nicht davon
auszugehen, dass sich die fiir 2017 ermittelten Implementationskosten mit steigendem Flachenumfang auch
gestiegen sind. Skaleneffekte sind also erkennbar. Bei den Gesamtkosten liegt der Okolandbau iiber den
Vielfiltigen Kulturen, weil die Primien je Hektar bei Okolandbau deutlich héher liegen. Zu den méglichen
Grinden finden sich Ausfiihrungen in Grajewski und Becker, Kapitel 6.5 (2026).

Tabelle 29: Implementations- und Gesamtkosten von flichenbezogenen MaBlhahmen mit
Bodenschutzziel

. . G tkost

Implementations-  Offentliche IK je Hektar e.s:r:ek:)asren

Abkiirzung MaBnahme kosten 2017 Mittel ¥ Output ¥ Forderflichein 'S o o
. Forderflache in

in Euro in Euro Euro
Euro

VK Vielfdltige Kulturen 709.065 8.774.841 96.580 ha 7 98

Oko Okolandbau 2.212.552 26.482.334 116.962 ha 19 245

Gesamt InVeKoS 2.921.617 35.257.175 213.542 ha 14 179

8.5 Bodenschutzkalkung 236.009 576.733 1.711 ha 138 475

1) Wert zeigt den Hochststand im Jahr 2022 (InVeKoS) und die zugehérigen 6ffentlichen Mittel aus 2023. Bei der Bodenschutzkalkung wurde der
Jahresdurchschnitt der 6ffentlichen Mittel und tatsédchlich gekalkten Flachen zugrundegelegt.

Quelle: Eigene Darstellung.
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Die Bodenschutzkalkung als investive MalRnahme weist einen Flachenbezug auf. Daher lassen sich die IK und die
Gesamtkosten auch auf den Hektar beziehen. Ausgewiesen wurden die jahresdurchschnittlich 6ffentlichen Mittel
und gekalkten Hektar. Die Implementationskosten und Gesamtkosten je Hektar liegen deutlich iber den Kosten
der beiden InVeKoS-MaRnahmen. Dabei ist allerdings zu beriicksichtigen, dass die Bodenschutzwirkungen der
Vielfaltigen Kulturen und des Okolandbaus an die Gewihrung der Pramie gebunden sind, wihrend der Effekt der
Bodenschutzkalkung in Abhdngigkeit der Saurebelastung des jeweiligen Standorts erst nach sieben bis 20 Jahren
aufgebraucht ist (Asche, 2003).

Flurneuordnung und Kleine Infrastrukturen kénnen einen Beitrag zum Bodenschutz leisten. BMEL (2021b: S. 20)
hebt in seiner Ackerbaustrategie beispielsweise die Potentiale der Flurbereinigung zum Erosionsschutz hervor.
Dabei ist der Bodenschutz aber nur ein Ziel unter vielen. Die fiir 2017 erhobenen Implementationskosten
beziehen sich auf die Umsetzung der gesamten Verfahren, also die Breite der Ausfiihrungskosten, und lassen sich
nicht nach fir den Bodenschutz relevanten Vorhaben differenzieren. Wie in Kapitel 5.4.1 dargestellt wurde, sind
es selten nicht die Vorhaben an sich, sondern die spezifische Ausfiihrung innerhalb eines Verfahrensgebietes in
Kombination mit anderen MaRnahmen, wie z. B. Entfernung von hangsenkrechten Strukturen und Schaffung
langer hangparalleler Schlage (Richter, 2022). Anpflanzungen und BegriinungsmalRnahmen kdnnen zur einer
verstarkten Kohlenstoffspeicherung im Boden beitragen. Mit den Kleinen Infrastrukturen kénnen Wege, z. B.
durch das Erneuern von Durchlassen, ertiichtigt werden, sodass es in Folge nicht mehr zu Rinnenerosionen
kommt. Eine integrative Betrachtung und Bearbeitung der Erosionsproblematik sowie die Akzeptanzschaffung
bleibt aber der Flurneuordnung mit ihrem Instrumentarium vorgehalten.

Eine spezifisch auf den Bodenschutz bezogene Kostenbetrachtung kann auf der Grundlage der vorliegenden
Daten nicht erfolgen. Die Implementationskosten 2017 wurde fiir die Flurneuerung und die Kleinen
Infrastrukturen insgesamt erhoben, eine Differenzierung nach fiir den Bodenschutz besonders relevanten
Vorhaben ist nicht moglich. Insgesamt kann aber ausgefiihrt werden, dass die Flurneuordnung und auch die
Kleinen Infrastrukturen zu den MalRnahmen gehdren, die vergleichsweise hohe relative Implementationskosten
aufweisen (Grajewski und Becker, 2026, Tabelle 14). Insbesondere die Flurneuordnung lasst sich nur mit einem
erheblichen Aufwand in die Férdersystematik der EU einpassen. So ist beispielsweise ein zweistufiges Kriterien-
gestitztes Auswahlverfahren erforderlich, erst fiir die Verfahren an sich und dann fiir die Vorhaben an sich. Zu
diesem Komplex hatte der EUGH (2017) eine Entscheidung getroffen, in Folge derer einige Bundeslander die
Flurneuordnung wegen des hohen Aufwandes und des Anlastungsrisikos generell aus der EU-Finanzierung
genommen haben. Im Bericht zur Inanspruchnahme (Schnaut et al., 2018) wurde ausgefiihrt, dass das Land
Hessen mit hohem verwaltungstechnischen Aufwand ein zweistufiges Auswahlsystem implementiert hat, dass
den Forderungen der EU-KOM in vollem Umfang gerecht wird. Aus Evaluationssicht ist damit aber kein
Effizienzgewinn verbunden, ,da die Kriterien der Wirtschaftlichkeit und des effizienten Mitteleinsatzes auch
vorher bereits in der Verfahrensauswahl sowie der Erstellung des Plans nach § 41 FlurbG implementiert waren”
(Schnaut et al., 2018, S. 36). Auswahlverfahren mit den Auswahlkriterien und Stichtagsregelungen haben zu einer
starken Zergliederung in viele kleine Einzelvorhaben gefiihrt, mit entsprechend groRen Schwierigkeiten im
Finanzmanagement und einer Vervielfachung der Vorgange.

6.2 Vermiedener Bodenabtrag durch Wassererosion

Nur fiir den Okolandbau konnte eine Wirkung auf die Verminderung des Risikos von Bodenabtrag durch Wasser
berechnet werden. Auf den Hektar bezogen, kénnen durch den Okolandbau bis zu 30 Tonnen Bodenabtrag
(Maximum) je Hektar und Jahr vermieden werden (siehe Tabelle 30).
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Tabelle 30: Effizienz von FlachenmaBBnahmen mit Bodenschutzziel zur Vermeidung von Wassererosion
. . Gesamtkosten
. " . Wassererosion IK je Tonne .
Implementations- Offentliche ied ied je Tonne
. max. vermiedener ermiedener
Abkiirzung MaRnahme kosten 2017 Mittel x. vermt vermi vermiedener
. 1) . 1) Bodenabtrag pro Jahr  Bodenabtrag
in Euro in Euro . . Bodenabtrag
int in Euro .
in Euro
OKo Okolandbau 392.032 5.388.240 613.911 0,6 9

Y Die vermiedene Wassererosion konnte aufgrund von methodischen Restriktionen nur fiir 20.724 ha Ackerflache
berechnet werden. Die IK wurde auf der Grundlage von 17 Euro je Hektar ermittelt. Fur die 6ffentlichen Mittel wurde eine
Pramie von 260 Euro zugrundegelegt.

Quelle: Eigene Darstellung.

Der Okologische Landbau leistet einen groRen Beitrag zur Verhinderung von Erosion. Aufgrund seiner Reichweite
kann er potenziell einen Bodenabtrag von maximal rund 0,6 Mio. Tonnen vermeiden. In der CC-Wasserkulisse
werden 13,6 % der Fliache durch den Okolandbau erreicht. Die IK je vermiedene Tonne Bodenabtrag liegen bei
0,6 Euro. Die Gesamtkosten liegen bei neun Euro je Tonne vermiedenem Bodenabtrag.

6.3 Kohlenstoffspeicherung im Boden

Ein Beitrag zur Kohlenstoffspeicherung im Boden wurde fir drei Gruppen berechnet: Konventionelle Betriebe,
die an VK teilnehmen, Okobetriebe, die an VK teilnehmen und reine Okobetriebe. Diese Differenzierung ist
erforderlich, weil die Analysen gezeigt haben, dass Okobetriebe, die an VK teilnehmen, geringere Effekte bei der
Kohlenstoffspeicherung aufweisen (siehe Kapitel 5.4.4).

Die Implementations- und Gesamtkosten je Tonne gespeicherter Kohlenstoff stellt Tabelle 31 dar. Am
glinstigsten schneidet der Okologische Landbau (ohne VK) ab. Der wesentliche Grund ist, dass reine Okobetriebe
die hochsten Effekte bei der Kohlenstoffspeicherung je Hektar aufweisen. Bei den Kombinierern fallen die Kosten
hoéher aus, die Effekte auf die Kohlenstoffspeicherung je Hektar sind geringer.

Tabelle 31: Effizienz von FlaichenmaBnahmen mit Bodenschutzziel zur Kohlenstoffspeicherung im Boden
Kohlenstoff-
speicherung im
P Bod & KieT Gesamtkosten
Implementations- Offentliche oden Je Tonne je Tonne
. 1) . 2) gespeicherter .
Abkiirzung MaBnahme kosten 2017 Mittel . gespeicheter
X X gespeicherte Kohlenstoff
in Euro in Euro . Kohlenstoff
Menge an in Euro .
in Euro
Kohlenstoff pro
Jahr
Vielfaltige Kulturen -
nur VK 571.170 7.001.802 3.576,1 t 160 2.118

Konventionelle Betriebe

Kombinierer: Okolandbau

OKO+VK und Vielfiltige Kulturen 668.463 8.098.688 3.191,4 t 209 2.747

(0] (6] reine Okobetriebe 422.785 5.810.922 44113 t 96 1.413

Gesamt 1.239.633 20.911.412 11.1789 t 111 1.982
1) Zugrundgelegt wurden IK je ha in Hhe von 7 Euro bei den VK und 19 Euro bei Oko, multizipliert mit der zugrundgelegten
Ackerflache.

2) Mit Hilfe der Pramien kalkuliert: fiir VK 90 Euro, fiir die Kombinierer 315 Euro und fiir die Okobetriebe 260 Euro, multipliziert mit
der Ackerflache.

Quelle: Eigene Darstellung nach Grajewski und Becker (2026).
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6.4 Fazit

Eine Kosten-Wirksamkeitsbetrachtung fir den Bodenschutz unterliegt verschiedenen Restriktionen. Die
Kostenseite bildet, und das gilt sowohl fur die Implementationskosten als auch die verausgabten Mittel, immer
die gesamte MaRnahme ab. Bei den investiven MalRnahmen sind aber nur einzelne Vorhaben oder Aktivitdten
fiir den Bodenschutz relevant, fiir die die Kosten einzeln nicht abgebildet werden kénnen. Wirkungsseitig sieht
die EU-KOM nur zwei Indikatoren vor, die fiir die FlachenmaRnahmen quantifiziert werden konnten, nicht aber
fir die investiven MaRnahmen. So bietet die Flurbereinigung vielféltige ganzheitliche Ansédtze zum Bodenschutz,
die aber nur qualitativ beschrieben werden konnten. Die Bodenschutzkalkung tragt zum Bodenschutz bei, indem
sie den Sdurezustand des Bodens verbessert und die Stabilitat der Nahrstoffkreislaufe erhoht.

Fir die beiden FlachenmalRnahmen konnten Kosten fiir die Wassererosionsvermeidung und die
Kohlenstoffspeicherung im Boden berechnet werden. Aufgrund der geringen Malnahmenzahl ist die
Aussagekraft allerdings begrenzt. Bei beiden MalRnahmen handelt es sich um produktionsintegrierte
MalRnahmen. Interessant wadre ein Vergleich zu anderen HALM-MalBnahmen, wie beispielsweise
Erosionsschutzstreifen, da diese spezialisierten MaRnahmen oftmals héhere Effekte je Hektar, gleichzeitig aber
auch hohere Kosten aufweisen, wie beispielsweise Meyer et al. (2023) analysiert haben. Des Weiteren ist zu
bericksichtigen, dass, und dies gilt fir die FlachenmaRnahmen und die investiven MaRnahmen gleichermalien,
Bodenschutz ein Ziel unter mehreren ist, diese multiplen Ziele in einer ausschlieRlich schutzgutbezogenen
Betrachtung allerdings nur unzureichend abgebildet werden kdnnen.

7 Beitrag zur Beantwortung der Bewertungsfragen

7.1 Zusammenfassende Bewertung des Programms zum Bodenschutz

Im folgenden Kapitel wird die Bewertungsfrage 10 beantwortet.

Bewertungsfrage 10: Beitrag des Programms zur Verhinderung der Bodenerosion und zur Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung.

Der Beitrag des Programms zur Reduzierung von Wassererosion und zur Verbesserung der
Bodenbewirtschaftung geht auf die Malnahmen mit programmiertem Bodenschutzziel im SPB 4C zuriick. Diese
umfassen Flurneuordnung, Kleine Infrastrukturen, Bodenschutzkalkung, Vielfdltige Kulturen und der
Okolandbau. Die Ausgleichszulage mit einem programmierten Bodenschutzziel hatte keine relevante
Bodenschutzwirkung.

Der Aspekt Bodenerosion wird in Bezug auf das Bewertungskriterium der Wassererosion betrachtet.
Entsprechende Wirkungsfaktoren, die durch die MaRnahmen bedient werden, sind die Erhohung der
Bodenbedeckung, die Verkirzung der erosiven Hanglinge sowie die Einfihrung/Umsetzung einer
bodenschonenden Bewirtschaftung (vgl. Tabelle 10). Fir die Beurteilung des Beitrags des Programms zum
Wassererosionsschutz ist der Ergebnisindikator R10 heranzuziehen ,Prozentsatz der landwirtschaftlichen
Flache, fur die Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und/oder Verhinderung von
Bodenerosion gelten”. Fir den R10-Indikator sind 140.190 ha Ackerflache bzw. 17,8 % der LF Hessens
anzurechnen. Gemessen am Wert des Zielindikators T12 (100.000 ha landwirtschaftliche Flache, 12,96 % der LF)
hat das Programm die gesetzten Ziele erreicht und sogar liberschritten (vgl. Tabelle 26). Da fir die Bewertung
der Wassererosionsschutzwirkung die Flache alleine nicht ausreichend ist, wurden weitere Analysen
durchgefiihrt. Im Bereich der Wassererosion wurden als MessgrofRen die erreichte Flache in der CCwasser-Kulisse
(Prozent) sowie der mithilfe der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG) kalkulierte potenzielle maximal
vermiedene Bodenabtrag (in Tonnen gesamt sowie in Tonnen/Hektar) herangezogen. Insgesamt konnten ca.
14 % der Okologischen Ackerflache zur Lage in der gesamten CCwasser-Kulisse (Enat5.1 bis Enat6.3) zugewiesen
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werden. Mit diesen Flichen konnte ein potenzieller Bodenabtrag von minimal 0,43 Mio. t/a bis Uber
0,63 Mio. t/a gesamt erzielt werden, was einer Menge von ca. 14 bis ca. 30 t/ha entspricht.

Zum zweiten Aspekt der Verbesserung der Bodenbewirtschaftung wird das Bewertungskriterium der Steigerung
der Kohlenstoffspeicherung im Boden herangezogen. Dafiir sind die Wirkungsfaktoren Anbau humusmehrender
Kulturen sowie das mehrjahrige Belassen derselben Struktur oder Kultur (Kohlenstoffeintrag durch Wurzeln)
wichtig. Insgesamt wurden durch das Programm jahrlich potenziell 11.179 t Humus Corg (Kohlenstoff) in den
Boden eingetragen. Das Gros stellte der Okolandbau dar, welcher einen Anteil von 68 % des potenziellen
Kohlenstoffeintrags hatte.

Flr die Stabilisierung der Nahrstoffkreislaufe im Wald wird die TeilmaRnahme Bodenschutzkalkung mit ihrem
Beitrag von 15.327 ha gewertet (vorhabenbezogene Forderdaten des Landes, Monitoringwert lag bei 21.669 ha,
wobei hier eine Uberschitzung der Flache vorliegt, da die analysierten Flichen zusétzlich zu den gekalkten
herangezogen wurden). Sie tragt allein zur Erreichung des Ergebnisindikators R11 ,Prozentsatz der
forstwirtschaftlichen Flache, fiir die Verwaltungsvertrage zur Verbesserung der Bodenbewirtschaftung und/oder
Verhinderung von Bodenerosion gelten” bei. Fiir den Zielindikator T13 sollen 21.000 ha erreicht werden, was
2,35 % der forstwirtschaftlichen Flache entspricht, mit Bezug auf den Basiswert von 894.980 ha (HMUKLYV,
2021a). Basierend auf den Angaben des Landes liegt somit eine Zielerreichung von 73 % vor, was 1,7 % der
forstwirtschaftlichen Flache entsprach (HMUKLV, 2023a).

7.2 Zusammenfassende Bewertung aus Bodenschutzsicht zum Beitrag des Programms
zur nachhaltigen Bewirtschaftung natiirlicher Ressourcen

Im folgenden Kapitel wird der Beitrag zur Beantwortung der Bewertungsfrage 28 aus Bodenschutzsicht
formuliert.

Bewertungsfrage 28: In welchem Umfang hat das Programm zur Entwicklung des landlichen Raums zum Ziel
der GAP beigetragen, die nachhaltige Bewirtschaftung der natiirlichen Ressourcen und
KlimaschutzmaRBnahmen zu gewahrleisten?

Der Beitrag des Programms geht auf die bodenschutzrelevanten MalBnahmen zuriick. Diese umfassen
Flurneuordnung, Kleine Infrastrukturen, Bodenschutzkalkung, Vielfdltige Kulturen, Okolandbau sowie
Europdische Innovationspartnerschaften. Die Ausgleichszulage mit einem programmierten Bodenschutzziel
hatte keine relevante Bodenschutzwirkung.

Dem Untersuchungsdesign folgend wird die Wirkung des Programms zur nachhaltigen Bewirtschaftung der
natlirlichen Ressourcen anhand des Einflusses der MaRnahmen auf die Wirkungsindikatoren gemessen. Fiir den
Bodenschutz sind die beiden Wirkungsindikatoren .12 Gehalt des Bodens an organischer Materie in Ackerland
und 1.13 Bodenerosion durch Wasser zugewiesen.

Der Beitrag des Programms in Bezug auf den Wirkungsindikator 1.12 Gehalt des Bodens an organischer Materie
in Ackerland stellt sich positiv dar. Durch das Programm konnten im betrachteten Jahr potenziell insgesamt
11.179 t Corg/a bzw. 0,011 Mt Corg/a zusétzlich im Boden eingespeichert werden (vgl. Tabelle 28). Das Ergebnis
basiert auf den Angaben der vereinfachten Humusbilanz, welche vorwiegend von den angebauten Kulturarten
abhéngig ist. Aufgrund nicht vorhandener Daten konnte nicht die Zufuhr des organischen Diingers beriicksichtigt
werden, was fiir eine vollstandige vereinfachte Humusbilanzierung notwendig gewesen ware. Der Beitrag geht
nur von den betrachteten FlichenmaRnahmen Vielfiltige Kulturen im Ackerbau und Okolandbau und nur von
den geférderten Ackerflichen aus. Der Okologische Landbau wies den stirksten Beitrag zur
Kohlenstoffspeicherung im Boden auf, v. a. da ein deutlich héherer Anteil humusmehrender Kulturen angebaut
wurde. Die investiven TeilmaBnahmen leisteten einen geringen aber nicht quantifizierbaren Beitrag zur
Humusanreicherung im Boden. Allerdings ist dieser im Vergleich zu den FlachenmalRnahmen weniger deutlich,
da mit den investiven TeilmalRnahmen andere Zielsetzungen verfolgt wurden. Im Schnitt war der Beitrag der
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investiven TeilmalRnahmen (Flurneuordnung, Kleine Infrastrukturen) als gering positiv zu bewerten. Acht der 34
geforderten Vorhaben des EIP-Agri behandelten bodenschutzrelevante Themen. Die daraus resultierenden
Bodenschutzwirkungen kénnen sich erst langfristig nach Verbreitung der Innovationen entfalten. Der Beitrag des
EIP-Agri ist daher als gering positiv zu bewerten.

Fir den Wirkungsindikator 1.13: Bodenerosion durch Wasser, Anteil der Forderflichen auf besonders
erosionsgefahrdeten Flichen, sind zwei Unterindikatoren vorgesehen (vgl. Tabelle 28):

e zum einen die geschatzte Rate an Bodenverlust durch Wassererosion, gemessen in Tonnen/Hektar/Jahr.

e zum anderen die geschatzte landwirtschaftlichen Nutzflache, die durch eine gewisse Wassererosionsrate
betroffen ist, sowohl in Hektar als auch in Prozent.

Fir den ersten Unterindikator kann der quantifizierte Wert der Allgemeinen Bodenabtragsgleichung (ABAG)
herangezogen werden, welcher den kalkulierten minimalen und maximalen Bodenabtrag der 6kologischen
Ackerflachen pro Hektar und Jahr zum Jahr 2021 abbildet. In der Summe sind dies zwischen ca. 1,3 und ca.
4,6 t/ha*a. Der zweite Unterindikator wird bedient, indem die 6kologisch bewirtschafteten Ackerflachen mit
Abtragwerten Uber 11 t/ha/a herangezogen werden. Dies waren zwischen 628 ha und 4.606 ha, was wiederum
zwischen 0,08 % bis 0,6 % der landwirtschaftlich genutzten Flache Hessens entspricht. Der Wirkungsbeitrag des
Okologischen Landbaus geht zum einen auf die hohe Bodenbedeckung und zum anderen auf seine hohen Anteile
in der erosionsgefdhrdeten Kulisse zurtick. Ein Beitrag der investiven MaBnahmen zum Schutz des Bodens vor
Wassererosion geht von einzelnen Vorhaben aus. Beispiele sind die umgesetzten MaRnahmen im Rahmen der
Flurneuordnung (z. B. neue Schlageinteilung, Gewasserrandstreifen, Anpassung der Bearbeitungsrichtung in
Hanglangen, Umwandlung von Ackerland zu Grinland) oder der Kleinen Infrastrukturvorhaben (gezieltes
Ableiten von Niederschlagswasser). Die Wirkungen sind demnach als gering positiv einzustufen. Bei der EIP-Agri-
Forderung ist das erfolgreiche Etablieren der Innovationen in der Praxis die Voraussetzung fiir eine Wirkung in
der Flache, weshalb auch hier der Wirkungsbeitrag als gering positiv einzustufen ist.

Zur vereinfachten Bodenbewirtschaftung tragt auch die Bodenschutzkalkung im Wald bei. Durch das Einbringen
der Pufferverbindungen auf kalkungswiirdigen Waldflachen, welche auf Grundlage einer gutachterlichen
Stellungnahme erfolgen, und besonders empfindliche Bereiche von der Férderung ausgeschlossen sind, werden
die Nahrstoffkreislaufe stabilisiert und langfristig die versauerten Boden regeneriert. Die Stellungnahmen lagen
der Evaluation nicht vor, weshalb die Notwendigkeit zur Kalkung nicht beurteilt werden konnte. In den Jahren
bis 2022 wurden 15.327 ha forderfahige Waldflache basierend auf den vorhabenbezogenen Férderdaten des
Landes gekalkt.

8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen

Aufbauend auf den Erkenntnissen des Kapitels5 werden Schlussfolgerungen und Empfehlungen fir die
jeweiligen MaBnahmen bzw. fir das Gesamtprogramm abgeleitet. Sie werden nacheinander aufgefiihrt und
dabei jeweils fiir die betrachteten Bewertungskriterien thematisiert. Die Empfehlungen beinhalten auch
notwendige Anpassungen der MaRBnahmen fiir die ndchste FP und den Regelungsrahmen, um den geforderten
Bodenschutzbeitrag des Programms zu erweitern.

Die Mitgliedstaaten/Bundesldnder haben innerhalb des gesetzten EU-Rahmens groRe Freiheitsgrade, ihre
Forderpolitik auszugestalten. Dies betrifft zum einen das grundsatzliche Verhaltnis zwischen
ordnungsrechtlichen Festlegungen und freiwilligen MalRnahmen, zum anderen auch die Detailausgestaltung von
MaRnahmen im Rahmen der zweiten Siule (Bundeslander) und seit 2023 auch der Okoregelungen der ersten
Saule der GAP (Bund) zum Bodenschutz.

In der FP ab 2023 werden zwar einige der hier betrachteten MaRnahmen nicht vergleichbar im Rahmen des GAP-
Strategieplans angeboten, u.a. weil diese teilweise durch die national angebotenen MalRnahmen der
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Okoregelungen ersetzt wurden. Die Empfehlungen kdénnen aber sowohl im Fachrecht als auch in
Fordermalinahmen beriicksichtigt werden, um den Bodenschutz zu verbessern.

Anhebung der Konditionalitit im Rahmen der bodenbezogenen GLOZ-Standards

Die GLOZ-Standards als Basis fiir die Konditionalitit sind sehr gut geeignet, die Handlungsfelder Erosionsschutz
und Kohlenstoffspeicherung im Boden zu bedienen, da Gber 98 % der LF in Hessen Uber die Direktzahlungen
erreicht wurden (DESTATIS, 2024). Hier wire eine Anhebung der GLOZ-Standards aus Bodenschutzsicht sinnvoll,
um das Umweltniveau insgesamt anzuheben. Beispielsweise kdnnten bei den neuen Kwasserl- Und Kwasser2-
Kulissen mit den folgenden Elementen gearbeitet werden (Westphal, 2009; Honecker et al., 2022; Berens et al.,
2022; Steininger und Wurbs, 2023):

e Erweiterung der zeitlich verpflichtenden Bodenbedeckungszeit

e Verpflichtende Bewirtschaftung quer zum Hang

e Konservierende Bodenbearbeitung/Direktsaat

e Streifenbearbeitung im Sinne des Belassens einer bodenschiitzenden Mulchauflage

e Schlagteilung in Hangrichtung bei grofRen Schlagen.

Anbieten weiterer bodenbezogener MaBRnahmen und Erh6hung des ELER-Budgets fiir den Bodenschutz

Die zweite Saule hat ein hohes Potenzial MaRnahmen mit Bodenschutzziel umzusetzen. Dies konnte am Beispiel
der Vielfiltigen Kulturen im Ackerbau und dem Okologischen Landbau gezeigt werden. Bedient werden dort die
fiir den Bodenschutz relevanten Wirkungsfaktoren. Allerdings wurden die von Wassererosion stark gefahrdeten
Ackerflachen mit den MaRnahmen zu wenig erreicht. Hier ist es angebracht, neue, zusatzliche Mallnahmen
anzubieten, die mehr Flache erreichen (siehe nachster Absatz) um auch dem Handlungsbedarf gerecht zu
werden. Mit Anhebung des Gesamtbudgets fiir bodenbezogene MaRnahmen im Rahmen des ELER, kann die
Reichweite der MaRnahmen gesteigert werden.

In der neuen Forderperiode sind unter HALM 2 C mehrere TeilmaBnahmen enthalten, welche sich positiv auf den
Erosionsschutz und die Kohlenstoffspeicherung im Boden auswirken. Dazu gehdren neben der (angepasst)
fortgeflihrten Forderung Vielfaltiger Kulturen im Ackerbau mit einem Modul zum Wassererosionsschutz auch die
mehrjahrigen Bllhstreifen und -flachen sowie die Erosions- und Gewdsserschutzstreifen. Durch das Bedienen der
Wirkungsfaktoren (Erhohung der Bodenbedeckung, Verkilirzung der erosiven Hanglange, Anbau
humusmehrender Kulturen, mehrjahriges Belassen derselben Struktur oder Kultur (Kohlenstoffeintrag durch
Wourzeln)) sind positive Wirkungsbeitrage zu erwarten (HALM-RL 2022; Franzke, 2025). Zudem sind weitere
MaRnahmen denkbar, wie z. B. verstarkter Zwischenfruchtanbau mit humusmehrenden Kulturen.

Weitere bodenschutzrelevante Themen wie Bodenverdichtung und Flachenversiegelung werden durch den ELER
nur randstdndig adressiert. Geringfligig thematisiert wird die Flachenversiegelung beispielweise im Rahmen der
kleinen Infrastrukturen (TM 7.2). Darlber hinaus gibt es Maoglichkeiten, diese Bedarfe im Rahmen von
MaBnahmen (investiv oder AUKM) aufzugreifen, z.B. in Form von Forderung bodenschonender
BewirtschaftungsmaBnahmen oder Finanzierung von Entsiegelungsvorhaben.

Umbau des bodenbezogenen MaRnahmenangebots, Erweiterung der raumlichen Reichweite

Lenkung auf die erosionsgefihrdeten Fldchen

Die Budgetierung der Mallnahme kdnnte abhangig von der Erosionsgefahrdung aufgestellt werden. Das heif3t,
basierend auf den vorhandenen Enat-Stufen bzw. der Kwasser-Kulisse (Wassererosion) kénnte sich die Pramienhdhe
abhéngig von der erreichten Gefahrdungsstufe bemessen. In der MaRhahme missten dann unterschiedliche
Satze pro Hektar abhangig von der Erosionsgefahrdungsstufe vorgesehen werden. Ein Ansatz ist bereits in einem
Modul in der Férderung der Vielfaltigen Kulturen im Ackerbau vorhanden, welches die Einhaltung von einem



70 5-Lander-Evaluation 8/2026

durchschnittlichen C-Faktor von héchstens 0,2 auf Flachen der Erosionsschutzkulisse Kwasser2 (bei C-Faktor groRer
als 0,25 zusatzlich Mulchsaatverfahren) und eine Bewirtschaftung parallel zum Hang fordert (Franzke, 2025).

Prdmie fiir stark erosionsgeféhrdete Béden

Der o. g. Ansatz ist auch fiir die stark durch Wasser erosionsgefahrdeten Flachen denkbar. Hier bietet sich,
dquivalent zu der Ausgestaltung der MaRnahmen abhangig von den Ena-Stufen, auch eine gestaffelte Pramie an,
die von der geforderten Flache innerhalb der jeweiligen Enat-Stufen abhangig ist. Dazu ware eine steigende
Pramienhéhe mit zunehmender Forderflache innerhalb der jeweiligen Enat-Stufe maoglich.

Stdrkere Integration der Erosion und Kohlenstoffspeicherung im Boden in die Beratung

Um die Themen Bodenerosion und Kohlenstoffspeicherung im Boden/humusschonende Bodennutzung starker
in den Fokus zu stellen, bietet auch eine starkere Verkniipfung mit der landwirtschaftlichen Beratung ein
Potenzial. Da die Beratung auerhalb des EPLR landesfinanziert ist, liegen der Evaluation keine Informationen
dariber vor.

Aktualitat der Themen wertschétzen

Auch in den nachsten Jahren werden die Ziele Wassererosionsschutz und Kohlenstoffspeicherung im Boden
aktuell sein. Die 2024 verabschiedete Verordnung Uber die Wiederherstellung der Natur (restoration law, VO
(EU) Nr. 2024/1991) arbeitet zum Beispiel die Wichtigkeit der natirlichen Kohlenstoffspeicher und -senken fir
die Bekampfung des Klimawandels heraus und wahlt den Vorrat an organischem Kohlenstoff als Indikator (EU,
2024). Das zeigt, dass es aktuell notwendiger denn je ist, im ersten Schritt den standorttypischen Humusgehalt
in landwirtschaftlichen Bdden zu erreichen (Drexler et al., 2020) und im zweiten Schritt diesen durch
kohlenstoffspeichernde MalRnahmen dauerhaft zu erhéhen (Wistemann et al., 2023). Dies ist wichtig, da der
Gehalt an organischem Kohlenstoff im Oberboden in deutschen Ackerbdden gesunken ist (Flessa et al., 2018).
Zudem muss auch der Eintrag an Corg in den Boden in Zukunft erhéht werden, da aufgrund des Klimawandels
hohere Temperaturen zu einer schnelleren Zersetzung der organischen Substanz im Boden durch
Mikroorganismen fiihren. Nur so kann das aktuelle Niveau an Vorraten an Bodenkohlenstoff erhalten werden
(Riggers et al., 2021).

Weiterhin sind die Bemiihungen im Wassererosionsschutz voranzutreiben, da es im Zuge des Klimawandels zu
haufigeren und starkeren Starkregenereignissen im Sommer kommen wird (aufgrund der sich starker
erwdrmenden Atmosphare) und auch im Winter verstarkt erosionsauslésende Niederschlagsereignisse (gréRerer
R-Faktor) auftreten werden (Auerswald et al., 2019).

Zudem wird die Notwendigkeit zum Handeln in der Landwirtschaft in den deutschen Strategien thematisiert: In
der Ackerbaustrategie 2035 wurde als wichtiges Handlungsfeld das Thema Boden mit der Steigerung des
Humusgehalts als zentraler Faktor zur Bodenfruchtbarkeit benannt und auch im Rahmen der
Biodiversitatsstrategie 2030 werden wichtige bodenbezogene Themen aufgegriffen (BMEL, 2021b; BMUV, 2024).
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Anhang

Anhang

Tabelle Al:

Humuszehrer 3)

Humusgruppe und zugeordnete Nutzcodes

Erbsen (Erbse, Markerbse, Schalerbse, Zuckererbse)

HALM — Mehrjihrige/r Blihflache/Blihstreifen

HM1 HM2
Gemduseerbsen Klee (stickstoffbindende Pflanze)
Ackerbohne/Puffbohne/Pferdebohne/Dicke Bohne Kleegras
Wicken (Pannonische, Zottelwicke, Saatwicke) Luzerne
Lupinen (StRlupine, weile Lupine,
blaue/schmalblittrige Lupine, gelbe Lupine, Anden- Ackergras
Lupine)
Erbsen/Bohnen Klee-Luzerne-Gemisch
Gemenge Leguminosen / Getreide Bockshornklee, Schabziegerklee
Linsen Hornklee, Hornschotenklee
Sojabohnen Esparsette
Kichererbsen Serradella
Hulsenfrucht einer Gattung/Art, die in der aktuellen i
) . o Steinklee
Liste nicht aufgefuihrt ist
Platterbse Kleemischung aus NC 421, 427, 431 (stickstoffbindend)
Gemiseribsen (Stoppelriibe, WeiRe Riibe,
Bayerische Riibe, Mairtibe, Chinakohl, Pak-Choi, Luzerne-Gras
Teltower Rubchen, Stielmus, Herbstriibe)
Honigpflanzen genutzte brachliegende Flachen (pollen- und nektarreiche
Arten) — einjahrig
Honigpflanzen genutzte brachliegende Flachen (pollen- und nektarreiche
Arten) — mehrjahrig
Honigpflanzen genutzte brachliegende Flachen (pollen- und nektarreiche
Arten) -einjahrig
Honigpflanzen genutzte brachliegende Flachen (pollen- und nektarreiche
Arten) -mehrjahrig
Grassamenvermehrung
Samenvermehrung fur Klee gem. Saatgutverkehrsgesetz oder
Erhaltungsmischungsverordnung
Pufferstreifen OVF AL
HM4 Streifen am Waldrand (ohne Produktion) OVF1 Hz1 Futterriibe/Runkelribe
Feldrand OVF Zuckerriiben
HALM — Einj&hrige/r Bluhflache/Bliihstreifen Andere Gemiisearten (einschl. Zucker-, Futter-/Runkelriiben)
HALM — Gewdsser-/Erosionsschutzstreifen Kohlrlibe, Steckriibe
Brache mit jahrlicher Einsaat von Blihmischungen
Griinbrache im 6kologischen Landbau
(Hauptfutterflache)
HZ2 Starkekartoffeln HZ3 Mais
Kartoffeln Silomais (als Hauptfutter)

StRkartoffeln

Gemise

Gemiisekohl (Kopfkohl, Wirsing, Rot-/WeiRkohl,
Spitzkohl, Griinkohl, Kohlrabi, Markstammkohl,
Blumenkohl, Romanesco, Brokkoli, Rosenkohl,
Zierkohl)

Tomaten

Gemlse-Kiirbisgewachse

Gurke (Salatgurke, Einlegegurke)

Zuckermelone

Riesenkurbis (Riesenkurbis, Hokkaidokurbis)
Gartenkiirbis (Gartenkdrbis, Steirischer Kirbis,
Zucchini, Spaghettikurbis, Zierkurbis)

Melone (Wassermelone)

Sellerie (Knollen-Sellerie, Bleich-Sellerie, Stangen-
Sellerie)

Gemuseribsen (Stoppelriibe, WeiRe Riibe,
Bayerische Riibe, Mairtibe, Chinakohl, Pak-Choi,
Teltower Rubchen, Stielmus, Herbstriibe)

Gemduse-Kreuzblitler

Steckruibe, Kohlriibe (Gemusebau)

Gemise-Nachtschattengewachse

Paprika, Chilli, Peperoni
Méohre (Méhre/Karotte, Futterméhre)
Pastinaken

Zichorien/Wegwarten (Chicoree, Radiccio, krausblattrige Endivie,

ganzblattrige Endivie, Zichorie)
Ringelblumen (Garten-Ringelblume)

Kamillen (Echte Kamille)
Malven (Wilde Malve)

Virginiamalve

Sonnenhut (Schmalblattriger Sonnenhut, Purpur-Sonnenhut)

Quelle: Eigene Tabelle, nach VDLUFA (VDLUFA, 2014).
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Tabelle A2:

Anhang

Ubersicht der Humusgruppen und der zugeordneten Nutzcodes, Klasse Humuszehrer 4

Humusgruppe HZ4 und zugeordnete Nutzcodes

Winterhartweizen/Durum

Sommerhartweizen/Durum
Winterdinkel

Winterweichweizen
Sommerweichweizen

Winteremmer/-einkorn
Sommeremmer/-einkorn
Sommerdinkel
Winterroggen
Sommerroggen

Wintermenggetreide

Wintergerste

Sommergerste

Winterhafer

Sommerhafer
Sommermenggetreide
Sommermenggetreide ohne Weizen
Wintertriticale
Sommertriticale
Rispenhirse, Rutenhirse
Buchweizen
Mohren-/Zuckerhirse
Kolbenhirse

Amarant, Fuchsschwanz
Quinoa

Reis im Trockenanbau
Winterraps

Sommerraps

Winterriibsen (Riibsen, Riibsamen, Ribsaat)
Sommerribsen (Ribsen, Riibsamen, Riibsaat)
Sonnenblumen

Lein (Gemeiner Lein, Flachs)
Leindotter

Goldrute (Solidago)
Streptocarpus/Drehfrucht
Iberischer Drachenkopf
Garten-Petunie
Kocherblimchen
Topinambur

Schwarzer Senf

Brauner Senf/Sareptasenf
Garten-Senfrauke, Rucola
Gartenkresse

Gartenrettiche (WeiRe/rote Rettiche, schwarzer Winterrettich,
Olrettich, Radieschen)
WeiBer Senf, Gelber Senf

Lauch (Speise-Zwiebel, Schalotte, Lauch, Knoblauch, Schnittlauch,

Winterheckenzwiebel, Birlauch)

Gartenbohne (Gartenbohne/Buschbohne/Stangenbohne,
Feuerbohne/Prunkbohne)

Feldsalat/Ackersalat/ Rapunzel

Lattich (Garten-Salat/Lattich, Lollo Rosso, Romana-Salat/Rémischer

Salat)

Spinat

Mangold, Rote Beete/Rote Riibe

Fenchel (Gemusefenchel, Kérnerfenchel)
Kiichenkréuter/Heil- und Gewiirzpflanzen

Dill, Gurkenkraut

Anis

Kimmel

Schwarzkimmel (Echter Schwarzkiimmel, Jungfer im Grinen)
Koriander

Liebstéckel/Maggikraut

Petersilie

Salbei (Kiichen-/Heilsalbei, Buntschopf-Salbei)
Oregano (Echter Majoran, Oregano/Dost/Wilder Majoran)
Lavendel (Echter Lavendel, Speik-Lavendel, Hybrid-Lavendel)
Thymian

Melisse (Zitronenmelisse)

Minzen (Pfefferminze, Griine Minze)
Wermut, Estragon, BeifuR

Wegerich (Spitzwegerich)

Schafgarben (Gelbe Schafgarbe)

Baldrian (Echter Baldrian)

Echtes Johanniskraut/Hyperikum
Mariendisteln

echte Arnika (Arnica montana)

Hanf (THC-arme Sorten)

Erdbeeren (Freiland)

Brennnesseln (GroRRe Brennessel)
Zierpflanzen

Garten-/Sommerlevkoje

Margeriten

Tagetes/Studentenblume

Gladiolen

Tulpen

Dahlien

Rosenwurz

Lowenmdulchen (GroRes Léwenmaul)
Konigskerzen (GroRblitige Konigskerze)

Pfingstrosen/Pdonien (Gemeine Pfingstrose, Strauch-Pfingstrose)
Wiesenknopf (Kleiner Wiesenknopf, Pimpinelle)

Portulak

Nelken (Bartnelke, Land-/Edelnelke)
Kornblumen
Phacelia (als Hauptkultur z.B. Saatgutvermehrung)

Glockenblumen (Campanula)
Fetthenne, Mauerpfeffer
Ramtillkraut

Hopfen

Getreide einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgefiihr ist

Olfrucht einer Gattung/Art, die in der aktuellen Liste nicht aufgefiihrt
istl

Borretsch

Enzian

Frauenmantel

Engelwurzen (Arznei-Engelwurz, Echter Engelwurz)
Einjahriges Silberblatt

Narzissen / Osterglocken

Hyazinthe (Garten-Hyazinthe)

Milchstern

Astern (Sommeraster)

Strohblumen

Strandflieder (Gefliigelter Strandflieder)

Zinnien

Anemonen (Herbstanemone, Japanische Anemone)
Silberbrandschopf

Kreuzkiimmel

Basilikum

Borretsch

Frauenmantel

Engelwurzen (Arznei-Engelwurz, Echter Engelwurz)
Virginischer Tabak

Einjahriges Silberblatt

Hyazinthe (Garten-Hyazinthe)

Milchstern

Astern (Sommeraster)

Strohblumen

Strandflieder (Gefliigelter Strandflieder)
Trauben-Silberkerze

Nachtkerzen (Oenothera)

Kapuzinerkresse

Fuchsien

Anemonen (Herbstanemone, Japanische Anemone)

Quelle: Eigene Tabelle, nach VDLUFA (2014).

Abbildung A3: Vermiedener mittlerer Bodenabtrag auf Ackerflichen des Okologischen Landbaus aufgeteilt
nach E,.+-Stufen

Vermiedener mittlerer Bodenabtrag in den E,_-Stufen (t/ha*a)
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Quelle: Eigene Darstellung mit Daten des HLNUG (2021) und InVeKoS-Daten (2021).

25,8 I 39,6

49,0 59,0 69,0

42,8 I 60,6

58,4 N 64,5



	Inhaltsverzeichnis
	Abbildungsverzeichnis
	Kartenverzeichnis
	Tabellenverzeichnis
	Abkürzungsverzeichnis
	Glossar
	0 Zusammenfassung und Summary
	Zusammenfassung
	Summary

	1 Einleitung
	Bewertungsauftrag
	Aufbau des Berichtes

	2 Relevanz der Förderung
	Aktualisierte Ausgangslage und Handlungsbedarf
	Erosionsgefährdung
	Kohlenstoffspeicherung im Boden
	Stabilisierung der Nährstoffkreisläufe im Wald

	Eignung des ELER zur Problemlösung
	Kontext der Förderung

	3 Relevante Maßnahmen und Umsetzung
	Zielsetzungen
	Geplante Outputs der Maßnahmen
	Geförderte Maßnahmen und deren Interventionslogik
	Geförderte Maßnahmen
	Wirkungspfade der relevanten Fördermaßnahmen im Überblick

	Darstellung des Outputs der Maßnahmen

	4 Daten und Methoden
	Untersuchungsdesign
	Daten
	Wirkungsanalyse und Bewertung
	Mitnahmen, Wirkungsdauer und Bewertungsmaßstäbe für Bewertungskriterien
	Methodik Wassererosionsschutz
	Methodik Kohlenstoffspeicherung im Boden


	5 Wirkungen und Wirksamkeit
	Wirkpotenzial Wassererosionsschutz
	Wirkpotenzial Kohlenstoffspeicherung im Boden
	Wirkpotenzial vereinfachte Bodenbewirtschaftung
	Wirkungen der Maßnahmen mit programmierten Bodenschutzzielen
	Flurneuordnung
	Investitionen in kleine Infrastrukturen, erneuerbare Energien und Energieeinsparungen
	Bodenschutzkalkung
	Vielfältige Kulturen im Ackerbau
	Ökologischer Landbau
	Ausgleichszulage

	Wirkungen der Maßnahmen ohne programmierte Bodenschutzziele: Europäische Innovationspartnerschaften
	Kohärenz und Synergie
	Gesamtbetrachtung der bodenschutzrelevanten Maßnahmen

	6 Kosten-Wirksamkeit (Effizienz)
	Implementations und Gesamtkosten
	Vermiedener Bodenabtrag durch Wassererosion
	Kohlenstoffspeicherung im Boden
	Fazit

	7 Beitrag zur Beantwortung der Bewertungsfragen
	Zusammenfassende Bewertung des Programms zum Bodenschutz
	Zusammenfassende Bewertung aus Bodenschutzsicht zum Beitrag des Programms zur nachhaltigen Bewirtschaftung natürlicher Ressourcen

	8 Schlussfolgerungen und Empfehlungen
	Literaturverzeichnis
	Anhang



